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Geleitwort

Geleitwort

Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) vom 25. Mai 2009 hat das
Handelsgesetzbuch (HGB) und insbesondere die Rechnungslegung in der
Bundesrepublik Deutschland grundlegend novelliert. Damit haben sich die
Europ�ische Union (EU) und die Bundesregierung durch die Deregulierung
der HGB-Vorschriften ihrem Ziel einer Internationalisierung der Rechnungs-
legung gen�hert. Nach der Beschlussempfehlung und des Berichts des Rechts-
ausschusses wirdmit der deutschen Bilanzrechtsreform insbesondere beabsich-
tigt,

„das bew�hrteHGB-Bilanzrecht zu einer dauerhaften und imVerh�ltnis zu den
internationalen Rechnungslegungsstandards vollwertigen, aber kosteng�ns-
tigeren und einfacheren Alternative weiter zu entwickeln, ohne die Eckpunkte
desHGB-Bilanzrechts – dieHGB-Bilanz bleibtGrundlage derAussch�ttungs-
bemessung und der steuerlichen Gewinnermittlung – und das bisherige System
der Grunds�tze ordnungsm�ßiger Buchf�hrung aufzugeben“.

Diese Begr�ndung kçnnte zu der Annahme verleiten, dass mit dem BilMoG
keine umfassenden Neuerungen der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvor-
schriften verbunden sind.
Allerdings ist genau das Gegenteil der Fall. Die Gesetzesreform ist in Umfang
und Reichweite mit den tiefgreifenden Novellierungen durch das Bilanzricht-
linien-Gesetz im Jahre 1985 zu vergleichen und f�hrt zu elementaren Modifi-
kationen der deutschen Rechnungslegung, die vor allem eine Neufassung zen-
traler Ansatz-, Bewertungs- und Konsolidierungsvorschriften bewirkt haben.
Dar�ber hinaus sind von den Regelungen durch das BilMoG auch die Bereiche
der Corporate Governance und der Abschlusspr�fung betroffen, die von der
Umsetzung der novellierten Achten EG-Richtlinie und der sog. EU-�nde-
rungs-Richtlinie ausgelçst wurden.

Vor diesem Hintergrund bietet der Haufe HGB Kommentar f�r Wissenschaft
und Praxis eine hervorragende Entscheidungshilfe zur Lçsung von Rechnungs-
legungs- und Pr�fungsfragen, die durch die Neuerungen im Dritten Buch des
HGB aufgeworfen wurden.
Herausgebern und Verlag ist es zudem gelungen, namhafte Autoren aus der
rechnungslegenden und wirtschaftspr�fenden Praxis sowie der Wissenschaft
f�r die Kommentierungen der einzelnen Paragrafen zu gewinnen, die die
Informationen mit hoher Fachkompetenz praxisnah und leicht verst�ndlich
aufbereiten.
Zudem werden dem Benutzer mit Beispielen, �bersichten, Grafiken und
Checklisten nicht nur fundierte, sondern auch schnell umsetzbare Lçsungen
bei unterschiedlichen Fragestellungen angeboten. Die umfassenden Literatur-
hinweise ermçglichen eine unmittelbare, weiterf�hrende Recherche.
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Geleitwort

Durch die �berzeugende Synthese von Theorie und Praxis sowie die sorgf�ltige
Bearbeitung und hohe Aktualit�t, verbunden mit einer �bersichtlichen Dar-
stellung und den durchdachten Zugriffsmçglichkeiten, gelingt es dem Haufe
HGB Kommentar eindrucksvoll, eine L�cke im einschl�gigen Schrifttum zu
schließen. Ich w�nsche dem Werk eine weite Verbreitung und viele Neuauf-
lagen.

Hamburg,
im November 2009

o. Univ.-Prof.
Dr. Carl-Christian Freidank,
Steuerberater
Universit�t Hamburg
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Vorwort

Vorwort

Mit dem BilMoG beginnt eine neue Zeitrechnung in der Rechnungslegung.
Viele haben sich zu dieser Reform bereits zu Wort gemeldet – Ersteller wie
Pr�fer, Wissenschaftler wie Berater.
Dieser Kommentar ist ein Gemeinschaftswerk. Er bringt Vertreter aller Fach-
richtungen zusammen. Michael Bernhard vom Haufe Verlag hat uns lange vor
Verabschiedung des BilMoGmit seiner Idee begeistert, einen neuen, umfassen-
den Bilanzkommentar als gezielte Praxishilfe vorzulegen. Unter Praxishilfe
verstehen wir das Aufzeigen von Lçsungen bei konkreten Aufgabenstellungen
f�r eine Vielzahl von unterschiedlichen Nutzern. Oberste Maxime unseres
Werks ist der Nutzen f�r die praktische Arbeit. Wir legen Ihnen eine voll-
st�ndige Kommentierung des Dritten Buchs des neuen HGB vor. Unsere
Erl�uterungen sollen die Vorschriften fassbar und zug�nglich machen durch
• praxisnahe Anwendungsbeispiele,
• lçsungsunterst�tzende Buchungss�tze,
• intuitive �bersichten, Abbildungen, Tabellen und Checklisten,
• intensive Verweisf�hrung,
• ein umfassendes Stichwortverzeichnis und nicht zuletzt
• die komfortable Online-Nutzung.
Auch wenn das BilMoG vor allem Auslegungshilfen zu ge�nderten Rechnungs-
legungsvorschriften erfordert, haben wir uns entschieden, die damit im Kontext
stehenden Vorschriften zur Abschlusspr�fung und Offenlegung, der Straf- und
Bußgeldvorschriften sowie der Vorschriften zum privaten Rechnungslegungs-
gremium und der Pr�fstelle f�r Rechnungslegung in die Kommentierung mit
einzubeziehen. Ausgeklammert bleiben lediglich die erg�nzenden Regelungen
f�r Genossenschaften, Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute sowie
f�r Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds (§§ 336–341p). Die vorlie-
gende Kommentierung basiert auf dem Rechtsstand des HGB zum 30.11.2009.
DemBilanzkommentar liegt dasOrdnungsprinzip der Vorschriften desDritten
Buchs des HGB zugrunde. Die einzelnen Kommentierungen folgen einem
durchg�ngigen Gliederungskonzept. Nach Gesetzestext, Inhalts�bersicht und
erg�nzendem Schrifttum folgt zun�chst ein �berblick, der Sinn und Zweck der
Regelung, Anwendungsbereich undNormenzusammenh�nge aufzeigt. ImAn-
schluss an die Kommentierung der Vorschriften in der Fassung des BilMoG
sind die zugehçrigen �bergangsvorschriften erl�utert. Im Mittelpunkt stehen
die zahlreichen Wahlrechte, die dem Nutzer durch Beispiele und Hinweise auf
Gestaltungsalternativen n�hergebracht werden. Eine kompakte, stichwort-
artige Auflistung der wesentlichen Abweichungen zu IFRS rundet die Dar-
stellung ab.
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Vorwort

Der Gesetzgeber wird Abschlussersteller, Pr�fer und sonstige Nutzer nicht
erneut gut 20 Jahre mit im Kern unver�nderten Vorschriften agieren lassen. Die
fortschreitende Internationalisierung der Wirtschaft l�sst auch einen zuneh-
menden Wettbewerb der Rechnungslegungsvorschriften offenkundig werden.
Auch wenn die noch nicht verdaute Finanz- und Wirtschaftskrise zu teilweise
erheblicher Kritik an den IFRS gef�hrt hat, wird die Forderung nach l�nder-
�bergreifenden Standards wieder zunehmen. Inwieweit das BilMoG tats�chlich
auch international eine Alternative zu den IFRS f�r KMU sein kann, bleibt
abzuwarten.
Losgelçst von solchen grenz�berschreitenden �berlegungen verlangen die
zahlreichen neuen Bestimmungen und Rechtsbegriffe des BilMoG aus Anwen-
dersicht nach einer eingehenden und verst�ndlichen Erl�uterung. Mit diesem
Kommentar bringenwir Ihnen unser Verst�ndnis des neuen Bilanzrechts n�her.
Wir sind zuversichtlich, Ihnen damit einen sicheren Einstieg in die neue Welt
der HGB-Rechnungslegung zu ermçglichen.
Ein Bilanzkommentar – noch dazu ein Erstlingswerk – erfordert nicht nur eine
umfassende fachliche Auseinandersetzung mit komplexen Fragestellungen.
Diese Herausforderung h�tten wir ohne ein Team engagierter Autoren nicht
bew�ltigen kçnnen. Sie haben ihr Fachwissen und ihre Praxiserfahrung einge-
bracht, um den Lesern das neue Bilanzrecht anwenderfreundlich n�herzubrin-
gen. Dieses Engagement verdient hçchste Anerkennung und unseren ganz
besonderen Dank.
�ber die schreibende T�tigkeit hinaus verlangt ein Werk wie dieses enorme
organisatorische und logistische Anstrengungen. Diese Last lag insbesondere
auf den Schultern von Michael Bernhard, Martina Klenk, Anja N�bling und
Heike Kehl vom Haufe Verlag. Sie haben uns in verlegerischer, redaktioneller
und technischer Hinsicht vorbildlich unterst�tzt. Daf�r danken wir ihnen
herzlich.
An erster Stelle schulden wir aber Dank unseren Familien, die es uns mit ihrer
Motivation und Nachsicht erst ermçglicht haben, zulasten der ohnehin knap-
pen Freizeit diese Herausforderung anzunehmen.
Wir sind auf Ihre Reaktion und Akzeptanz sehr gespannt. Anregungen und
Kritik nehmenwir gerne auf, denn ein Praxiskommentar bençtigt Hinweise aus
der Praxis, um sich fortzuentwickeln. Nehmen Sie uns beim Wort! Wir freuen
uns auf einen persçnlichen Kontakt �ber HGB-Kommentar@haufe.de.

Mutterstadt, M�nchen, St. Ingbert, Oldenburg
im November 2009

Klaus Bertram
Ralph Brinkmann

Harald Kessler
Stefan M�ller
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§ 249 R�CKSTELLUNGEN

(1) 1R�ckstellungen sind f�r ungewisse Verbindlichkeiten und f�r dro-
hende Verluste aus schwebenden Gesch�ften zu bilden. 2Ferner sind R�ck-
stellungen zu bilden f�r
1. im Gesch�ftsjahr unterlassene Aufwendungen f�r Instandhaltung, die

im folgenden Gesch�ftsjahr innerhalb von drei Monaten, oder f�r Ab-
raumbeseitigung, die im folgenden Gesch�ftsjahr nachgeholt werden,

2. Gew�hrleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden.
(2) 1F�r andere als die in Absatz 1 bezeichneten Zwecke d�rfen R�ckstel-
lungen nicht gebildet werden. 2R�ckstellungen d�rfen nur aufgelçst wer-
den, soweit der Grund hierf�r entfallen ist.

WP STB CVAKLAUS BERTRAM
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sich der Bundesfinanzhof vom Imparit�tsprinzip?, DStR 1994, S. 1289; KILLIN-

GER, Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung sog. Nachpr�mienverpflichtungen der
Arzneimittelhersteller – Stellungnahme zu den Ausf�hrungen von Renz, StBP
1984, S. 108; KIRSCH, �bergangsvorschriften zum Jahresabschluss nach dem
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, DStR 2009, S. 1048; KLEIN, Der Einfluss
von Umweltschutzmaßnahmen auf die Bildung von R�ckstellungen in der
Steuerbilanz, DStR 1992, S. 1737 (Teil I), S. 1773 (Teil II); KLEMM, Contractual
Trust Arrangements: Neue bilanzielle und lohnsteuerliche Entwicklungen,
DStR 2005, S. 1291; KORFMANN, Handelsbilanzielle Behandlung von betrieb-
licher Altersversorgung nach dem BilMoG, steuerjournal 16–17/2009, S. 28;
KROPFF, in FS Dçllerer, 1988, S. 349; K�PPERS/LOUVEN, Outsourcing und
Insolvenzsicherung von Pensionsverpflichtungen durch Contractual „Trust“
Arrangements (CTA’s), BB 2004, S. 337; KUPSCH, Bilanzierung von Umwelt-
lasten in der Handelsbilanz, BB 1992, S. 2320; K�TING/KESSLER, Bilanzielle
Auslagerung von Pensionsverpflichtungen nach HGB und den IFRS durch ein
Contratual Trust Arrangement, DB 2009, S. 1717; K�TING/KESSLER, R�ckbau-
verpflichtungen im Spiegel der nationalen und internationalenBilanzierung, PiR
2007, S. 308; K�TING/KESSLER, Zur geplanten Reform des bilanzsteuerlichen
R�ckstellungsrechts nach dem Entwurf eines Steuerentlastungsgesetzes
1999/2000/2002, DStR 1998, S. 1937; K�TING/KESSLER/KESSLER, Das Bilanz-
rechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG): Moderne Bilanzierungsvorschriften
f�r die betriebliche Altersversorgung? – Auswirkungen auf die bilanzielle
Abbildung von Pensionsverpflichtungen deutscher Unternehmen, WPg 2008,
S. 494; K�TING/KESSLER/KESSLER, Der Regierungsentwurf des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (BilMoG-RegE): Zwei Schritte vor, ein Schritt zur�ck
bei der bilanziellen Abbildung der betrieblichen Altersversorgung, WPg 2008,
S. 748; L�CHER/SARTORIS: Die Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisie-
rungsgesetzes (BilMoG) auf die Bilanzierung von Pensionsverpflichtungen,
BetrAV 2008, S. 641; L�DEKE, Bildung vonR�ckstellungen f�r EU-Geldbußen,
BB 2004, S. 1436; L�DENBACH/HOFFMANN, Die wichtigsten �nderungen der
HGB-Rechnungslegung durch das BilMoG, StuB 2009, S. 287; MAYR, Schließt
das Eigeninteresse eine Verbindlichkeitsr�ckstellung aus?, DB 2003, S. 740;
MEYER-SCHELL/ZIMMERMANN, Die Neuregelung der R�ckstellungsbilanzie-
rung im Spiegel der betrieblichen Altersversorgung, StuB 2008, S. 18;MADAUSS,
R�ckstellungen f�r Schmiergelder, DB 1996, S. 637; MAUS, Berechnung von
R�ckstellungen f�r die Aufbewahrung von Gesch�ftsunterlagen, BBK Nr. 13
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vom 1.7.2005, Fach 12, S. 6771; MEIER, Bilanzierung betrieblicher Versorgungs-
verpflichtungen nach demBilMoG, BB 2009, S. 998;MOXTER, Die BFH-Recht-
sprechung zu denWahrscheinlichkeitsschwellen bei Schulden, BB 1998, S. 2464;
MOXTER, Neue Ansatzkriterien f�r Verbindlichkeitsr�ckstellungen?; DStR
2004, S. 1057 (Teil I), S. 1098 (Teil II); M�LLER, Bilanzierung vonUrlaubsr�ck-
stelungen, DB 1993, S. 1582; M�LLER/WULF, Abbildung von Pensionsver-
pflichtungen nach dem BilMoG und was von den IFRS-Anwendern zu lernen
ist, Accounting 2008, Heft 8, S. 3; NAUMANN, Zur Abgrenzung von k�nftig
ertragsteuerrechtlich nicht mehr zu bildenden Drohverlustr�ckstellungen, ins-
besondere bei Kreditinstituten, BB 1998, S. 527; OLLBRICH, Eine neue R�ck-
stellung im Personalbereich – Zum Problem der Lohnfortzahlung im Todesfall,
WPg 1989, S. 390; OSER, Bilanzrechtliche Implikationen qualifiziert faktischer
Konzernierung im Spiegel des „TBB“-Urteils des BGH, WPg 1994, S. 312;
OSTERLOH-KONRAD, R�ckstellungen f�r Prozessrisiken in Handels- und Steu-
erbilanz – Kriterien der Risikokonkretisierung und ihre Anwendung auf die
Prozesssituation, DStR 2003, S. 1631 (Teil I), S. 1675 (Teil II); PASSARGE,
Aktuelle Fragen zur Auslagerung von Pensionsverpflichtungen mittels Con-
tractual Trust Agreements, DB 2005, S. 2746; PELLENS/SELLHORN/STRZYZ,
Pensionsverpflichtungen nach demRegierungsentwurf eines BilMoG – Simula-
tion erwarteter Auswirkungen, DB 2008, S. 2373; PETERSEN/ZWIRNER/K�NKE-

LE, R�ckstellungen nach dem BilMoG, StuB 2008, S. 693; PILTZ, Die Gewinn-
realisierung bei Kaufvertr�gen mit R�ckgaberecht des K�ufers, BB 1985,
S. 1368; PRINZ, Bilanzierung von R�ckstellungen nach dem BilMoG, BBK
Nr. 5 2008; S. 237; RENZ, Bilanzsteuerrechtliche Beurteilung sog. Nachpr�-
mienverpflichtungen der Arzneimittelhersteller, StBP 1984, S. 16 und 110;
RHIEL/VEIT, Auswirkungen des geplanten Gesetzes zur Modernisisierung des
Bilanzrechts (BilMoG) auf Pensionsverpflichtungen, DB 2008, S. 193; RHIEL/
VEIT, Auswirkungen des Gesetzes zur Modernisisierung des Bilanzrechts (Bil-
MoG) auf Pensionsverpflichtungen, DB 2008, S. 1509; SCHARPF, Variable Aus-
gleichszahlungen bei Gewinnabf�hrungsvertrag mit einer GmbH?, DB 1990,
S. 296; SCH�LEN, Entwicklungstendendenzen bei der Bildung von R�ckstel-
lungen, WPg 1983, S. 658; ST�NGEL, R�ckstellungen f�r Risiken aus Rechts-
streiten, BB 1993, S. 1403; THAUT, Auswirkungen des BilMoG auf die Bilanzie-
rung und Bewertung von Pensionsverpflichtungen in der Handelsbilanz unter
besonderer Ber�cksichtigung des 15-j�hrigen �bergangszeitraums,WPg
2009,S. 723; THEILE, Der neue Jahresabschluss nach dem BilMoG, DStR 2009,
Beihefter zu Heft 18/2009, S. 21; THEILE/STAHNKE, Bilanzierung sonstiger
R�ckstellungen nach demBilMoG-Regierungsentwurf, DB 2008, S. 1757; TON-

NER, Bilanzierung vonUrlaubsanspr�chen,DB1992, 1592; VENROOY,Handels-
bilanz-R�ckstellungenwegen Patentverletzungen, StuW 1991, S. 28; VOLLMER/
NICK, Die Zul�ssigkeit von Pauschalr�ckstellungen f�r Produkthaftpflichtrisi-
ken, DB 1985, S. 53; WEIGEL, Das BilMoG und seine Auswirkungen auf die
Bilanzierung von Zusagen der betrieblichen Altersversorgung, BetrAV 2008,
S. 759; WEIGL/WEBER/COSTA: Die Bilanzierung von R�ckstellungen nach dem
BilMoG, BB 2009, S. 1062;WELLISCH/MACHILL, Bilanzierung vonWertkonten
nach dem BilMoG, BB 2009, S. 1351; WENK/JAGOSCH, Personalmaßnahmen in
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der Krise – Bilanzielle Abbildung nach HGB und IFRS, DStR 2009, S. 1712;
WINDM�LLER/BREKER, Bilanzierung vonOptionsgesch�ften,WPg 1995, S. 389;
ZIMMERMANN, Der Entwurf des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes – Aus-
wirkungen auf die betriebliche Altersversorgung – aus Sicht der Wissenschaft,
BetrAV 2008, S. 578; ZIMMERMANN/MEYER-SCHELL, Die �nderungen der Re-
geln zur Pensionsbilanzierung im BilMoG RegE, StuB 2008, S. 583; ZWIRNER/
K�NKELE, R�ckstellungen f�r Betriebspr�fungen im Zusammenhang mit
GDPdU, BRZ 2009, S. 113.

1 �berblick

1.1 Inhalt

1§ 249 ist eine f�r alle nach HGB rechnungslegungspflichtige Kaufleute g�ltige
Vorschrift. Neben dem JA ist die Vorschrift �ber § 298 Abs. 1 HGB auch f�r
den KA anzuwenden.

2§ 247 Abs. 1 HGB schreibt vor, dass in der Bilanz Schulden auszuweisen sind.
Unter dem Begriff Schulden werden neben Verbindlichkeiten auch R�ckstel-
lungen erfasst (§ 247 Rz 145). Zur Abgrenzung von Verbindlichkeiten und
R�ckstellungen vgl. § 247 Rz 150.

3§ 249 HGB regelt die Vorschriften f�r denAnsatz von R�ckstellungen. Dar�ber
hinaus existieren spezielle Ansatzvorschriften in §§ 341e-h HGB (sog. versiche-
rungstechnische R�ckstellungen), in § 56a VAG (R�ckstellungen zur Ber�ck-
sichtigungder�berschussbeteiligung derVersicherten), in § 17 DMBilG sowie in
den�bergangsregelungen gem. Art. 66 Abs. 3, 5, 7, Art. 67 Abs. 1, 3, 5 EGHGB.

4Die Bewertung von R�ckstellungen beruht auf § 253 Abs. 2 HGB unter
Ber�cksichtigung der �bergangsregelungen gem. Art. 66 Abs. 3, 5, 7, Art. 67
Abs. 1, 4, 5, 6 EGHGB.

5§ 266Abs. 3HGB enth�lt Regelungen zumAusweis vonR�ckstellungen in der
Bilanz von KapG und KapCoGes. Die f�r R�ckstellungen erforderlichen
Anhangangaben finden sich in §§ 284 Abs. 2 Nr. 1, 285 Nrn. 12, 24 HGB
sowie Art. 28 Abs. 2, Art. 66 Abs. 2, 3, 5, Art. 67 Abs. 1, 2, 8 EGHGB.

6Die in § 251 HGB geregelten Haftungsverh�ltnisse kçnnen bei entsprechen-
der Konkretisierung zur Bildung von R�ckstellungen f�hren (§ 251 Rz 47).

7Bis zur Einf�hrung des BilMoGwurden unter den R�ckstellungen auch R�ck-
stellungen f�r latente Steuern innerhalb der Steuerr�ckstellungen ausgewiesen.
Durch den im Zuge der Einf�hrung des BilMoG geschaffenen Ausweis der
passiven latenten Steuern (§ 274 HGB) als gesonderter Posten am Ende der
Passivseite (§ 266 Rz 158) ist hierin eine lex specialis zu § 249 zu sehen. Da
kleine KapG von der Anwendung des § 274 HGB befreit sind (§ 274a Nr. 5
HGB), haben diese – sofern sie nicht freiwillig die Regelungen des § 274
anwenden – gleichwohl R�ckstellungen f�r passive latente Steuern nach § 249
zu bilden (§ 274a Rz 5).
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1.2 Begriff undMerkmale von R�ckstellungen

8 Aus betriebswirtschaftlicher Sicht werden die statische und die dynamische
Bilanzauffassung unterschieden. Die statische Bilanzauffassung stellt die voll-
st�ndige Abbildung der Verpflichtungen des Unternehmens in den Vorder-
grund. Der Ausweis von Verbindlichkeitsr�ckstellungen ist nach dieser Sicht-
weise dann geboten, wenn zwar noch keine Verbindlichkeit vorliegt, am
Bilanzstichtag aber bereits eine Verpflichtung gegen�ber Dritten besteht oder
zumindest nach denGrunds�tzen einer vorsichtigen Bilanzierung (§ 252 Abs. 1
Nr. 4 HGB) von dem Bestehen einer Verpflichtung ausgegangen werden muss.
Dieses Abstellen auf den Schuldcharakter der R�ckstellung zeigt sich auch
darin, dass eine Schuld nach dieser Sichtweise bereits dann vorliegt, wenn sie
wirtschaftlich begr�ndet ist, ohne dass dem Gl�ubiger ein Anspruch zustehen
muss.

9 Die dynamische Bilanzauffassung stellt demgegen�ber auf den zutreffenden
Erfolgsausweis ab, d. h., die zutreffende Periodisierung nach dem Verursa-
chungsprinzip steht hier im Vordergrund. Der dynamische R�ckstellungs-
begriff ist demzufolge weiter gefasst als der statische. Er beinhaltet nicht nur
Verbindlichkeitsr�ckstellungen, sondern auch die Periodisierung von stoß-
weise anfallenden Ausgaben (z. B. Großreparaturen). Mit dem BilMoG hat der
dynamische R�ckstellungsbegriff deutlich an Bedeutung verloren, was sich
insbesondere an demWegfall der sog. Aufwandsr�ckstellung (§ 249 Abs. 2 aF)
zeigt. Gleichwohl hat die dynamische Bilanzauffassung unver�ndert Einfluss in
das deutsche Bilanzrecht, wie sich z. B. bei der Periodisierung von R�ckstel-
lungen f�r R�ckbauverpflichtungen zeigt (§ 253 Rz 64).

10 Der Ansatz von R�ckstellungen nach § 249 kann nach dem zuvor Gesagten in
Außen- und Innenverpflichtungenunterschiedenwerden,wieTab. 1 verdeutlicht.

Ansatz von R�ckstellungen
nach § 249 HGB

Außenverpflichtungen Innenverpflichtungen

– Ungewisse Verbindlichkeiten
(Abs. 1 Satz 1 1. Alt.)

– Unterlassene Instandhaltungs-
aufwendungen, die im folgenden
Gesch�ftsjahr innerhalb von drei
Monaten nachgeholt werden
(Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 1. Alt.)

– Drohende Verluste aus schwe-
benden Gesch�ften (Abs. 1
Satz 1 2. Alt.)

– Unterlassende Abraumbeseiti-
gung, die im folgenden Ge-
sch�ftsjahr nachgeholt wird
(Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 2. Alt.)

– Gew�hrleistungen, die ohne
rechtliche Verpflichtung erbracht
werden (Abs. 1 Satz 2 Nr. 2)

Tab. 1: Ansatz von R�ckstellungen
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1.3 Bildung und Auflçsung von R�ckstellungen

11Auch f�r R�ckstellungen gelten die Grunds�tze der Inventur (§ 240 Rz 5), da
der JA s�mtliche Schulden und damit auch R�ckstellungen enthalten muss
(§ 246 Abs. 1 HGB). Es ist daher zu jedem Abschlussstichtag eine Inventur
der Risiken vorzunehmen, was je nach Unternehmensgrçße betr�chtliche
organisatorische Voraussetzungen erfordert. Gerade bei R�ckstellungen be-
steht n�mlich dieGefahr, dass die Vollst�ndigkeit nicht alleine durch den f�r die
Aufstellung des JA Verantwortlichen (z. B. kfm. Leiter) gew�hrleistet werden
kann.

12Vielmehr sind von diesem unternehmensweit Untersuchungen betreffend r�ck-
stellungsrelevante Sachverhalte anzustellen, die in allen Funktionsbereichen des
Unternehmens (z. B. Einkauf, Produktion, Verkauf) sowie den sonstigen Un-
ternehmensabteilungen (z. B. F&E, Personalabteilung, Rechtsabteilung, Im-
mobilienverwaltung) auftreten kçnnen. Derartige Untersuchungen kçnnen
z. B. hinsichtlich folgender mçglicher R�ckstellungsgr�nde geboten sein (Auf-
z�hlung nicht abschließend):
• ausstehende Rechnungen f�r erhaltene Lieferungen bzw. Leistungen,
• Rechtsstreitigkeiten,
• behçrdliche Auflagen,
• drohende Verluste aus Beschaffungs- und Absatzgesch�ften oder aus Dau-

erschuldverh�ltnissen,
• Personalaufwendungen (Urlaubsr�ckst�nde, Tantieme, Altersteilzeit, Pen-

sionszusagen).
13Zur organisatorischen Verankerung der Risikoinventur kann es sinnvoll sein,

sich an einem R�ckstellungskatalog zu orientieren (Rz 189 ff.).

1.3.1 Zeitpunkt der R�ckstellungsbildung

14Eine R�ckstellung ist immer dann im JA zu ber�cksichtigen, wenn eines der in
§ 249 genannten Ansatzgebote vorliegt (vgl. hierzu Abschnitte 2–4). Die Hçhe
der R�ckstellung ist unbeachtlich, d. h., es gibt keinen Wesentlichkeitsgrund-
satz. Ein Weglassen einer der Hçhe nach f�r die VFE-Lage unbedeutenden
R�ckstellung ist somit ein Verstoß gegen § 240, unabh�ngig davon, ob dies zu
einer Einschr�nkung des BSV des AP f�hrt.1

15Der Abgrenzung zwischen werterhellenden und wertbegr�ndenden Tatsa-
chen (§ 252 Rz 124) kommt beim Ansatz von R�ckstellungen oftmals beson-
dere Bedeutung zu.

16Der Kaufmann hat in seiner Bilanz R�ckstellungen nur f�r solche Gr�nde
aufzunehmen, von denen er bis zum Tag der Aufstellung der Bilanz Kenntnis
hat. Dabei umfasst der Begriff Kaufmann in diesem Sinne auch den Kennt-
nisstand derMitarbeiter des Kaufmanns, nicht allein des f�r die Aufstellung des
JA Verantwortlichen (GF, Vorstand).

1 GlA: ADS, 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 46, a.A.: BFH, Urteil v. 18.1.1995, I R 44/94,
BStBl 1995 II S. 743.
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Beispiel
Im November 01 hat ein Kunde gegen�ber dem Vertriebsmitarbeiter eines
Generatorenherstellers eine Schadensersatzforderung wegen eines man-
gelhaft gelieferten Produkts geltend gemacht. Der Vertriebsmitarbeiter
informiert seinen Vorgesetzten. Aufgrund vorgelegter Unterlagen und
diverser gef�hrter Telefonate erkennt das Unternehmen P im M�rz 02
eine Schadensersatzzahlung i.H. v. 100 EUR an. Der f�r die Aufstellung
des JA 01 verantwortliche GF des Generatorenherstellers hat von dem
Vorgang bis zum Tag der Aufstellung des JA zum 31.12.01 (15.2.02) keine
Kenntnis von dem Vorgang und im JA 01 auch keine R�ckstellung ber�ck-
sichtigt.
Lçsung
Der den JA aufstellende Kaufmann ist der Generatorenhersteller P. Die
Nichtkenntnis des GF von dem Vorgang ist unbeachtlich. Es liegt bis zum
Tag der Aufstellung des JA (15.2.02) ein r�ckstellungsrelevanter Sachverhalt
vor, der im JA zu ber�cksichtigen ist.

17 Der bei Aufstellung des JA maßgebende Kenntnisstand des Kaufmanns kann
sich im Nachhinein als objektiv falsch herausstellen, ohne dass dadurch die
Ordnungsm�ßigkeit des JA beeintr�chtigt ist.

Beispiel
ImM�rz 02meldet sich ein Kunde bei demVertriebsmitarbeiter eines Genera-
torenherstellers und teilt ihm mit, dass aufgrund eines im Dezember 01
gelieferten schadhaften Generators ein Schadensersatz geltend gemacht wird.
Es handele sich um einen versteckten Mangel, der erst nach mehreren Testl�u-
fen entdeckt wurde, weshalb der Mangel erst im M�rz angezeigt werden
konnte. Der JA zum 31.12.01 des Generatorenherstellers wurde am 15.2.02
aufgestellt, ohne dass eine Ber�cksichtigung einer R�ckstellung f�r den Sach-
verhalt erfolgte. Bei Auslieferung des Generators im Dezember 01 hatten die
Mitarbeiter des Generatorenherstellers keinen Mangel an dem Generator fest-
gestellt. Nach Pr�fung des Vorgangs wird imApril 02 derMangel zugestanden
und demKunden ein Schadensersatzanspruch i.H. v. 100 EUR zugesprochen.
Lçsung
Der Kaufmann konnte bei Aufstellung der Bilanz nicht wissen, dass der
ausgelieferte Generator mangelhaft war. Der JA zum 31.12.01 ist nicht zu
beanstanden.

18 In der Handelsbilanz sind R�ckstellungen, f�r die ein Ansatzgebot existiert, im
letzten noch nicht festgestellten JA ergebnismindernd nachzuholen. Soweit
eine R�ckstellung fehlerhaft imVorjahresabschluss nicht ber�cksichtigt wurde,
ist ggf. zu pr�fen, obNichtigkeit vorliegt.2 In diesem Fall muss eine R�ckw�rts-
berichtigung aller betroffenen JA erfolgen, in denen die R�ckstellung fehlerhaft

2 Vgl. hierzuHOMMEL, in BAETGE/KIRSCH/THIELE, Bilanzrecht, § 249HGB, Rz 331 ff.



24

§ 249 Rückstellungen

Bertram

nicht enthalten ist.3 Liegt dagegen keine Nichtigkeit vor, gen�gt eine Berichti-
gung in laufender Rechnung.

1.3.2 Verbrauch und Auflçsung von R�ckstellungen

19Im Vorjahr ausgewiesene R�ckstellungen sind im Folgejahr bei Anfall der
durch die R�ckstellung antizipierten Aufwendungen zu verbrauchen. Ver-
brauch einer R�ckstellung bedeutet, dass die im Vorjahr gebildete R�ckstel-
lung in Anspruch genommen wird. Die im Folgejahr anfallenden Aufwendun-
gen werden demgem�ß nicht aufwandswirksam in die GuV, sondern direkt
gegen die R�ckstellung gebucht.

Beispiel
In Jahr 01 wird eine sonstige R�ckstellung f�r ausstehende Gerichtsgeb�h-
ren aus einem Klageverfahren i.H. v. 100 EUR gebildet. Tats�chlich fallen
im Jahr 02 Kosten i.H. v. 90 EUR an. Der nicht bençtigte Teil der R�ck-
stellung von 10 EURwird als Ertrag aus der Auflçsung von R�ckstellungen
in den sonstigen betrieblichen Ertr�gen erfasst.

Konto Soll Haben
Sonstige R�ckstellungen 100
Sonstige Verbindlichkeiten 90
Sonstige betriebliche Ertr�ge 10

20In der Praxis wird von dieser „idealtypischen“ Vorgehensweise vielfach abge-
wichen, indem trotz Bestehens einer im Vorjahr gebildeten R�ckstellung der
anfallende Aufwand (zun�chst) erfolgswirksam als Aufwand gegen Kreditor
gebucht wird. Die Neutralisierung dieses (nochmaligen) Aufwands erfolgt
erst bei Aufstellung des JA bei Vornahme der sog. Abschlussbuchungen, bei
denen der unterj�hrig gebuchte Aufwand gegen die R�ckstellung neutralisiert
wird.

Beispiel
Im Jahr 01 wird f�r eine ausstehende Rechnung f�r im Dezember 01
durchgef�hrte Wartungsarbeiten eine Verbindlichkeitsr�ckstellung gebil-
det. Im M�rz 02 – nachdem der JA 31.12.01 bereits aufgestellt und gepr�ft
ist – geht die Rechnung in der Buchhaltung ein und wird vom Kreditoren-
buchhalter wie eine laufende Rechnung des aktuellen Jahres kreditorisch
gebucht. Bei Aufstellung des JA zum 31.12.02 korrigiert der Leiter Rech-
nungswesen diesen Aufwand des Jahres 02 und bucht den Verbrauch der
R�ckstellung.

3 Vgl. IDWRSHFA 6, Tz 15 ff.
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Datum Konto Soll Haben
Jahr 01 Sonstige betriebliche Aufwendungen 100

Sonstige R�ckstellungen 100
Jahr 02 Sonstige betriebliche Aufwendungen 100

Sonstige Vermçgensgegenst�nde (Vorsteuer) 19
Sonstige R�ckstellungen 100
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

119

Sonstige betriebliche Aufwendungen 100

21 Lassen sich f�r eine im Vorjahr gebildete R�ckstellung die im Folgejahr
angefallenen Aufwendungen nicht im Detail identifizieren, weil z. B. eine
Vielzahl von Aufwandskonten betroffen ist, kann anstelle der dargestellten
Buchung ohne Ber�hrung der GuV auch ein Bruttoausweis in der GuV in
Betracht kommen, indem die Aufwendungen ergebnismindernd in der GuV
enthalten sind, aber durch einen korrespondierenden Ertragsposten (Ertr�ge
aus dem Verbrauch von R�ckstellungen) neutralisiert werden (§ 275 Rz 83).

22 DieAuflçsung einer R�ckstellung bedeutet demgegen�ber, dass die imVorjahr
gebildete R�ckstellung mangels Anfall entsprechender Aufwendungen ganz
oder teilweise nicht mehr bençtigt wird. Zur Zul�ssigkeit der Auflçsung von
R�ckstellungen vgl. Rz 314.

Beispiel
Im JA f�r Jahr 01 wird eine R�ckstellung f�r einen Rechtsstreit gebildet, die
nach R�cksprache mit dem beauftragten Rechtsanwalt i.H. v. 100 EUR
bewertet wird. Im Jahr 02 wird der Rechtsstreit gerichtlich entschieden.
Das Unternehmen wird zur Zahlung von 70 EUR verurteilt, daneben fallen
Gerichts- und Beratungskosten i.H. v. 10 EUR an.
I. H. v. 80 EUR wird die Vorjahresr�ckstellung verbraucht, der nicht
bençtigte Teil von 20 EURwird aufgelçst.

Datum Konto Soll Haben
Jahr 01 Sonstige betriebliche Aufwendungen 100

Sonstige R�ckstellungen 100
Jahr 02 Sonstige R�ckstellungen 100

Sonstige Verbindlichkeiten 80
Sonstige betriebliche Ertr�ge 20
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2 R�ckstellungen f�r ungewisse Verbindlichkeiten
(Abs. 1 Satz 1 1. Alt.)

2.1 Ansatzvoraussetzungen

23Eine R�ckstellung f�r ungewisse Verbindlichkeiten ist f�r am Bilanzstichtag
bestehende Außenverpflichtungen des Bilanzierenden anzusetzen, bei denen
das Bestehen und/oder die Hçhe der Verpflichtung ungewiss ist.4

2.1.1 Außenverpflichtung

2.1.1.1 Grundsatz

24Die Verpflichtung muss gegen�ber einem Dritten bestehen. Reine Innenver-
pflichtungen, die sich der Bilanzierende selbst auferlegt, fallen nicht hierunter.
Jedoch werden oftmals Kombinationen aus Drittverpflichtung und Eigeninte-
resse des Kaufmanns auftreten. In diesen F�llen reicht die Außenverpflichtung
aus, die R�ckstellungsverpflichtung zu begr�nden.5

Beispiel
Ein Maschinenbauunternehmen ist wegen Korruptionsverdachts bei Auf-
tragsvergaben von einer Behçrde verklagt worden. Der Fall ist in der
�ffentlichkeit durch mehrere Zeitungsartikel bekannt gemacht worden.
Durch das eingeleitete Klageverfahren besteht eine Außenverpflichtung des
Maschinenbauunternehmens. Das Eigeninteresse des Maschinenbauunter-
nehmens, den Fall mçglichst rasch und „ger�uschlos“ zu beenden, um die
negativen Folgen f�r die Außendarstellung des Unternehmens zu minimie-
ren, d�rfte mindestens genauso schwerwiegend sein, wie die Außenver-
pflichtung. Es ist gleichwohl eine R�ckstellung f�r ungewisse Verbindlich-
keiten im JA zu ber�cksichtigen.

25Derartige Fallkonstellationen des Zusammentreffens von Außenverpflichtung
und Eigeninteresse des Bilanzierenden gibt es in vielf�ltiger Weise, wie nach-
folgende exemplarische Aufz�hlung zeigt:
• Garantieverpflichtungen: Aus dem Auftragsverh�ltnis mit dem Kunden

besteht eine vertragliche Verpflichtung. Dar�ber hinaus hat das Unterneh-
men ein Eigeninteresse an der Erf�llung derartiger Anspr�che, da eine
kulante Garantiepolitik als Werbeargument verwendet werden kann.

• Alle Arten von Kundenbindungsprogrammen, die (derzeitigen oder po-
tenziellen) Abnehmern gew�hrt werden, um diese an das Unternehmen zu
binden.

• Tarifvertraglich vereinbarte Lohn- und Gehaltssteigerungen, die neben
den gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmern auch den nicht organi-

4 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 42.
5 A.A.: BFH, Urteil v. 8.11.2000, I R 6/96, BStBl 2001 II S. 570.



27

§ 249 Rückstellungen

Bertram

sierten Mitarbeitern gew�hrt werden, um die Motivationswirkung �ber alle
Mitarbeiter gleichermaßen zu verteilen.

• Drohende Inanspruchnahmen aus Patronatserkl�rungen oder B�rg-
schaften, die das MU f�r das TU abgibt, wenn die Gesch�ftst�tigkeit des
TU im Interesse des MU liegt.

26 Die Person des Gl�ubigers muss allerdings nicht notwendigerweise bekannt
sein. Genausowenig ist es erforderlich, dass derGl�ubigerKenntnis von seinem
Anspruch hat.6 Auch Verpflichtungen, die sich nicht aus einem konkreten
Vertrag ergeben (z. B. Verpflichtungen aus Produzentenhaftung), aus unerlaub-
ter Handlung oder aus der Verletzung fremder Schutzrechte sind Außenver-
pflichtungen (zu faktischen Verpflichtungen vgl. Rz 30).

27 Zivilrechtlich verj�hrte Anspr�che sind auch dann r�ckstellungsf�hig, wenn der
Schuldner davon ausgeht, von der Einrede der Verj�hrung keinen Gebrauch zu
machen.

2.1.1.2 Privatrechtliche und çffentlich-rechtliche Verpflichtungen

28 Unter Außenverpflichtungen sind sowohl privatrechtliche als auch çffentlich-
rechtliche Verpflichtungen zu verstehen. Privatrechtliche Verpflichtungen
entstehen regelm�ßig aufgrund vertraglicher Grundlagen (z. B. Kaufvertrag,
Gesellschaftsvertrag). �ffentlich-rechtliche Verpflichtungen entstehen auch
aus vertraglichen Regelungen (z. B. im Rahmen eines çffentlich-rechtlichen
Vertrags), zumeist aber aus Verwaltungsakten oder aus direkt aus dem Gesetz
ableitbaren Verpflichtungen.

29 Der BFH hat bez�glich der Ber�cksichtigung von R�ckstellungen f�r çffent-
lich-rechtliche Verpflichtungen eine sehr zur�ckhaltende Auffassung, die
nach der hier vertretenen Auffassung nur schwer mit dem Gedanken des § 249
in Einklang zu bringen ist. Danach liegt ein r�ckstellungsf�higer Grund erst
dann vor, wenn die maßgebliche Rechtsnorm eine Frist f�r deren Erf�llung
enth�lt, die am Bilanzstichtag noch nicht abgelaufen ist.7 Handelsrechtlich
kann diese Sichtweise nicht �berzeugen. Wenn eine Rechtsnorm existiert, aus
der dem Bilanzierenden Aufwendungen zur Umsetzung dieser rechtlichen
Vorgaben drohen (z. B. Erf�llung von Umweltschutzauflagen), hat er diese als
Verbindlichkeitsr�ckstellung auszuweisen.

2.1.1.3 Faktische Verpflichtungen

30 Auch solche Verpflichtungen, bei denen kein rechtlich durchsetzbarer Leis-
tungszwang besteht, sind r�ckstellungspflichtig. Voraussetzung hierf�r ist, dass
ein faktischer Leistungszwang f�r den Bilanzierenden besteht, d. h., er sich der
Erf�llung nicht entziehen kann oder will.8 Die Ursache des faktischen Leis-
tungszwangs besteht zumeist in gesch�ftlichen, moralischen oder sittlichen
Erw�gungen.

6 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 98; IDW,WPg 1994, S. 547.
7 Vgl. BFH, Urteil v. 13.12.2007, IV R 85/05, BFH/NV 2008, S. 1029.
8 Vgl. BGH, Urteil v. 28.1.1991, II ZR 20/90, BB 1991, S. 507.
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Beispiel
Ein Unternehmen kommt wegen Umweltverunreinigungen (Abwasserver-
schmutzung) in die çffentliche Diskussion, da sich Anwohner bel�stigt
f�hlen. Obwohl das Unternehmen die maßgeblichen Grenzwerte einh�lt
und rechtlich nicht belangt werden kann, f�hrt der çffentliche Druck dazu,
dass entsprechende Umweltschutzmaßnahmen zur Verminderung der Ver-
schmutzung durchgef�hrt werden.

Weitere F�lle faktischer Verpflichtungen sind z. B.
• Verpflichtungen aus fehlerhafter Gesellschaft oder
• Verpflichtungen aus nichtigen, aber durchgef�hrten Vertr�gen.9

31Zu den faktischen Verpflichtungen z�hlen auch die Kulanzr�ckstellungen
(Rz 187), die explizit gesetzlich geregelt sind.
Eine allzu extensive Interpretation der R�ckstellungspflicht f�r faktische Ver-
pflichtungen wird aber abzulehnen sein.10

2.1.1.4 Nebenpflichten undNebenleistungen

32Nebenpflichten und Nebenleistungen im Zusammenhang mit der eigentlichen
Außenverpflichtung sind ebenfalls passivierungspflichtig. Der Bilanzierende
hat alle Aufwendungen zur�ckzustellen, die zur Erf�llung einer Außenver-
pflichtung erforderlich sind. Maßgeblich ist die Sichtweise des Schuldners
(Verpflichteten), nicht die des Gl�ubigers. Damit sind auch interne Aufwen-
dungen in die R�ckstellung mit einzubeziehen. Beispiele f�r r�ckstellungs-
pflichtige Nebenpflichten und Nebenleistungen sind:
• interne Kosten der JA-Erstellung (imWesentlichen Personalkosten der mit

der JA-Erstellung betrauten Personen),
• Schadensbearbeitungskosten zur Erf�llung von versicherungsvertraglichen

Verpflichtungen.11

2.1.1.5 Erf�llungsr�ckstand

33Bei schwebenden Dauerschuldverh�ltnissen kann einer der beiden Vertrags-
partner mit seiner Leistung bzw. Gegenleistung im R�ckstand sein. Dieser
Leistungs- oder Erf�llungsr�ckstand ist bilanziell zu erfassen. Bei einer Viel-
zahl von Sachverhalten (z. B. Miet-, Pacht- oder Leasingvertr�ge) wird diese
bilanzielle Erfassung als Verbindlichkeit erfolgen. Soweit aber Grund oder
Hçhe der Verpflichtung unsicher sind, ist eine Verbindlichkeitsr�ckstellung
zu passivieren.

9 Vgl. MADAUSS, DB 1996, S. 637.
10 GlA: ADS, 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 55.
11 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 57; a. A. BFH, Urteil v. 10.5.1972, III R 76/66,

BStBl 1972 II S. 827.
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34 Dies ist nicht zu verwechseln damit, dass Leistung undGegenleistung (aus Sicht
des Bilanzierenden) nicht ausgeglichen sind, womit sich das Erfordernis der
Bildung einer Drohverlustr�ckstellung stellt (Rz 126).
R�ckstellungen f�r Erf�llungsr�ckst�nde treten insbesondere auf bei Arbeits-
verh�ltnissen, z. B. wegen:
• ausstehenden Urlaubs,12

• Zeitguthaben von Arbeitnehmern,
• Tantiemen und Gewinnbeteiligungen,
• Jubil�umszuwendungen,
• Pensionsverpflichtungen (Rz 46 ff.).
Weitere Anwendungsf�lle sind
• Pachterneuerungsr�ckstellung,13

• Verpflichtung eines Leasinggebers, den Leasingnehmer nach Beendigung
der Mietzeit am Verwertungserlçs zu beteiligen.14

2.1.2 Rechtliche Entstehung bzw. wirtschaftliche Verursachung

35 Eine Verbindlichkeitsr�ckstellung erfordert weiterhin, dass sie am Bilanzstich-
tag rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht ist. Bei Auseinander-
fallen der beiden Zeitpunkte ist f�r die Passivierungspflicht der jeweils fr�here
maßgeblich.15 Der Zeitpunkt der F�lligkeit der Verpflichtung ist demgegen�ber
f�r die Passivierung ohne Bedeutung. Er spielt aber bei der Bewertung der
R�ckstellung eine Rolle (§ 253 Rz 120).

36 Eine Verbindlichkeit ist rechtlich entstanden, wenn s�mtliche die Leistungs-
pflicht auslçsende Tatbestandsmerkmale erf�llt sind.16 Dieser Zeitpunkt ist bei
Vorliegen von Rechtsgesch�ften (z. B. Vertr�gen), çffentlich-rechtlichen Ver-
pflichtungen (z. B. durch Verwaltungsakt) oder aufgrund von Gesetzesvor-
schriften (z. B. gesetzliche Schadensersatzanspr�che) zumeist exakt bestimm-
bar.

37 Zu beachten ist weiterhin, dass die R�ckstellungspflicht nicht per se f�r jede
rechtliche Verbindlichkeit besteht. Gerade im Falle schwebender Gesch�fte
geht das Handelsrecht grunds�tzlich von der Nichtbilanzierung aus, da den
Verbindlichkeiten erwartete Ertr�ge in mindestens gleicher Grçßenordnung
gegen�berstehen. Erst wenn dies nicht der Fall sein sollte, ergibt sich eine
Passivierungspflicht wegen drohender Verluste (Rz 126).

38 Die wirtschaftliche Verursachung einer Verbindlichkeit ist demgegen�ber
zumeist nicht eindeutig bestimmbar. Der Begriff gr�ndet sich auf der dyna-
mischen Bilanztheorie und stellt auf das Verursachungsprinzip ab. R�ckstel-
lungen sind in dem Gesch�ftsjahr zu bilden, in dem die Ursache gelegt wurde,

12 Vgl. WP-Handbuch, Bd. I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 159.
13 Vgl. BFH, Urteil v. 3.12.1991, VIII R 88/87, BStBl 1993 II S. 89.
14 Vgl. BFH, Urteil v. 15.4.1993, IV R 75/91, BB 1993, S. 1912.
15 Vgl. BFH, Urteil v. 27.6.2001, I R 45/97, BStBl 2003 II S. 121.
16 Vgl. KUPSCH, BB 1992, S. 2324.
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d. h., die Tatsachen geschaffen wurden, die sp�tere Ausgaben auslçsen wer-
den.17

39In der Literatur finden sich vielf�ltige Stimmen zum Grad der Auslegung des
Prinzips der wirtschaftlichen Verursachung. Der BFH spricht sich f�r eine enge
Auslegung aus. Danach m�sse der Tatbestand der Verpflichtung im Wesentli-
chen in dembetreffendenGesch�ftsjahr verwirklicht sein und das Entstehen der
Verbindlichkeit nur noch von unwesentlichen Tatschen abh�ngen.18 Dem-
gegen�ber steht die Auffassung des Realisationsprinzips, wonach die Erf�llung
der jeweiligen Verpflichtung nicht an Vergangenes ankn�pft, sondern auch
Vergangenes abgelten muss.19 Im Kern geht es bei diesen unterschiedlichen
Auffassungen darum, ob die durch die R�ckstellungsbildung verursachten
Aufwendungen im Zusammenhang mit zuk�nftigen Ertr�gen stehen (dann
keine Passivierung) oder ob ein Zusammenhang mit bereits vereinnahmten
Ertr�gen gesehen wird (dann Passivierung).

40F�r den Praktiker sind die verschiedenen Literaturmeinungen zur wirtschaftli-
chenVerursachung schwierig zu fassen, da die konkrete Beurteilung zumeist im
Rahmen von steuerlichen Außenpr�fungen und anschließenden Finanz-
gerichtsverfahren kasuistisch vorgenommen wird. Allerdings wird unabh�ngig
von der wirtschaftlichen Verursachung bereits eine rechtliche Entstehung
gegeben sein, womit die R�ckstellungspflicht oftmals ausgelçst wird. Dies
wird auch von den AP der pr�fungspflichtigen Unternehmen gefordert, die
mit Verweis auf das Vollst�ndigkeitsgebot (§ 246 HGB) m.E. zu Recht R�ck-
stellungen einfordern, f�r die eine rechtliche Verursachung vorliegt.20 Dem
Praktiker ist zu raten, im Zweifel eine R�ckstellung zu bilden. Die Unsicher-
heit kann sich auch in der Bewertung der R�ckstellung widerspiegeln (§ 253
Rz 54).

41Einen Sonderfall wirtschaftlicher Verursachung stellen die sog. Ansammlungs-
r�ckstellungen und Verteilungsr�ckstellungen dar (§ 253 Rz 63).

2.1.3 Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme

42Eine R�ckstellung ist dann zu bilden, wenn der Bilanzierende ernsthaft mit der
Inanspruchnahme rechnen muss.21 Diese Voraussetzung findet sich zwar nicht
im Gesetzestext von § 249, ist aber in Literatur und Praxis unstrittig. Die
Unsicherheit bez�glich der R�ckstellungsbildung kann bezogenwerden auf die
• Wahrscheinlichkeit �ber das Be- oder Entstehen einer Verbindlichkeit

(Rz 35) oder
• Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme.

43Es handelt sich um zwei unterschiedliche Risiken, wie folgendes Beispiel
illustriert.

17 Vgl. MAYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 38.
18 Vgl. BFH, Urteil v. 27.6.2001, I R 45/97, BStBl 2003 II S. 121.
19 Vgl. MAYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 38.
20 GlA: HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 34.
21 Vgl. BFH, Urteil v. 17.12.1998, IV R 21/97, BStBl 2000 II S. 116.
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Beispiel
Ein produzierendes Unternehmen hat bei Aufstellung der Bilanz zu ent-
scheiden, ob wegen mçglicher Verletzung von Emissionswerten eine R�ck-
stellung f�r ein Bußgeld der zust�ndigen Behçrde zu bilden ist.
Hier besteht zum einen die Unsicherheit, ob �berhaupt eine rechtlich
belangbare Verletzung von Emissionswerten vorliegt. Zum anderen besteht
die Unsicherheit, ob die zust�ndige Behçrde den Fall aufgreifen und ein
Bußgeldverfahren einleiten wird.

44 Wenn es um Wahrscheinlichkeiten geht, stellt sich die Frage nach mçglicher
Objektivierung, genauer Quantifizierung von Wahrscheinlichkeiten. Wahr-
scheinlichkeiten f�r Inanspruchnahmen lassen sich h�ufig nicht genau berech-
nen. Es ist zumeist lediglich die Bestimmung einer Grçßenordnung (z. B. 0 %,
25 %, 50 %, 75 %, 100 %) mçglich. Das dem deutschen Handelsrecht zu-
grunde liegende Vorsichtsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB) erfordert eine
R�ckstellungsbildung auch dann, wenn die Wahrscheinlichkeit in einer Grç-
ßenordnung von 25 % liegt.22

Wie die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen ist, bleibt dem Bilanzierenden �ber-
lassen. Objektivierungsmaßst�be hierzu kçnnen sein23

• Vergangenheitserfahrungen des Bilanzierenden und/oder
• Branchenerfahrungswerte.

45 Dar�ber hinaus ist es in typisierender Betrachtungsweise naheliegend, die
Beurteilung der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme an dem begr�nden-
denRechtsverh�ltnis zu orientieren. EinAnhaltspunktwird regelm�ßig sein, ob
der Anspruchsberechtigte �berhaupt Kenntnis von seinem Anspruch hat. Der
BFH hat hierzu Typisierungen vorgenommen.24 Danach ist bei vertraglichen
Verpflichtungen zu unterstellen, dass der Anspruchsberechtigte seine Rechte
kennt und sie auch durchsetzt. Demgegen�ber stellt der BFH bei einseitigen
Verpflichtungen darauf ab, dass die f�r die Passivierung erforderliche Wahr-
scheinlichkeit erst dann gegeben sei, wenn die Kenntnisnahme der Gl�ubiger
unmittelbar bevorstehe. Dieser Sichtweise ist nicht zuzustimmen, da dies dem
Vorsichtsprinzip entgegensteht. Vielmehr ist bei einseitigen Verpflichtungen
nach dem sog. Unentziehbarkeitstheorem die Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme dann f�r eine Passivierung hinreichend, wenn sich der Bilanzie-
rende den Verpflichtungen nicht mehr sanktionslos entziehen kann und nach
objektiver Sicht eine Inanspruchnahme jederzeit droht.

Beispiel
Ein Unternehmen begeht im abgelaufenen Gesch�ftsjahr eine Patentrechts-
verletzung. Bis zum Tag der Bilanzaufstellung hat der Patentrechtsinhaber
noch keine Anspr�che geltend gemacht. Bei dem Patentrechtsinhaber han-

22 Vgl. MOXTER, DStR 2004, S. 1058.
23 Vgl. HOMMEL, in BAETGE/KIRSCH/THIELE, Bilanzrecht, § 249 HGB, Rz 47.
24 Vgl. BFH, Urteil v. 19.10.1993, VIII R 14/92, BStBl 1993 II S. 891.
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delt es sich um ein multinational operierendes Unternehmen, sodass davon
auszugehen ist, dass dieses die Patentrechtsverletzung rechtlich verfolgen
wird. Die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme droht, sodass eine
R�ckstellung zu bilden ist.

2.2 Pensionen und �hnliche Verpflichtungen

2.2.1 Unmittelbare Verpflichtungen

2.2.1.1 Arten von unmittelbaren Verpflichtungen

46Der Gesetzgeber verwendet in § 246 Abs. 2 Satz 2 sowie in § 253 Abs. 1 und 2
den Begriff „Altersversorgungsverpflichtungen“. Demgegen�ber wird in § 266
Abs. 3 B 1. von „R�ckstellungen f�r Pensionen“ gesprochen. Die Begriffe
„Altersversorgungsverpflichtungen“ und „Pensionsverpflichtungen“ werden
als deckungsgleich behandelt (zur Abgrenzung der Begrifflichkeiten vgl. § 253
Rz 65). Unter unmittelbaren Verpflichtungen sind solche Verpflichtungen des
Bilanzierenden zu verstehen, bei denen der Bilanzierende unmittelbar die
Leistungen (Zahlungen) an den Berechtigten erbringt. Diese Leistungen kçn-
nen als laufend zu zahlenden Pensionen oder als Einmalzahlungen (Kapital-
zusagen25) ausgestaltet sein, wobei Ersteres der Regelfall ist.
Nach der Art der Verpflichtung kçnnen weiter unterschieden werden:
• Leistungsorientierte Zusage: Zusage einer festen Pension, z. B. 100 EUR

p. M. oder 10 % des letzten Bruttogehalts. Hierunter fallen aber auch
laufende Sachleistungen (Deputate) oder auch Beihilfen zu Krankenver-
sicherungsbeitr�gen bzw. Krankheitskosten der Betriebsrentner.26

• Beitragsorientierte Leistungszusage: Es wird vom Arbeitgeber die Um-
wandlung eines regelm�ßigen Beitrags in eine Anwartschaft auf Alters-,
Invaliden- oder Hinterbliebenenversorgung zugesagt.27

• Beitragszusage mit Mindestleistung: Der Arbeitgeber verpflichtet sich,
Beitr�ge zur Finanzierung von Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversiche-
rung zu zahlen und f�r Leistungen zur Altersversorgung das planm�ßig
zuzurechnende Versorgungskapital auf der Grundlage der gezahlten Bei-
tr�ge (Beitr�ge und die daraus erzielten Ertr�ge), mindestens die Summe der
zugesagten Beitr�ge, soweit sie nicht rechnungsm�ßig f�r einen biometri-
schen Risikoausgleich verbraucht wurden, hierf�r zur Verf�gung zu stel-
len.28

25 Kapitalzusagen unterliegen im Gegensatz zu laufenden Pensionen nicht der alle drei
Jahre nach § 16 BetrAVG vorzunehmenden Anpassungspr�fung.

26 Vgl. HFA,WPg 1994, S. 26.
27 Vgl. § 1 Abs. 2 Nrn. 1 – 4 BetrAVG.
28 Kapitalzusagen unterliegen im Gegensatz zu laufenden Pensionen nicht der alle drei

Jahre nach § 16 BetrAVG vorzunehmenden Anpassungspr�fung.
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• Entgeltumwandlung: K�nftige Entgeltanspr�che des Arbeitnehmers wer-
den in eine wertgleiche Anwartschaft auf Versorgungsleistungen umgewan-
delt (sog. deferred compensation).29

• Der Arbeitnehmer leistet Beitr�ge aus seinem Arbeitsentgelt zur Finanzie-
rung von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung an einen Pensions-
fonds, eine Pensionskasse oder eine Direktversicherung und die Zusage des
Arbeitgebers umfasst auch die Leistungen aus diesen Beitr�gen; die Rege-
lungen f�r Entgeltumwandlung sind hierbei entsprechend anzuwenden,
soweit die zugesagten Leistungen aus diesen Beitr�gen imWege der Kapital-
deckung finanziert werden.30

47 Der Beginn der Pensionszahlung erfolgt bei Eintritt vorher definierter Ereig-
nisse (z. B. Erreichen einer Altersgrenze, Invalidit�t i. S. v. Erwerbs- oder
Berufsunf�higkeit).

48 Das Leistungsende von Versorgungsleistungen wird ebenfalls fest vereinbart.
Bei lebenslangen Pensionszahlungen kn�pfen diese an denTod des Leistungs-
empf�ngers oder der hinterbliebenen Witwen, Witwer oder Waisen. Es existie-
ren aber auch zeitlich begrenzte Versorgungsleistungen in Form befristeter
Leistungszusagen.

Beispiel
Ein Unternehmen gew�hrt langj�hrigen Mitarbeitern Pensionszusagen. Das
betrieblicheVersorgungswerk sieht vor, dass dieMitarbeiter bei Erreichender
gesetzlichen Altersgrenze nach ihrem Ausscheiden eine monatliche Pension
i.H. v. 100 EUR erhalten. Um das biometrische Risiko f�r das Unternehmen
auszuschalten, sind die Pensionszahlungen auf (l�ngstens) 15 Jahre begrenzt.

49 Das wesentliche Merkmal von laufenden Pensionen ist, dass die Leistung
versorgungshalber erfolgt, d. h., eine Gegenleistung ist vom Empf�nger nicht
mehr zu erbringen.31 Somit werden unter Pensionen auch solche Leistungen
erfasst, die bei Eintritt biologischer Ereignisse f�llig werden, auch wenn sie
nicht als Pension bezeichnet werden.32 Hierunter fallen z. B. �bergangsgelder,
Treuegelder, Abfindungen oder Auslandszuschl�ge zur Pension. Vorausset-
zung der Qualifikation als Pension muss jedoch die rechtliche Beendigung des
Arbeitsverh�ltnisses sein.33

Demzufolge stellen folgende Leistungen keine Pensionen dar:
• Vorruhestandsbez�ge34,
• Altersteilzeitregelungen (Rz 196)35.

29 Vgl. § 1 Abs. 2 Nrn. 1 – 4 BetrAVG.
30 Vgl. § 1 Abs. 2 Nrn. 1 – 4 BetrAVG.
31 Vgl. ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 154.
32 Vgl. BAG, Urteil v. 18.3.2003, 3 AZR 315/02, DB 2004, S. 1624.
33 Vgl. ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 154.
34 Vgl. HFA, WPg 1984, S. 331; a.A. BMF, Schreiben v. 16.10.1984, S – 2176–104/84

BStBl 1984 I S. 518.
35 Vgl. IDWRSHFA 3, Tz 5.
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50Bei unmittelbaren Verpflichtungen ist weiter zu differenzieren zwischen den
Verpflichtungen, die bereits zu erbringen sind (laufende Pensionen), und den
noch in der sog. Erdienungsphase befindlichen Verpflichtungen (Anwart-
schaften), bei denen der Berechtigte noch Gegenleistungen (i. d. R. Arbeits-
leistung) erbringt.

2.2.1.2 Entstehung von Verpflichtungen

51Pensionsverpflichtungen entstehen i. d. R. durch vertragliche Vereinbarungen.
Diese sog. Direktzusagen kçnnen entstanden sein durch:
• Einzelzusage (Pensionszusage),
• Gesamtzusage (Pensions- oder Versorgungsordnung),
• Betriebsvereinbarung (§ 87 BetrVG),
• Tarifvertrag,
• Besoldungsordnung (unmittelbare Versorgungszusage durch den Arbeit-

geber),
• Gesetz (z. B. Beamtenversorgungsgesetz, BeamtVG),
• betriebliche �bung (§ 1b Abs. 1 Satz 4 BetrAVG),
• Grundsatz der Gleichbehandlung (§ 1b Abs. 1 Satz 4 BetrAVG),
• gerichtliche Entscheidung.

52M�ndliche Zusagen sind handelsrechtlich genauso passivierungspflichtig, wie
schriftliche Zusagen. Da das Steuerrecht (§ 6a EStG) das Schriftformerfordernis
f�r die steuerrechtliche Anerkennung voraussetzt, werden in der Praxis regel-
m�ßig schriftliche Zusagen erteilt. Ausnahmen hiervon sind bspw. mçglich im
Bereich von �bergangsgeldern, die allein aufgrund betrieblicher �bung an in
den Ruhestand tretende Mitarbeiter gezahlt werden.36 Hier besteht handels-
rechtlich Passivierungspflicht, wenn die Voraussetzungen des § 1b Abs. 1
Satz 4 BetrAVG erf�llt sind.
�nderungen von Pensionszusagen bed�rfen im Regelfall der Zustimmung
der beteiligten Vertragspartner.

53Mit der Abgabe derWillenserkl�rung des Arbeitgebers an denArbeitnehmer ist
grunds�tzlich der Zeitpunkt der Entstehung der Pensionsverpflichtung ge-
geben. Bei einseitigen, beg�nstigenden Erkl�rungen des Arbeitsgebers (z. B.
Einzel- oder Gesamtpensionszusage) wird die Annahme ohne Zugang einer
Erkl�rung an den Antragenden unterstellt (§ 151 BGB).

54In der Pensionszusage werden regelm�ßig auchHçhe und Umfang der Pensi-
onsverpflichtung vereinbart. Sog. Blankettzusagen, bei denen der Arbeitgeber
die Einzelheiten �ber Hçhe und Umfang einseitig bestimmen kann, sind eher
die Ausnahme, zumal der Arbeitgeber gem. § 315 BGB einer gerichtlichen
Billigkeitskontrolle unterworfen ist. Bleibt der Arbeitgeber in solchen F�llen
unt�tig, wird die Blankettzusage durch Gerichtsurteil ausgef�llt.37

55In F�llen eines Betriebs�bergangs kçnnen entweder im Wege der Gesamt-
rechtsnachfolge (umwandlungsrechtliche Gestaltungen) oder im Wege der

36 Vgl. ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 158.
37 Vgl. BAG, Urteil v. 23.11.1978, 3 AZR 708/77, DB 1979, S. 364.
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Einzelrechtsnachfolge nach § 613a BGB (z. B. Betriebsver�ußerung, Betriebs-
verpachtung, Einbringung, Realteilung) Pensionsverpflichtungen auf einen
anderen Bilanzierenden �bergehen. W�hrend bei einer Gesamtrechtsnachfolge
s�mtliche Pensionsverpflichtungen mit �bergehen, erfolgt dies bei der Einzel-
rechtsnachfolge ausschließlich f�r t�tige Arbeitnehmer, nicht f�r die laufenden
Pensionen von Betriebsrentnern sowie unverfallbare Anwartschaften aus-
geschiedener Mitarbeiter.38 Bei Letzteren ist ein �bergang nur durch Schuld-
beitritt durch den Erwerber mçglich.39

56 Werden Pensionsverpflichtungen durch Schuldbeitrittmit Erf�llungs�ber-
nahme, d. h. ohne schuldbefreiende Wirkung, wirtschaftlich auf ein anderes
Unternehmen �bertragen, wird das �bertragende Unternehmen von seiner
Pensionsverpflichtung befreit. Da derartige �bertragungen i. d. R. entgeltlich
erfolgen (gegen Kaufpreis oder Gew�hrung von Anteilen) ist die Pensions-
verpflichtung dementsprechend gegen die Kaufpreisverbindlichkeit zu ver-
brauchen (zur Angabe eines Haftungsverh�ltnisses aus Gew�hrleistungsver-
pflichtung vgl. § 251 Rz 28). Hierbei ist regelm�ßig die Information der
Versorgungsberechtigten erforderlich, da ansonsten das �bertragende Unter-
nehmen von diesen im Leistungsfall mangels Kenntnis des Schuldbeitritts mit
Erf�llungs�bernahme in Anspruch genommenw�rde. Soweit eine Inanspruch-
nahme aus der gesamtschuldnerischen Haftung droht, ist in entsprechender
Hçhe eine R�ckstellung zu bilden.40

Erfolgt die Erf�llungs�bernahme lediglich im Innenverh�ltnis, d. h. ohne
Schuldbeitritt, hat das �bertragende Unternehmen unver�ndert die Pensions-
verpflichtungen auszuweisen. In Hçhe des Freistellungsanspruchs durch das
�bernehmende Unternehmen ist eine Forderung zu aktivieren. Die vom �ber-
nehmenden Unternehmen eingegangene Freistellungsverpflichtung ist als Ver-
bindlichkeitsr�ckstellung gem. § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB zu passivieren.41

57 Auch f�r Pensionsverpflichtungen gelten die Grunds�tze der Inventur (§ 240
Abs. 2HGB) analog. Da f�r die Bilanzierung und insbesondere Bewertung von
Pensionsverpflichtungen regelm�ßig Sachverst�ndigengutachten eingeholt
werden, scheidet eine Inventur auf den Bilanzstichtag allein aus zeitlichen
Gr�nden vielfach aus. In der Praxis wird daher regelm�ßig das Mengenger�st
weit vor demBilanzstichtag ermittelt. Es handelt sich hierbei aber nicht um eine
vorverlagerte Inventur i. S. v. § 241Abs. 3HGB, da diese nur f�r VG, nicht aber
f�r Schulden vorgesehen ist. Sie w�rde auch daran scheitern, dass eine ord-
nungsgem�ße Fortschreibung auf den Bilanzstichtag gegeben sein muss. Viel-
mehr wird auf einen ausreichend zeitlich vor dem Bilanzstichtag liegenden
Inventurstichtag das Mengenger�st ermittelt, sodass ausreichend Zeit zur Ver-
f�gung steht, die Sachverst�ndigengutachten einzuholen. Die Dreimonats-
begrenzung des § 241Abs. 3Nr. 1HGB gilt nach der hier vertretenenMeinung
somit nicht.

38 Vgl. HFA, IDW-FN 1996, S. 528.
39 Vgl. ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 219.
40 Vgl. HFA, IDW-FN 1996, S. 529.
41 Vgl. HFA, IDW-FN 1996, S. 529.
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58�bliche Ver�nderungen des Bestands zwischen Inventurstichtag und Bilanzstich-
tagkçnnenbei derBerechnungderPensionsr�ckstellung ausWesentlichkeits�ber-
legungen unber�cksichtigt bleiben (§ 253 Rz 73). Demgegen�ber sind außerge-
wçhnlicheVer�nderungen inBezug aufBestandundHçhederVerpflichtungen zu
ber�cksichtigen.

Beispiel
Die Inventur der Pensionsverpflichtungen einer mittelst�ndischen GmbH
ergibt Mitte Oktober des Jahres 01 einen Bestand von 10 Anw�rtern und
5 Rentnern. Die erforderlichen Daten werden an einen Versicherungs-
mathematiker weitergeleitet, der Ende November ein Gutachten �ber die
Bewertung der Pensionsverpflichtungen zum 31.12.01 vorlegt. Im Dezem-
ber 01 versterben 3 Anw�rter infolge eines tragischen Verkehrsunfalls.
Es handelt sich um eine außergewçhnliche Ver�nderung, die eine wesentli-
che Ver�nderung der Bewertung der Pensionsr�ckstellung bewirkt. Zum
31.12.01 ist daher die Pensionsr�ckstellung auf Basis der Verh�ltnisse am
Bilanzstichtag f�r die 7 verbliebenen Anw�rter, 5 Rentner sowie ggf. be-
stehender Witwen-/Witweranspr�che der 3 Verstorbenen zu bilanzieren.

59Zu einer ordnungsgem�ßen Inventur der Pensionsverpflichtungen gehçrt vor
allem die Erfassung der vertraglichen Grundlagen der Pensionsverpflichtungen.
Hierzu gehçren die in Rz 51 genannten Vereinbarungen sowie zwischenzeitlich
vorgenommene Ver�nderungen. Insbesondere in F�llen der �bertragung von
Pensionsverpflichtungen von einem Unternehmen auf ein anderes kçnnen sich
hier in der Praxis Probleme bei der Aufstellung des Inventars ergeben, da bspw.
Personalakten nicht mehr im Zugriff sind. Weitere mçgliche Problemf�lle bei der
Inventarisierung der Pensionsverpflichtungen kçnnen sein:
• ausgeschiedene Mitarbeiter, die �ber unverfallbare Anspr�che verf�gen,

aber noch nicht die vertragliche Altersgrenze erreicht haben;
• an ausl�ndische Konzerngesellschaften entsandte Arbeitnehmer mit fort-

bestehender Anwartschaft;
• Anrechnung von Vordienstzeiten oder Ermittlung von Betriebszugehçrig-

keitsdauern bei Arbeitnehmern, die innerhalb eines Konzerns den Arbeit-
geber wechseln;

• Abgrenzung von unmittelbaren und mittelbaren Pensionsverpflichtungen
gegen�ber Beamten und deren Hinterbliebenen.42

60Da neben der handelsrechtlichen Passivierung von Pensionsr�ckstellungen
regelm�ßig auch eine Passivierung in der Steuerbilanz zu ber�cksichtigten ist,
sollte die Einhaltung der steuerrechtlichen Vorschriften in § 6a EStG sowie der
hierzu erlassenen Richtlinien der Finanzverwaltung (vgl. R 6a EStR 2008 sowie
diverse BMF-Schreiben) zweckm�ßigerweise bei der Inventur der Pensions-
verpflichtungen mit beachtet werden. Durch die unterschiedlichen Bewer-
tungsvorschriftenwerden seit Einf�hrung des BilMoG regelm�ßig unterschied-

42 Vgl. IDWRSHFA 23, Tz 3.
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liche Wertans�tze der Pensionsverpflichtungen in Handels- und Steuerbilanz
auftreten. Gleichwohl ist die Basis beider Bewertungen der Bestand an zu
ber�cksichtigenden Pensionsverpflichtungen, der im Regelfall zwischen Han-
dels- und Steuerbilanz nicht auseinanderf�llt.
Zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen vgl. § 253 Rz 72 ff.

2.2.2 Mittelbare Verpflichtungen

61 Mittelbare Pensionsverpflichtungen sind solche, bei denen die Erf�llung der
Verpflichtungen nicht durch das Tr�gerunternehmen, sondern von einem
anderen Rechtstr�ger vorgenommen wird. Die Verpflichtung des Tr�ger-
unternehmens besteht in der nach § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG gebotenen
Einstandspflicht f�r die zugesagten Leistungen. Derartige mittelbare Ver-
pflichtungen betreffen folgende Durchf�hrungswege (vgl. § 1b Abs. 2-4 Be-
trAVG):
• Direktversicherungen,
• Pensionskasse,
• Pensionsfonds,
• Unterst�tzungskasse.

62 F�r s�mtliche mittelbaren Verpflichtungen gilt ein Passivierungswahlrecht
gem. Art. 28 EGHGB (Rz 74 ff.), sodass imRegelfall derartige Verpflichtungen
nicht bilanziert, sondern lediglich im Anhang dar�ber berichtet wird.

2.2.2.1 Direktversicherungen

63 Direktversicherungen erf�llen die gleiche Funktion wie Pensionszusagen, da in
beiden F�llen dem berechtigten Arbeitnehmer Leistungen f�r dessen Alters-,
Invalidit�ts- oder Hinterbliebenenversorgung zugesagt werden. Das bilanzie-
rende Unternehmen entledigt sich im Regelfall durch Beitragszahlung seiner
Verpflichtung. Da die Beitragskalkulation der Versicherungsunternehmen auf-
sichtsrechtlich �berwacht wird, kann bei Erf�llung der Beitragsverpflichtungen
durch das Tr�gerunternehmen davon ausgegangen werden, dass die Pensions-
verpflichtungen ausreichend abgesichert sind.

64 R�ckstellungen f�r Pensionsverpflichtungen aus Direktversicherungen kçn-
nen sich beim Tr�gerunternehmen somit nur in solchen F�llen ergeben, in
denen keine Leistungsverpflichtung des Versicherungsunternehmens besteht.
Dies kann im Falle des § 2 Abs. 2 BetrAVG dann auftreten, wenn der
Arbeitnehmer ausscheidet und eine Deckungsl�cke besteht, weil die dann
beitragsfreie Versicherungsleistung nicht zur Erf�llung der Direktversiche-
rungszusage ausreicht.43 Derartige Deckungsl�cken stellen dann unmittel-
bare Verpflichtungen des Arbeitsgebers dar, f�r die Passivierungspflicht
besteht.

43 Vgl. ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 255.
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2.2.2.2 Pensionskassen, Pensionsfonds, Zusatzversorgungskassen

65Pensionskassen sind rechtlich selbstst�ndige Lebensversicherungsunterneh-
men, deren Zweck die Absicherung wegfallender Erwerbseinkommen wegen
Alters, Invalidit�t oder Tod ist (§ 118a VAG). Die Finanzierung erfolgt �ber
Beitr�ge des Arbeitgebers und ggf. der Versorgungsberechtigten. Die Ver-
sorgungsberechtigten haben einen eigenen Anspruch gegen die Pensions-
kasse.

66Ein Pensionsfonds ist eine rechtsf�hige Versorgungseinrichtung, die im Wege
des Kapitaldeckungsverfahrens Leistungen der betrieblichen Altersversorgung
f�r einen oder mehrere Arbeitgeber zugunsten von Versorgungsberechtigten
erbringt. Die Versorgungsberechtigten haben auch hier einen direkten Rechts-
anspruch auf Leistung gegen den Pensionsfonds (§ 112Abs. 1 Satz 1 VAG).Die
Finanzierung des Pensionsfonds erfolgt durch Beitragszahlungen des Arbeit-
gebers sowie ggf. der Versorgungsberechtigten.

67Auf der Subsidi�rhaftung des Arbeitgebers beruhende mittelbare Verpflichtun-
gen durch Unterdeckungen kçnnen bei Pensionskassen aufgrund der vollst�n-
digen Anwartschaftsfinanzierung i. d. R. nicht entstehen. Bei Pensionsfonds ist
dies aber denkbar.

68Zusatzversorgungskassen (ZVK) gibt es insbesondere im çffentlichen Bereich
(z. B. VBL). ZVK �hneln in ihrer Funktionsweise den Pensionskassen und
finanzieren sich durch Beitr�ge im Umlageverfahren. Auch hierbei handelt es
sich um mittelbare Verpflichtungen des Mitgliedunternehmens. Die gem.
Art. 28 Abs. 2 EGHGB gebotene Angabe der Unterdeckung der ZVK in
Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versor-
gungsanspr�chen (bewertet nach der f�r die Berechnung der Pensionsr�ckstel-
lungen angewandten Methode) und dem anteiligen auf den Arbeitgeber entfal-
lenden und zu Tageswerten bewerteten Vermçgen der ZVK ist in der Praxis
regelm�ßig nicht mçglich, weil die Angaben zumeist gar nicht bekannt sind.
Daher werden in diesen F�llen mangels Quantifizierung der Unterdeckung
qualitative Angaben im Anhang erforderlich, n�mlich44

• die Art und die Ausgestaltung der Versorgungszusage,
• bei welcher ZVK der Arbeitgeber Mitglied ist,
• die Hçhe des derzeitigen Umlagesatzes sowie seine voraussichtliche Ent-

wicklung,
• die Summe der umlagepflichtigen Geh�lter sowie
• die gesch�tzte Verteilung der Versorgungsverpflichtungen auf anspruchbe-

rechtigte Arbeitnehmer, ehemalige Arbeitnehmer und Rentenbezieher (so-
weit ermittelbar).

2.2.2.3 Unterst�tzungskassen

69Unterst�tzungskassen sind rechtlich selbstst�ndige Versorgungseinrichtungen,
die sich aus Zuwendungen eines oder mehrerer Tr�gerunternehmen sowie aus
Ertr�gen der Vermçgensanlage finanzieren. Die gem. § 4d Abs. 2 EStG steuer-

44 Vgl. HFA,WPg 1999, S. 295; glA: HEGER/WEPPLER, DStR 2009, S. 241.
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rechtlich zul�ssige Bildung von R�ckstellungen f�r innerhalb eines Monats
nach Aufstellung oder Feststellung der Bilanz des Tr�gerunternehmens geleis-
tete Zuwendungen ist handelsrechtlich unzul�ssig.

70 Handelsrechtliche R�ckstellungen sind geboten i.H. d. am Bilanzstichtag be-
stehenden Unterdeckung zwischen dem Kassenvermçgen und den Unterst�t-
zungskassenverpflichtungen.

2.2.3 Wechsel des Durchf�hrungswegs

71 Der �bergang von einer mittelbaren in eine unmittelbare Zusage ist als Neu-
zusage zu beurteilen. Wurden im Zusammenhang mit dem �bergang auf das
Tr�gerunternehmen VG von der Versorgungseinrichtung (z. B. Unterst�t-
zungskasse) �bertragen, liegt insoweit eine Kaufpreisverbindlichkeit vor. Un-
beschadet des Passivierungswahlrechts f�r Altzusagen (Rz 74) besteht f�r die
�bernommenen Pensionsverpflichtungen i.H. d. zurechenbaren Werts der
�bernommenen VG eine Passivierungspflicht.45

72 Praktisch bedeutsamer sind die F�lle des Wechsels von einer unmittelbaren in
eine mittelbare Zusage. Beim �bergang von einer unmittelbaren in eine mittel-
bare Zusage darf die f�r die einzelne �bertragene Pensionsverpflichtung bisher
gebildete Pensionsr�ckstellung hçchstens i.H. d. an die Versorgungseinrich-
tung (z. B. Unterst�tzungskasse, Pensionsfonds) gezahlten Beitr�ge einschließ-
lich der daraus erwirtschafteten �bersch�sse aufgelçst werden.

73 Die in den letzten Jahren praktisch bedeutsamen F�lle im Zusammenhang mit
der Errichtung einesCTA stellen keinenWechsel des Durchf�hrungswegs dar,
da in diesen F�llen die unmittelbare Verpflichtung des Bilanzierenden bestehen
bleibt. Ziel dieser prim�r bilanziell motivierten Gestaltungen war die – bis zum
Inkrafttreten des BilMoG nur nach IFRS mçgliche – Saldierung der Pensions-
r�ckstellungen mit Deckungsvermçgen.46 Aufgrund der nunmehr bestehenden
Saldierungsmçglichkeit auch nach HGB ist damit zu rechnen, dass derartige
Gestaltungen in Deutschland zunehmend an Bedeutung gewinnen.

2.2.4 Sonderf�lle

2.2.4.1 Passivierungswahlrecht f�r Altzusagen (Art. 28 EGHGB)

Art. 28 EGHGB
1 1F�r eine laufende Pension oder eine Anwartschaft auf eine Pension auf
Grund einer unmittelbaren Zusage braucht eine R�ckstellung nach § 249
Abs. 1 Satz 1 des Handelsgesetzbuchs nicht gebildet zu werden, wenn der
Pensionsberechtigte seinen Rechtsanspruch vor dem 1. Januar 1987 erwor-
ben hat oder sich ein vor diesem Zeitpunkt erworbener Rechtsanspruch
nach dem31.Dezember 1986 erhçht. 2F�r einemittelbareVerpflichtung aus
einer Zusage f�r eine laufende Pension oder eine Anwartschaft auf eine

45 Vgl. St/HFA 2/1988, Tz 2.
46 Zum�berblick zu CTA vgl. K�PPERS/LOUVEN, BB 2004, S. 337; KLEMM, DStR 2005,

S. 1291; PASSARGE; DB 2005, S. 2746.
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Pension sowie f�r eine �hnliche unmittelbare odermittelbareVerpflichtung
braucht eine R�ckstellung in keinem Fall gebildet zu werden.
2 1Bei Anwendung des Absatzes 1 m�ssen Kapitalgesellschaften die in der
Bilanz nicht ausgewiesenen R�ckstellungen f�r laufende Pensionen, An-
wartschaften auf Pensionen und �hnliche Verpflichtungen jeweils im An-
hang und im Konzernanhang in einem Betrag angeben.

2.2.4.1.1 Unmittelbare Pensionsverpflichtungen (Abs. 1 Satz 1)

74Die im Zuge der Einf�hrung des BiRiLiG geschaffene Vorschrift schr�nkt das
grunds�tzliche Passivierungsgebot von § 249 Abs. 1 Satz 1 HGB f�r sog. Alt-
zusagen ein. Altzusagen i. S. d. Art. 28 Abs. 1 EGHGB sind solche Pensions-
zusagen, die entweder
• vor dem 1.1.1987 entstanden sind oder
• bei dem sich nach dem 31.12.1986 Erhçhungen einer Zusage ergeben haben.

75Der Abgrenzung zwischen Alt- und Neuzusagen kommt daher Bedeutung zu
und ist imEinzelfall auchproblematisch, wie folgende Fallkonstellationen zeigen:
• Beinhaltet die Pensionszusage eine sog.Vorschaltzeit, so bestimmt sich der

maßgebliche Zeitpunkt zur Abgrenzung zwischen Alt- und Neuzusage mit
dem Beginn der Vorschaltzeit.47

• Eine am 31.12.1986 bestehende Pensionszusage auf Basis einer Betriebsver-
einbarung wird sp�ter durch eine Einzelzusage „ausgetauscht“. Es handelt
sich lediglich um eine Pr�zisierung der vormals bestehenden Verbindlich-
keit, sodass auch die sp�tere Einzelzusage als Altzusage einzustufen ist.
Gleiches gilt auch, wenn eine mittelbare Altzusage in eine unmittelbare
umgewandelt wird.48

• Wenn ein Unternehmen Pensionsverpflichtungen eines anderen Unterneh-
mens �bernimmt (z. B. durch umwandlungsrechtliche Gestaltungen im
Wege der Gesamtrechtsnachfolge, wie z. B. Verschmelzung, aber auch
durch Erwerb im Rahmen eines asset deal), handelt es sich gleichwohl um
eine Altzusage. Allerdings ist die Verpflichtung mindestens i.H. d. f�r die
�bernahme gezahlten Entgelts zu passivieren.49

76Bei diesem Bilanzierungswahlrecht hat der Gesetzgeber eine zeitlich unbe-
grenzte �bergangsregelung geschaffen, die auch im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens zum BilMoG nicht befristet worden ist. Die �bergangs-
regelung bleibt also so lange noch wirksam, bis die Altzusagen hinf�llig
geworden sind („biologische Lçsung“).50

77Das Wahlrecht stellt eine planm�ßige Durchbrechung der einheitlichen Bilan-
zierungsgrunds�tze dar, d. h., eine nach dem 31.12.1986 entstandene Pensions-
verpflichtung (Neuzusage) f�hrt nicht zu einem „Wahlrechtszwang“ f�r Alt-
zusagen.

47 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 87.
48 Vgl. WP-Handbuch, Bd. I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 169.
49 Vgl. H�FER, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 392.
50 Vgl. ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 260.



41

§ 249 Rückstellungen

Bertram

78 Faktisch kann das Wahlrecht nur ein einziges Mal ausge�bt werden. Wenn
Altzusagen passiviert werden, kann die R�ckstellung mangels Wegfalls des
Grundes gem. § 249Abs. 2 Satz 2 nicht aufgelçst werden (Rz 321). Eine erneute
sp�tere Aus�bung des Wahlrechts mit dem Ziel, die im Vorjahr ausgewiesene
R�ckstellung r�ckg�ngig zu machen, scheitert auch an dem Grundsatz der
Stetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB). Eine sachliche Rechtfertigung liegt in
solchen F�llen regelm�ßig nicht vor, insbesondere w�rde die R�ckg�ngigma-
chung der Vorjahresr�ckstellung nicht zu einem besseren Bild der VFE-Lage
der Gesellschaft f�hren.51

79 Die Aus�bung des Wahlrechts sollte nach der hier vertretenen Auffassung nur
einheitlich f�r s�mtliche Altzusagen vorgenommen werden, da ansonsten der
Bilanzierende ein unzul�ssiges Mittel zur Ergebnisgl�ttung durch Wahlrechts-
aus�bung h�tte.52 Das Abstellen auf den Einzelbewertungsgrundsatz von § 252
Abs. 1 Nr. 3 HGB ist hier nicht zielf�hrend, da gem. dem im Zuge des BilMoG
neu geschaffenen § 246 Abs. 3 HGB identische Sachverhalte identisch zu
bilanzieren sind (§ 246 Rz 139).

2.2.4.1.2 Mittelbare und �hnliche Verpflichtungen (Abs. 1 Satz 2)

80 Die Regelung f�r mittelbare und �hnliche Verpflichtungen betrifft nicht nur
Altf�lle, sondern gilt unabh�ngig vom Zeitpunkt des Entstehens. Das Passi-
vierungswahlrecht wurde auch nicht im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens
zum BilMoG ge�ndert, sodass es sich um ein dauerhaftes Wahlrecht handelt.

81 Mittelbare Pensionsverpflichtungen (Rz 61) kommen im Regelfall nur bei
Zwischenschaltung von Unterst�tzungskassen (§ 1b Abs. 4 BetrAVG) und
Pensionsfonds in Betracht, nicht jedoch bei Direktversicherungen (§ 1b Abs. 2
BetrAVG) oder Pensionskassen (§ 1b Abs. 3 BetrAVG). Dar�ber hinaus be-
treffen mittelbare Pensionsverpflichtungen auch Zusatzversorgungskassen
(Rz 68).

82 Bei den im Gesetz genannten �hnlichen Verpflichtungen handelt es sich um
einen Auffangtatbestand ohne praktische Relevanz.53

83 Auch f�r mittelbare Pensionsverpflichtungen gelten nach der hier vertretenen
Auffassung die einheitliche Wahlrechtsaus�bung sowie das Verbot der Auf-
lçsung gebildeter R�ckstellungen, soweit der Grund daf�r nicht entfallen ist
(Rz 321).

2.2.4.1.3 Anhangangabe des Fehlbetrags (Abs. 2)

84 Die Angabepflicht beschr�nkt sich auf KapG sowie KapCoGes.54 Die Aus-
weitung der Angabepflicht auch auf solche Unternehmen, die gem. PublG
einen Anhang aufstellen m�ssen, erscheint sachgerecht.55

51 Vgl. St/HFA 3/1997, Zum Grundsatz der Bewertungsstetigkeit, WPg 1997, S. 540,
Tz 3,

52 A. A.: H�FER, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 395.
53 GlA: HARTH, in KESSLER/LEINEN/STRICKMANN, BilMoG, 2009, S. 271.
54 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 76.
55 Vgl. St/HFA 2/1988, Tz 6.
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85Die Aufstellungserleichterungen f�r kleine KapG ermçglichen diesen, die
Pensionsr�ckstellungen nicht gesondert, sondern innerhalb des Posten R�ck-
stellungen auszuweisen (§ 266 Rz 10). Die Angabepflicht von Abs. 2 gilt auch
f�r kleine KapG. Da aber der Betrag der bilanzierten Pensionsr�ckstellungen
nicht ersichtlich ist, kann der JA-Leser den Gesamtbetrag aller Pen-
sionsverpflichtungen nicht ermitteln. Die gleiche Problematik ergibt sich f�r
mittelgroße Gesellschaften bei der Aus�bung der Offenlegungserleichterun-
gen (§ 327 Rz 13).

86Die Ermittlung des Fehlbetrags hat nach derselbenMethode zu erfolgenwie bei
der Berechnung der Pensionsr�ckstellungen.56 In der Praxis liegt der Berech-
nung der Fehlbetr�ge somit analog zu der Berechnung der Pensionsr�ckstel-
lungen ein versicherungsmathematisches Gutachten zugrunde. Der Fehlbetrag
berechnet sich aus dem Erf�llungsbetrag der Pensionsverpflichtungen, abz�g-
lich der am Bilanzstichtag vorhandenen Vermçgensmittel des externen Tr�gers
(bei mittelbaren Verpflichtungen).

87Die Angabepflicht der Fehlbetr�ge im Konzernanhang ergibt sich explizit aus
Abs. 2 sowie aus den Verweisen in § 298 Abs. 1 HGB auf § 249 HGB bzw. in
§ 13 Abs. 2 PublG auf § 298 HGB. Der in einem Betrag anzugebende Fehl-
betrag des Konzerns beinhaltet die Fehlbetr�ge s�mtlicher vollkonsolidierter
Tochtergesellschaften. Fehlbetr�ge von gem. § 296 HGB nicht einbezogenen
Tochtergesellschaften brauchen demgem�ß nicht angegeben zu werden. In
Einzelf�llen kann die Hçhe des Fehlbetrags der Tochtergesellschaft Einfluss
auf die Frage haben, ob die untergeordnete Bedeutung f�r die VFE-Lage des
Konzerns gem. § 296 Abs. 2 HGB gegeben ist.

88F�r Fehlbetr�ge gem. Abs. 2 von assoziierten Unternehmen i. S. v. § 311
HGB, die nach der Equity-Methode in den Konzernabschluss einbezogen
werden, erscheint die Einbeziehung in die Angabepflicht nicht sachgerecht.

89Bei Anwendung der Quotenkonsolidierung gem. § 310 HGB ist in die An-
hangangabe im Konzernanhang der anteilige Fehlbetrag des Gemeinschafts-
unternehmen einzubeziehen.

2.2.4.2 Pensionszusagen an Nichtarbeitnehmer

90Pensionszusagen von Unternehmen an Personen, die keine Arbeitnehmer der
Gesellschaft sind, sind ebenfalls r�ckstellungspflichtig. Denkbar sind solche
F�lle bei Zusagen an arbeitnehmer�hnliche Personen (z. B. Handelsvertreter,
Hausgewerbetreibende, externe Berater).

91Erbringen die Nichtarbeitnehmer laufende T�tigkeiten f�r das Unternehmen,
die sich auf die Hçhe der Pension auswirken, handelt es sich wie bei Arbeitneh-
mern um erdiente Pensionen, sodass der Pensionsaufwand �ber die voraus-
sichtliche Anwartschaftsphase zu verteilen ist. In diesen F�llen ergeben sich
regelm�ßig keine Besonderheiten.

92Anders verh�lt es sich mit Zusagen, die f�r eine einmalige T�tigkeit gew�hrt
werden. Hier ist die gesamte Anwartschaft als Einmalr�ckstellung in der Bilanz

56 Vgl. IDW St/HFA 2/1988, Tz 6.
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zu ber�cksichtigen, wobei die allgemeinen Regelungen zur R�ckstellungs-
bewertung (insb. Abzinsung) zur Anwendung kommen (§ 253 Rz 72, 127).

2.2.4.3 Pensionszusagen an Gesellschafter-Gesch�ftsf�hrer von KapG und
Gesellschafter von PersG

93 Handelsrechtlich bestehen hier keine Besonderheiten zu Arbeitnehmern. Al-
lerdings gibt es umfangreiche steuerrechtliche Besonderheiten zu beachten,
z. B. in der Abgrenzung zwischen beherrschenden Gesellschafter-Gesch�fts-
f�hrern und Nichtbeherrschenden.

94 Das handelsrechtliche Ansatzwahlrecht f�r Altzusagen gem. Art. 28 Abs. 1
EGHGB gilt hier ebenfalls (Rz 74 ff.).

2.2.4.4 Verpflichtungen aus Insolvenzsicherung und Verwaltungskosten

95 Derartige Verpflichtungen stellen Nebenkosten der eigentlichen Pensionsver-
pflichtung dar und sind demzufolge ebenfalls zu passivieren.57 Verpflichtungen
aus der Insolvenzsicherung betreffen vor allem Beitr�ge an den PSV, der gem.
§§ 7-15 BetrAVG f�r die Insolvenzsicherung unverfallbarer Versorgungs-
anspr�che zust�ndig ist.

96 Bis 2005 finanzierte sich der PSV im sog. Rentenwertumlageverfahren. Seit
2006 erfolgt die Finanzierung �ber ein Kapitaldeckungsverfahren, das auch
solche F�lle ber�cksichtigt, in denen die Insolvenz des Tr�gerunternehmens
zwar eingetreten ist, die eigentlichen Pensionsf�lle aber noch nicht eingetreten
waren. Diese waren handelsrechtlich auch schon vor 2006 zur�ckzustellen,
wurden allerdings steuerrechtlich nicht anerkannt.58 F�r Altf�lle, d. h. die
Nachfinanzierung der bis zum 31.12.2005 zu sichernden unverfallbaren An-
wartschaften, hat der PSV f�r die betroffenen Unternehmen Einmalbeitr�ge
ermittelt, die von denUnternehmen in 15 gleichen Jahresraten jeweils zum 31.3.
eines Jahres, letztmals zum 31.3.2021, zu zahlen sind. Alternativ ist auch eine
vorf�llig diskontierte Gesamtzahlung der Jahresraten mçglich. Dieser Einmal-
beitrag ist als sonstige Verbindlichkeit zu passivieren und in den Davon-Ver-
merk „davon im Rahmen der sozialen Sicherheit“ einzubeziehen.59 Die Bewer-
tung hat zum Barwert gem. § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB zu erfolgen (zu
Einzelheiten vgl. § 253 Rz 134).

97 ImZuge derDurchf�hrung der betrieblichenAltersversorgung entstehen regel-
m�ßig (zumeist ungef�hr gleichbleibend hohe)Verwaltungskosten durch
• Einholung von versicherungsmathematischen Gutachten,
• Erteilung von Rentenbescheiden,
• Auszahlung der Pensionszahlungen,
• Verwaltung und Betreuung der Pensionsbest�nde.

98 Soweit Verwaltungskosten auf ausgeschiedene Berechtigte mit unverfallbarer
Anwartschaft entfallen, erscheint ihre Einbeziehung in die Bewertung dieser

57 Vgl. HFA,WPg 1993, S. 183.
58 Vgl. BFH, Urteil v. 13.11.1991, I R 102/88, DB 1992, S. 867.
59 Vgl. HFA, IDW-FN 2007, S. 108.



44

§ 249 Rückstellungen

Bertram

Pensionsverpflichtungen geboten.60 Sie ist allerdings bislang nicht �blich, zumal
sie steuerrechtlich auch nicht anerkannt wird.61

99F�r Lebensversicherungsunternehmen ist jedoch die Einbeziehung von Ver-
waltungskosten in dieDeckungsr�ckstellung im Falle beitragsfreier Versiche-
rungsjahre vorgeschrieben.62

2.2.5 Auflçsung und Verbrauch von Pensionsr�ckstellungen

100F�r Pensionsr�ckstellungen gilt der Grundsatz von Abs. 2 Satz 2, wonach R�ck-
stellungen nur aufgelçst werden d�rfen, soweit der Grund daf�r entfallen ist
(Rz 321). Dies gilt auch f�r R�ckstellungen, die aufgrund eines Passivierungs-
wahlrechts gebildet wurden (z. B. Altzusagen nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB).

101Eine Auflçsung einer Pensionsr�ckstellung ist dann geboten, wenn der Ver-
sorgungsberechtigte verstirbt oder wenn die zugesagten Versorgungsleistungen
rechtswirksam herabgesetzt werden.63

Beispiel
Im JA 31.12.01 ist eine Pensionsr�ckstellung f�r einen leitendenMitarbeiter
i.H. v. 100 EUR gebildet. Ende Dezember 02 verstirbt der Mitarbeiter
infolge einer Krankheit. Die Versorgungsverpflichtung gegen�ber demMit-
arbeiter ist hierdurch erloschen, es besteht aber eine Hinterbliebenenver-
sorgung f�r die Witwenrente, die sich zum Jahresende 02 auf 60 EUR
bel�uft (zum Jahresende 02 sind noch keine Zahlungen an die Witwe
erfolgt). Die Aufzinsung der Pensionsr�ckstellung von 100 EUR bis zum
Todestag bel�uft sich auf 5 EUR.
Die Pensionsr�ckstellung ist im JA 31.12.02 teilweise aufzulçsen. Unter
Beachtung desAufzinsungseffekts ergibt sich eineAuflçsung i.H. v. 45 EUR.

102Werden Pensionsverpflichtungen unter Bezugnahme auf Art. 28 EGHGB nur
teilweise passiviert, darf eine Auflçsung erst erfolgen, nachdem der nicht passi-
vierte Fehlbetrag ber�cksichtigt worden ist.

103Die erforderliche Reduzierung der Pensionsr�ckstellung nach Eintritt des
Versicherungsfalls stellt demgegen�ber keine Auflçsung, sondern einen Ver-
brauch der Pensionsr�ckstellung dar (zur Abgrenzung zwischen Auflçsung
und Verbrauch vgl. Rz 19). Dieser Verbrauch hat nach der versicherungs-
mathematischenMethode zu erfolgen. Dies bedeutet, dass sich der Verbrauch
aus der Differenz zwischen den mit gewichteten Sterbewahrscheinlichkeiten
abgezinsten zuk�nftigen Rentenzahlungen zu Beginn und zum Ende des Ge-
sch�ftsjahrs berechnet.64

60 Vgl. ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 251.
61 Vgl. BMF, Schreiben v. 13.3.1987, IV B 1–2176–12/87, DB 1987, S. 716.
62 Vgl. ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 251.
63 Vgl. H�FER, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 401.
64 Vgl. ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 235.
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104 Die buchhalterische Methode, nach der die laufenden Pensionszahlungen
gegen die Pensionsr�ckstellung gebucht werden, bis diese aufgebraucht ist und
weitergehende Pensionszahlungen aufwandswirksam erfasst werden, ist han-
dels-65 und auch steuerrechtlich66 unzul�ssig.

105 Werden rechtsverbindlich Pensionszusagen auf eine Unterst�tzungskasse, eine
Pensionskasse, einen Pensionsfonds oder eine Versicherungsgesellschaft gegen lau-
fende k�nftige Beitragszahlungen �bertragen, ist eine Auflçsung der Pen-
sionsr�ckstellung unzul�ssig,67 da der R�ckstellungsgrund nicht weggefallen ist.
Bei der Bewertung der R�ckstellung ist die voraussichtlich vom Versorgungstr�ger
zu erbringende Leistung (auf Basis der diesem als Einmalzahlung oder laufende
Zahlung zur Verf�gung gestellten Vermçgenswerte) mindernd zu ber�cksichtigen.

2.3 Umweltschutzverpflichtungen

106 Umweltschutzverpflichtungen sind Verbindlichkeitsr�ckstellungen. Die dorti-
gen Grunds�tze gelten analog (Rz 23 ff.). Soweit es sich um Umweltschutz-
verpflichtungen (z. B. Sanierungsverpflichtungen) auf privatrechtlicher Grund-
lage (z. B. Nachbarrecht, Deliktrecht68, Umwelthaftungsgesetz69) handelt,
ergeben sich keine Besonderheiten. Handelt es sich aber um çffentlich-recht-
liche Verpflichtungen, sind nachfolgende Besonderheiten zu beachten.

107 Umweltschutzverpflichtungen beruhen zumeist auf çffentlich-rechtlichen
Verpflichtungen. Derartige Verpflichtungen ergeben sich z. B aus:
• Gesetz (z. B. Bundes-Immissionsschutzgesetz),
• Verordnung (z. B. TA Luft),
• Verwaltungsanordnung (durch eine Behçrde).

108 F�r R�ckstellungen aufgrund çffentlich-rechtlicher Verpflichtungen gelten
grunds�tzlich keine strengeren Voraussetzungen als f�r sonstige Verbindlich-
keitsr�ckstellungen.70 Demnach ist es grunds�tzlich nicht erforderlich, dass der
Gl�ubiger (hier: die zust�ndige Behçrde) Kenntnis von der Verpflichtung hat.
Um jedoch dem sog.Unentziehbarkeitstheorem (Rz 45) Rechnung zu tragen,
hat die Rechtsprechung des BFH die erforderliche Konkretisierung der Ver-
pflichtung erst dann angenommen:71

• bei einer Verf�gung der zust�ndigen Behçrde, wenn diese ein bestimmtes
Handeln vorschreibt,

• bei einer gesetzlichen Grundlage,
– wenn diese ein inhaltlich genau bestimmtes Handeln vorsieht,
– das innerhalb eines bestimmten Zeitraums erf�llt sein muss und
– dieses Handlungsgebot sanktionsbewehrt und damit durchsetzbar ist.

65 Vgl. IDW St/HFA 2/1988, Abschn. 4.
66 Vgl. BFH, Urteil v. 30.3.1999, VIII R 8/97, NV, DStRE 1999, S. 900.
67 GlA: ELLROTT/RHIEL, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 239 mwN.
68 Vgl. EILERS, DStR 1991, S. 103.
69 Vgl. HERZIG/K�STER, DB 1991, S. 53.
70 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 98.
71 Vgl. MEYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 93, mwN.
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109§ 17Abs. 2a DMBilG stellt grunds�tzlich eine Spezialregelung dar.Hier kommt
derWille desGesetzgebers betreffendUmweltschutzverpflichtungen zumAus-
druck, indem der Ansatz von derartigen R�ckstellungen dann gefordert wird,
„soweit eine gesetzliche oder vertraglicheVerpflichtung besteht und dieArt und
der Umfang der notwendigen und angemessenen Maßnahmen nachgewiesen
oder von der zust�ndigen Verwaltungsbehçrde angeordnet sind“. Die Vor-
schrift ist aber schon rund 20 Jahre alt und gerade im Bereich der Umwelt-
schutzvorschriften hat sich vieles ge�ndert bzw. ist Neues hinzugekommen.

110Die o. g. Kriterien mçgen auf bestimmte Umweltschutzverpflichtungen (z. B.
Altlasten) zutreffen, aber l�ngst nicht auf alle. Das Kriterium eines bestimmten
Zeitraumswird nicht denBesonderheiten dieser Verpflichtungen gerecht. Sach-
verhaltsfeststellungen und Durchf�hrung von Maßnahmen dauern oftmals
Jahre.72 Durch die Einbeziehung der zeitlichen Komponente in die R�ckstel-
lungsbewertung (Abzinsung, Ber�cksichtigung von Preis- und Kostensteige-
rungen) wird zudem dem zeitlichen Moment ausreichend Rechnung getragen.

111R�ckstellungen f�r Umweltschutzverpflichtungen auf çffentlich-rechtlicher
Grundlage sind nach den gleichen Grunds�tzen zu bilden, wie dies f�r andere
Verbindlichkeitsr�ckstellungen auch gilt. Es reicht somit aus, wenn eine auf-
grund Gesetzes oder Verf�gung bestehende Handlungspflicht des Bilanzieren-
den besteht und diese auch von der zust�ndigen Behçrde durchgesetzt werden
kann.73

112Dies gilt im �brigen auch f�r faktische Verpflichtungen im Bereich des
Umweltschutzes, denen sich der Bilanzierende nicht entziehen kann (Rz 30).

Beispiel
Ein Unternehmen kommt wegen Umweltverunreinigungen (Abwasserver-
schmutzung) in die çffentliche Diskussion, da sich Anwohner bel�stigt
f�hlen. Obwohl das Unternehmen die maßgeblichen Grenzwerte einh�lt
und rechtlich nicht belangt werden kann, f�hrt der çffentliche Druck dazu,
dass entsprechende Umweltschutzmaßnahmen zur Verminderung der Ver-
schmutzung durchgef�hrt werden.

113Bei Altlastensanierungspflichten kann außerdem eine außerplanm�ßige Ab-
schreibung auf das betreffende Grundst�ck gem. § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB
erforderlich sein. Dabei sind die Vornahme außerplanm�ßiger Abschreibung
und die Bildung einer R�ckstellung f�r Altlastensanierung grunds�tzlich un-
abh�ngig voneinander zu beurteilen; in der Summe sollten beide die erwarteten
zuk�nftigen Sanierungsaufwendungen abdecken.74

114Eine dauerhafte Wertminderung infolge Kontaminationkann z. B. darin be-
gr�ndet liegen, dass entgegen urspr�nglicher Ansicht das Grundst�ck nicht

72 GlA: MEYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 95.
73 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Altlastensanie-

rung mwN.
74 ZumKonkurrenzverh�ltnis vgl. IDW,WPg 1992, S. 326.
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mehr bebaut, sondern lediglich als Abstellfl�che genutzt werden kann. Das
Erfordernis der außerplanm�ßigen Abschreibung ist insbesondere in solchen
F�llen erforderlich, in denen bei Anschaffung des Grundst�cks eine bestehende
Kontamination (mangels Kenntnis) nicht kaufpreismindernd ber�cksichtigt
worden ist oder wenn ein zuvor lastenfreies Grundst�ck w�hrend der Zugehç-
rigkeit zum Betriebsvermçgen kontaminiert wird. Ist dagegen bei Grund-
st�ckserwerb die Kontamination bekannt und wird sie kaufpreismindernd
ber�cksichtigt, sind die Sanierungsaufwendungen imRegelfall als nachtr�gliche
HK des Grundst�cks zu behandeln, da hiermit eine wesentliche Verbesserung
des Nutzenpotenzials des Grundst�cks verbunden sein wird.75 Eine Abschrei-
bung wegen eingeschr�nkter Nutzbarkeit mindert eine wegen der Sanierungs-
verpflichtung erforderliche R�ckstellung, soweit die Sanierungsmaßnahmen zu
nachtr�glichen HK f�hren, weil insoweit eine kompensierte Verpflichtung
vorliegt.76

3 R�ckstellungen f�r drohende Verluste aus
schwebenden Gesch�ften (Abs. 1 Satz 1 2. Alt.)

3.1 Vorbemerkung

115 Drohverlustr�ckstellungen dienen der Verlustantizipation, indem Auf-
wands�bersch�sse aus schwebenden Gesch�ften zu passivieren sind. Sie sind
somit Ausfluss des Imparit�tsprinzips (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB).

3.2 Schwebende Gesch�fte

3.2.1 Begriff

116 Schwebende Gesch�ftestellen zweiseitig verpflichtende Vertr�ge dar, die auf
Leistungsaustausch i. S. v. § 320 BGB gerichtet sind und aus Sicht jedes Ver-
tragspartners einen Anspruch und eine Gegenleistung begr�nden.77

117 Demnach stellen mangels Gegenleistung keine schwebenden Vertr�ge dar:
• gesetzliche Haftung,
• Schenkung,
• Verlust�bernahmeverpflichtung aufgrund eines Beherrschungs- und Ge-

winnabf�hrungsvertrags nach § 302 Abs. 1 i. V.m. § 291 Abs. 1 AktG78,
• Gesellschaftsvertrag79.
F�r derartige Sachverhalte sind ggf. R�ckstellungen f�r ungewisse Verbindlich-
keiten zu bilden (Rz 23).

75 Vgl. F�RSCHLE/SCHEFFELS, DB 1993, S. 1201.
76 Vgl. F�RSCHLE/SCHEFFELS, DB 1993, S. 1201.
77 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 2.
78 A. A.: MEYER-WEGELIN in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 63.
79 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 2.
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118SchwebendeGesch�fte sind als Ausfluss desRealisationsprinzips (§ 252Abs. 1
Nr. 4 HGB) handelsrechtlich grunds�tzlich nicht zu bilanzieren, da sich Leis-
tung und Gegenleistung regelm�ßig ausgleichen. Ausnahmen hiervon ergeben
sich aus dem Imparit�tsprinzip, wonach Verluste zu ber�cksichtigen sind,
sobald sie bekannt, d. h. absehbar sind.

3.2.2 Beginn und Ende

119DerBeginn des Schwebezustands erfolgt regelm�ßig bei Vertragsabschluss. Ist
der Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung, z. B. Gremienvorbehalt,
geschlossen, ist wie folgt zu differenzieren:80

120• Liegt die aufschiebende Bedingung im Einflussbereich des Bilanzierenden,
ist dieser im Regelfall nicht an sein Angebot gebunden. Liegt allerdings ein
faktischer Zwang vor, der den Gremienvorbehalt dominiert, ist, auch wenn
zivilrechtlich noch kein schwebendes Gesch�ft vorliegt, bilanzrechtlich von
einem schwebendem Gesch�ft auszugehen.

Beispiel
Ein Unternehmen schließt mit einem Architekten einen Vertrag zur Pla-
nung eines aufwendigen B�rohauses. Der Architekt hat sich zuvor in einem
Architektenwettbewerb gegen mehrere Konkurrenten durchgesetzt. Der
Vertrag unterliegt der Zustimmung des Aufsichtsrats des Unternehmens;
diese wird im Januar 02 erteilt.
Zum 31.12.01 besteht zivilrechtlich zwar noch kein schwebendes Gesch�ft.
Da sich das Unternehmen f�r den Fall der Nichtzustimmung durch den
Aufsichtsrat einer Schadensersatzklage des Architekten aufgrund des ge-
wonnenen Architektenwettbewerbs ausgesetzt sehen w�rde, ist bilanz-
rechtlich bereits zum 31.12.01 von einem schwebenden Gesch�ft auszuge-
hen und bei Vorliegen eines Verpflichtungs�berhangs eine R�ckstellung f�r
drohende Verluste zu bilden.

121• Liegt die aufschiebende Bedingung im Einflussbereich des Vertragspart-
ners, so hat der Bilanzierende aufgrund des Vorsichtsprinzips davon aus-
zugehen, dass es sich bei einem f�r ihn nachteiligen Gesch�ft bereits um ein
schwebendes Gesch�ft handelt.

Beispiel
Ein Unternehmen bestellt im Dezember 01 bei seinem Lieferanten dringend
bençtigte Ersatzteile f�r eineMaschine. Der Lieferant hat den Vertrag unter die
aufschiebende Bedingung der Lieferbereitschaft eines Vorlieferanten gestellt.
Der Vorlieferant erkl�rt im Januar 02 dem Lieferanten seine Lieferbereitschaft.
Das Unternehmen hat im JA 01 diesen Vorgangwie ein schwebendes Gesch�ft
zu behandeln, da die aufschiebende Bedingung nicht in seinem Einflussbereich

80 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 8, 9.
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liegt. Soweit aus dem schwebenden Gesch�ft ein Verpflichtungs�berhang
droht, ist demzufolge eine R�ckstellung f�r drohende Verluste zu passivieren.

122 Im Einzelfall kann die Abgrenzung zwischen einem zu ber�cksichtigenden
bindenden Angebot des Bilanzierenden (aufschiebende Bedingung im Einfluss-
bereich des Vertragspartners), mit dessen Annahme unter den Umst�nden des
Sachverhalts zu rechnen ist, und bloßenAbsichtserkl�rungen schwierig sein. Die
in der Praxis h�ufig zu beobachtenden letter of intentbzw. memorandum of
understanding stellen zumeist bloße Absichtserkl�rungen dar, die keine Bin-
dungswirkung entfalten.81 Hiermit werden zumeist Rahmenbedingungen von
Verhandlungen (Exklusivit�t, Verschwiegenheit, zeitliche Restriktionen) und
grunds�tzliches Verst�ndnis vom Kaufgegenstand und erwarteter Preisspanne
zwischen Anbieter und Interessent vereinbart.82 Allerdings sind mit diesen
Begriffen z.T. sehr unterschiedliche Vereinbarungen verkn�pft, sodass im Ein-
zelfall auf die jeweiligen Absprachen abgestellt werden muss.

123 Das Ende des Schwebezustands wird durch die Erf�llung der Sachleistung
bestimmt, d. h. die Lieferung der Ware, die Erbringung der vereinbarten
Dienstleistung etc.

124 Ohne Auswirkung auf die Beendigung des Schwebezustands sind zwischenzeit-
lich erfolgte Zahlungen. Hierbei handelt es sich um Anzahlungen (= teilweise
Erf�llung der Gegenleistung vor der Sachleistung) oder Vorauszahlungen
(= vollst�ndige Erf�llung der Gegenleistung vor der Sachleistung), die bilanziell
als geleistete bzw. erhaltene Anzahlungen zu erfassen sind.83

3.3 Drohende Verluste

3.3.1 Begriffsabgrenzung

125 Der Begriff der drohenden Verluste wird durch zwei Voraussetzungen charakteri-
siert. Erstens muss es sich um einen Verlust handeln, zweitens muss dieser drohen.

126 Aus einem schwebenden Gesch�ft ergibt sich dann einVerlust, wenn derWert
der vom Bilanzierenden zu erbringenden Leistung den Wert der zu empfan-
genden Gegenleistung �bersteigt.84 Es handelt sich hierbei um einen sog. Ver-
pflichtungs�berschuss.

Beispiel
Ein Autoh�ndler schließt mit einem Kunden einen Kaufvertrag zur Liefe-
rung eines Pkw mit genau spezifizierter Ausstattung. Der Kaufpreis wird
mit 100 vereinbart. F�r die Beschaffung undAuslieferung des Pkwmuss der
Autoh�ndler Aufwendungen von 110 tragen.
Es ergibt sich ein Verlust i.H. v. 10.

81 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 10.
82 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 55.
83 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 12.
84 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 144.
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127Damit ein Verlust droht, m�ssen konkrete Anzeichen gegeben sein, denn die
bloße Mçglichkeit f�r einen Verlust ist nahezu bei jedem schwebenden Ge-
sch�ft gegeben.85 Derartige konkrete Anzeichen sind regelm�ßig aus den indi-
viduellen vertraglichen Vereinbarungen und den Umst�nden der Vertrags-
abwicklung (z. B. Marktverh�ltnisse) abzuleiten.86 Es m�ssen sich hieraus
konkrete Anhaltspunkte ableiten lassen, die bei normaler Abwicklung des
Gesch�fts und vern�nftiger kaufm�nnischer Beurteilung die Entstehung eines
Verlusts erwarten lassen.

Beispiel
Ein Maschinenbauunternehmen schließt mit einem Kunden im September
01 einen Vertrag �ber die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme einer
Spezialmaschine. Als Kaufpreis werden 100 vereinbart. Zum Zeitpunkt des
Abschlusses des Kaufvertrags rechnet das Maschinenbauunternehmen mit
Gesamtaufwendungen von 80. Zum Jahresende 01 sind die Konstruktions-
arbeiten vorangeschritten. Danach wird der Bau der Maschine deutlich
komplexer als bei Vertragsabschluss erwartet. Bei Aufstellung der Bilanz
auf den 31.12.01 kalkuliert das Maschinenbauunternehmen nunmehr mit
Gesamtaufwendungen von 120.
Fazit: Es droht ein Verlust von 20.

3.3.2 Abgrenzung zu Verbindlichkeitsr�ckstellungen

128Sowohl R�ckstellungen f�r drohende Verluste aus schwebendenGesch�ften als
auch Verbindlichkeitsr�ckstellungen betreffen Außenverpflichtungen des Bi-
lanzierenden.87

129Verbindlichkeitsr�ckstellungen erfassen zuk�nftige Aufwendungen, denen
keine zuk�nftigen Ertr�ge gegen�berstehen. Hierunter f�llt der sog. Erf�l-
lungsr�ckstand, bei dem Aufwendungen anfallen, denen in der Vergangenheit
zuordenbare Ertr�ge gegen�berstehen, aber auch solche Aufwendungen, aus
denen aus der Eigenart des Sachverhalts weder vergangene noch zuk�nftige
Ertr�ge zuzurechnen sind. Drohverlustr�ckstellungen erfassen demgegen�ber
zuk�nftige Aufwendungen, die mit zuk�nftigen Ertr�gen in Zusammenhang
stehen.88

130Bei Verbindlichkeitsr�ckstellungen wird die gesamte Außenverpflichtung
passiviert, w�hrend bei Drohverlustr�ckstellungen lediglich der Verpflich-
tungs�berschuss ausgewiesen wird.89 Abb. 1 zeigt das Zusammenspiel von
Verbindlichkeitsr�ckstellung und Drohverlustr�ckstellung am Beispiel eines
Dauerschuldverh�ltnisses.

85 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 144.
86 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 15.
87 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 17.
88 Vgl. GROH, BB 1988, S. 27.
89 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 19.
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stichtag

Erfüllungsrückstand Drohverlust
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beginn

Vertrags-
ende

Verbindlichkeitsrückstellung Drohverlustrückstellung

Abb. 1: Abgrenzung Verbindlichkeitsr�ckstellung von Drohverlustr�ckstel-
lung bei Dauerschuldverh�ltnissen

3.3.3 Vorrang von Abschreibungen

131 Soweit bei Bilanzaufstellung im Zusammenhang mit dem schwebenden Ge-
sch�ft stehende VG aktiviert werden (z. B. unfertige Leistungen im Vorrats-
vermçgen), sind diese zun�chst um den erwarteten Verlust abzuschreiben, da
eine außerplanm�ßige Abschreibung Vorrang vor einer Drohverlustr�ckstel-
lung hat. Der Vorrang der aktivischen Abschreibung begr�ndet sich aus Art. 20
Abs. 3 der 4. EU-Richtlinie, da R�ckstellungen „keine Wertberichtigungen zu
Aktivposten darstellen“. Erst nach Vollabschreibung von aktivierten VG darf
ein dar�ber hinaus bestehender Verlust als Drohverlustr�ckstellung ber�ck-
sichtigt werden.90

Beispiel
Eine Werbeagentur hat mit einem Kunden einen Vertrag �ber die Durch-
f�hrung einer Werbekampagne geschlossen. Die Verg�tung f�r die Werbe-
kampagne ist mit 100 vereinbart. Zum Bilanzstichtag hat die Werbeagentur
unter den Vorr�ten unfertige Leistungen i.H. v. 30 aktiviert. Bei Aufstellung
der Bilanz rechnet die Werbeagentur mit Gesamtaufwendungen f�r die
Durchf�hrung der Werbekampagne von 150.
Zun�chst sind die aktivierten unfertigen Leistungen i.H. v. 30 bis auf 0
abzuschreiben. Der dar�ber hinausgehende Verlust von 20 ist als Droh-
verlustr�ckstellung zu passivieren.

132 Soweit ein Drohverlustauftrag �ber mehrere Gesch�ftsjahre abgewickelt
wird, stellt sich wegen des Abschreibungsvorrangs das Erfordernis, zun�chst
als Drohverlustr�ckstellungen ber�cksichtigte Verluste in Wertberichtigungen
auf Vorr�te umzuqualifizieren, wie nachfolgendes Beispiel illustriert.

Beispiel
Ein Maschinenbauunternehmen schließt im September 01 einen Vertrag
�ber die Herstellung, Lieferung und Inbetriebnahme einer Großanlage. Als
Kaufpreis wird 100 vereinbart, die Inbetriebnahme ist f�r Fr�hjahr 03

90 Vgl. HOMMEL, in BAETGE/KIRSCH/THIELE, Bilanzrecht, § 249 HGB, Rz 145.
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vorgesehen. Bei Aufstellung der Bilanz zum 31.12.01 wird aufgrund der
zwischenzeitlichen Projektplanung erkennbar, dass einVerlust i.H. v. 40 bei
demAuftrag droht. Die zum 31.12.01 aufgelaufenen aktivierungspflichtigen
Aufwendungen belaufen sich auf 10.
Zum 31.12.01 sind die unfertigen Leistungen i.H. v. 10 in voller Hçhe
wertzuberichtigen. Der dar�ber hinausgehende Verlust von 30 ist als R�ck-
stellung f�r drohende Verluste auszuweisen.
Zum 31.12.02 belaufen sich die aktivierungspflichtigen Aufwendungen auf
90. Bei Aufstellung der Bilanz zum 31.12.02 wird unver�ndert mit einem
Auftragsverlust von 40 gerechnet.
Zum 31.12.02 ist die im Vorjahr gebildete Drohverlustr�ckstellung von 30
gegen die Wertberichtigung auf die unfertigen Leistungen zu verbrauchen.
DerBilanzansatzder unfertigenLeistungenbetr�gt zum31.12.02 50 (90 ./. 40),
die R�ckstellung f�r drohende Verluste betr�gt 0.
Der Buchungssatz f�r den Verbrauch der Drohverlustr�ckstellung zum
31.12.02 im vorigen Beispiel lautet:

Konto Soll Haben
Sonstige R�ckstellungen 30
Unfertige Leistungen 30

133Im Unterschied zum Steuerrecht sind handelsrechtlich s�mtliche aus dem
Auftrag drohenden Verluste von den aktivierten Vorr�ten abzuschreiben.
Das Steuerrecht l�sst demgegen�ber nur eine entsprechend dem Auftragsfort-
schritt ratierliche Erfassung der Abschreibung zu.91

134Der Vorrang von Abschreibungen vor Drohverlustr�ckstellungen kommt ins-
besondere bei Absatzgesch�ften zum Tragen, da hier regelm�ßig aktivierungs-
pflichtige VG vorliegen.92 Im Regelfall wird es sich dabei um VG des UV
handeln, f�r die das strengeNiederstwertprinzip (§ 253Abs. 4HGB) gilt (§ 253
Rz 258). Soweit es sich bei den demAbsatzgesch�ft zugrunde liegenden VG um
AV handelt, ist eine Abschreibung nur in F�llen dauerhafter Wertminderung
(§ 253 Abs. 3 Satz 3 HGB) geboten. Derartige F�lle treten zumeist im Bereich
von Dauerschuldverh�ltnissen auf (z. B. Vermietung eines Geb�udes), in denen
der VG nur mittelbar Gegenstand des verlusttr�chtigen Absatzgesch�fts ist.93

91 Vgl. BMF, Schreiben v. 14.11.2000, BStBl 2000 I S. 1541; BMF, Schreiben v. 27.4.2001,
DStR 2001, S. 1527.

92 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 68.
93 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 23.
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Beispiel
Ein Unternehmen passt infolge r�ckl�ufiger Auftragseing�nge seine Kapa-
zit�ten an. In diesem Zusammenhang wird ein bislang selbst genutztes
B�rogeb�ude ab dem 1.1.02 fremdvermietet. Der im Oktober 01 abge-
schlossene Mietvertrag hat eine Laufzeit von 5 Jahren. Dem Unternehmen
entstehen aus dem Geb�ude nicht an den Mieter weiterbelastbare Aufwen-
dungen (Abschreibungen, Finanzierungszinsen) von j�hrlich 100. Die ver-
einbarte Miete betr�gt j�hrlich 80. Der Buchwert des Geb�udes bel�uft sich
zum 31.12.01 auf 300.
Zum 31.12.01 droht aus dem Mietvertrag ein Verlust i.H. v. 100 (5 Jahre x
20). Ob eine vorrangig zu ber�cksichtigende Notwendigkeit zur Vornahme
einer außerplanm�ßigen Abschreibung auf das Geb�ude besteht, kann dem
Sachverhalt so nicht entnommen werden, da das Geb�ude nur mittelbar
Gegenstand des Absatzgesch�fts ist. Bei der Beurteilung, ob eine außerplan-
m�ßige Abschreibung wegen voraussichtlich dauerhafter Wertminderung
gegeben ist, sind weitere Gesichtspunkte einzubeziehen (Gesamtrestnut-
zungsdauer des Geb�udes, K�ndigungsmçglichkeiten desMietvertrags, ggf.
bestehendes einseitiges Optionsrecht des Mieters auf Verl�ngerung des
Mietvertrags zu unver�nderten Konditionen).

3.3.4 Kompensationsbereich

135 Eine Drohverlustr�ckstellung ist dann zu bilden, wenn ein Verlust droht.
R�ckstellungspflichtig ist nur der sog. Verpflichtungs�berschuss, der eine
Saldogrçße darstellt (Rz 126). Da das Gesetz die Ermittlung einer Saldogrçße
erfordert, liegt bei deren Bilanzierung auch kein Verstoß gegen das Saldierungs-
verbot (§ 246 Abs. 2 Satz 1 HGB) vor. Die Abgrenzung der Anspr�che und
Verpflichtungen aus dem schwebenden Gesch�ft betrifft nicht nur die vertrag-
lich vereinbarten Hauptleistungspflichten (schuldrechtliches Synallagma),
sondern dar�ber hinaus auch Nebenleistungen sowie dar�ber hinausgehende,
durch das schwebende Gesch�ft verursachte konkrete wirtschaftliche Vorteile
(wirtschaftliches Synallagma).94 Ein alleiniges Abstellen auf die vertraglichen
Hauptleistungspflichten w�rde dagegen zu einer ungerechtfertigten Einengung
oder Ausweitung der Drohverlustr�ckstellung f�hren und ist daher unzul�s-
sig.95

136 Wirtschaftliche Vorteile sind dann hinreichend konkretisiert, wenn sie dem
Grunde und der Hçhe nach zu bestimmen sind. In den Kompensationsbereich
d�rfen daher nur solche wirtschaftlichen Vorteile einbezogen werden, die in
urs�chlichem wirtschaftlichem Zusammenhang mit dem dem schwebenden
Gesch�ft zugrunde liegenden Vertrag stehen und z. B. durch Planungsrech-

94 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 63.
95 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 25.
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nungen oder Erfahrungen der Vergangenheit bewertbar und in dieser Hçhe
hinreichend realisierbar sind.96

137Zu unterscheiden sind hierbei Vorteile aus Anlass des Vertragsschlusses von
solchen, die sich bei Gelegenheit des Vertrags ergeben haben. Nur erstere
beruhen kausal auf dem Vertragsschluss und sind in den Kompensations-
bereich einzubeziehen, da nur diese ohne den Vertrag nicht erzielt werden
kçnnten.

Beispiel97

Ein Apotheker mietet Gesch�ftsr�ume f�r den Betrieb seiner Apotheke an.
In demselben Geb�ude mietet er außerdem R�umlichkeiten an mit dem
Ziel, diese an einen Arzt unterzuvermieten. Es gelingt ihm, einen All-
gemeinmediziner zur Erçffnung einer Arztpraxis zu bewegen. Dieser
mietet die R�ume von dem Apotheker zu einem niedrigeren Mietzins an,
als der Apotheker seinerseits an den Vermieter zahlt. Der Apotheker
schließt den Untermietvertrag mit dem Arzt gleichwohl ab, da er sich aus
dem Standortvorteil erhçhte Kundenfrequenz und damit hçhere Ums�tze
erwartet.
Der Abschluss des (isoliert betrachtet) nachteiligen Untermietvertrags stellt
f�r den Apotheker aus rein schuldrechtlicher Sicht einen nachteiligen Ver-
trag dar.DemNachteil (Verlust) aus demUntermietverh�ltnis stehen jedoch
die aus Anlass der Begr�ndung des Untermietverh�ltnisses entstandenen
grçßeren Gesch�ftschancen infolge der zu erwartenden Kundenfrequenz
gegen�ber. Diese Vorteile sind aus Anlass des Abschlusses des Untermiet-
vertrags entstanden; ohne den Untermietvertrag h�tte der Arzt in dem
Geb�ude keineArztpraxis erçffnet und die konkrete Aussicht auf Erhçhung
der Kundenfrequenz w�re nicht gegeben.
Bei der Beurteilung, ob der Apotheker eine R�ckstellung f�r drohende
Verluste aus dem Untermietvertrag mit dem Arzt zu bilden hat, sind die zu
erwartenden wirtschaftlichen Standortvorteile durch die erhçhte Kunden-
frequenz kompensatorisch zu ber�cksichtigen.

Abwandlung des Beispiels
Beispiel wie zuvor. Ein dem Allgemeinmediziner bekannter Augenarzt
mietet in dem Geb�ude eine Augenarztpraxis an, da er sich eine erhçhte
Patientenfrequenz aufgrund des Vorhandenseins der Apotheke erhofft.
Unzweifelhaft erw�chst dem Apotheker mit der Erçffnung der Augenarzt-
praxis ein weiterer wirtschaftlicher Vorteil. Dieser Vorteil steht aber in
keinem kausalen Zusammenhang mit dem Abschluss des Untermietver-
trags, den der Apotheker mit dem Allgemeinmediziner geschlossen hat. Er
ist dem Apotheker bei Gelegenheit des Abschlusses des Untermietvertrags
erwachsen. Auch ohne das Bestehen des Untermietvertrags mit dem All-

96 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 25.
97 Vgl. MEYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 67, mwN.
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gemeinmediziner h�tte dem Apotheker dieser wirtschaftliche Vorteil ent-
stehen kçnnen, da der Augenarzt auch in diesem Fall seine Praxis h�tte
erçffnen kçnnen. Da kein kausaler Zusammenhang zu dem Untermietver-
tragmit demAllgemeinmediziner besteht, darf dieserwirtschaftliche Vorteil
bei der Beurteilung, ob eine Drohverlustr�ckstellung bei demApotheker zu
bilden ist, nicht kompensatorisch ber�cksichtigt werden.

138 Zum Kompensationsbereich z�hlen bspw. auch Zinsertr�ge aus der zwischen-
zeitlich erfolgten Anlage von Einzahlungs�bersch�ssen aus An- und Voraus-
zahlungen.98

139 Der Kompensationsbereich ist allerdings dann �berschritten, wenn der dro-
hende Verlust aus einem Gesch�ft mit Hoffnungen oder Erwartungen auf
zuk�nftige Ertr�ge saldiert werden soll.

Beispiel99

Ein Unternehmen bietet seine Produkte in einem neuen regionalen Markt,
der bislang nicht von demUnternehmen besetzt ist, zu Preisen an, die unter
den Selbstkosten des Unternehmens liegen. Dieses „Kampfangebot“ wird
von dem Unternehmen mit der Absicht der Markterschließung eingegan-
gen, in deren Folge sich das Unternehmen zuk�nftige Ertr�ge aus diesem
Markt erwartet.
Das Unternehmen hat f�r die am Bilanzstichtag abgeschlossenen, aber noch
nicht erf�llten Kaufvertr�ge (schwebende Gesch�fte) eine R�ckstellung f�r
drohendeVerluste zu bilden.Die Erwartung zuk�nftiger Ertr�ge aus diesem
Markt ist nicht hinreichend konkretisiert und darf nicht in den Kompensa-
tionsbereich einbezogen werden.

140 Ebenfalls nicht zum Kompensationsbereich rechnet eine Verlustausgleichs-
verpflichtung des Mutterunternehmens gem. § 302 Abs. 1 AktG aufgrund
eines Beherrschungs- und Ergebnisabf�hrungsvertrags, da es hier an dem
kausalen Zusammenhang zwischen dem verlustbringenden Gesch�ft und der
Verlust�bernahmeverpflichtung des Mutterunternehmens mangelt (vgl. zur
Verbindlichkeitsr�ckstellung Rz 311).

141 Bei der Abgrenzung des Kompensationsbereichs sind weiterhin Bewertungs-
einheiten zu ber�cksichtigen. Der auch f�r Drohverlustr�ckstellungen gel-
tende Grundsatz der Einzelbewertung wird in Bezug auf Bewertungseinheiten
(§ 254 HGB) durchbrochen. Mit dem BilMoG ist der bislang schon als GoB
bestehende Grundsatz der Bildung von Bewertungseinheiten gesetzlich kodifi-
ziert sowie der Anwendungsbereich der Bewertungseinheiten gegen�ber den
bisherigen GoB ausgeweitet worden (§ 254 Rz 4). § 254 HGB stellt nunmehr
explizit klar, dass § 249 Abs. 1 HGB „in dem Umfang und f�r den Zeitraum
nicht anzuwenden ist, in dem die gegenl�ufigen Wert�nderungen und Zah-

98 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 26.
99 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 27.
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lungsstrçme sich ausgleichen“. Zu Einzelheiten zum Vorliegen von Bewer-
tungseinheiten vgl. § 254 Rz 7.

Beispiel
Ein Unternehmen schließt im Juli 01 einen Kaufvertrag �ber die Lieferung
einerMaschine an einen Abnehmer in den USA. Die Fakturierung erfolgt in
USD. Es wird ein Kaufpreis i.H. v. 120USD vereinbart. ZumZeitpunkt des
Abschlusses des Kaufvertrags lag der Kurs EUR/USD bei 1,20. Das Unter-
nehmen kalkuliert mit Aufwendungen zur Herstellung und Lieferung der
Maschine von 90 EUR. Die Lieferung der Maschine ist f�r April 02, die
Bezahlung der Rechnung f�r Mai 02 geplant. Das Unternehmen schließt
zeitnah zum Abschluss des Kaufvertrags �ber die Maschine ein Devisen-
termingesch�ft zur Absicherung des Wechselkursrisikos dergestalt, dass es
sich gegen�ber einem Kreditinstitut verpflichtet, im Mai 02 120 USD zum
Kurs EUR/USD 1,20 zu verkaufen.
Bei Aufstellung des JA zum 31.12.01 hat sich der Wechselkurs EUR/USD
auf 1,50 erhçht. Aus dem eigentlichen Maschinenkaufvertrag droht somit
ein Verlust, da den Aufwendungen von 90 EUR Zahlungszufl�sse i.H. v.
80 EUR (120 USD entsprechen imMai 02 80 EUR).
Es ist keine R�ckstellung f�r drohende Verluste zu bilden, da eine Bewer-
tungseinheit zwischen demMaschinenkaufvertrag und demDevisentermin-
gesch�ft besteht. Werden die Zahlungsstrçme beider Gesch�fte zusammen
betrachtet, fließen dem Unternehmen 100 EUR zu (80 EUR aus der Ma-
schinenlieferung, 20 EUR aus demDevisentermingesch�ft), denen Aufwen-
dungen i.H. v. 90 EUR gegen�berstehen. Somit droht kein Verlust.

142Die durch das BilMoG bezweckten Erweiterungen bei den Bewertungseinhei-
ten f�hren in einer Vielzahl von praktischen F�llen zu Anwendungsf�llen der
Einbeziehung in den Kompensationsbereich bei Drohverlustr�ckstellungen.
Diese betreffen insbesondere Sicherungsgesch�fte (Devisen, Zinsen, Waren-
terminkontrakte), die nach bisherigenGoBnicht in allen F�llen als Bewertungs-
einheit zu sehenwaren, nach BilMoG aber kompensatorisch zu ber�cksichtigen
sind (zu Einzelheiten vgl. § 254 Rz 9).

3.3.5 Auf einmalige Leistung gerichtete Schuldverh�ltnisse

3.3.5.1 Beschaffungsgesch�fte �ber aktivierungsf�hige VGoder Leistungen

143Bei derartigen Beschaffungsgesch�ften ist der Vorrang etwaig vorzunehmender
Abschreibungen zu beachten (Rz 131). Hierzu ist zwischen VG des AV (außer-
planm�ßige Abschreibung bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung)
und VG des UV (strenges Niederstwertprinzip) zu differenzieren.

Beispiel
Ein Unternehmen hat im November 01 einen Kaufvertrag f�r einen Pkw
abgeschlossen. Der Pkw soll einem Vertriebsmitarbeiter als Firmen-Pkw
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�berlassen werden. Aufgrund der Erfahrungswerte des Unternehmens kann
der Pkw bei vergleichbarer durchschnittlicher Fahrleistung voraussichtlich
4 Jahre wirtschaftlich genutzt werden. Die Lieferung des Pkw soll im April
02 erfolgen. Der Kaufpreis ist mit 100 vereinbart worden.
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA zum 31.12.01 sind die Marktpreise
f�r derartige Pkw aufgrund massiver Nachfrager�ckg�nge gesunken; der
Pkw kçnnte nunmehr f�r einen Kaufpreis von 90 erworben werden. Nach
den bei Bilanzaufstellung verf�gbaren Informationen wird diese „Rabatt-
schlacht“ bei den Autoh�ndlern voraussichtlich noch bis Jahresende 02
andauern; f�r das Fr�hjahr 03 werden aber wieder steigende Absatzzahlen
der Pkw-Hersteller und sinkende Rabatte der Autoh�ndler erwartet.
Gegenstand der Drohverlustr�ckstellung ist die Verlustantizipation. Nur
f�r den Fall, dass f�r den im April 02 zu liefernden Pkw, der dem AV
zuzuordnen ist, vom Unternehmen eine Wertberichtigung wegen voraus-
sichtlich dauerhafter Wertminderung vorzunehmen w�re, w�re diese im
Wege einer Drohverlustr�ckstellung zu ber�cksichtigen. Zwar ist der
Marktpreis im Zeitpunkt der Lieferung des Pkw noch f�r ca. 1 Jahr unter-
halb der AK. Da f�r den Pkw eine Nutzungsdauer von 4 Jahren angenom-
men wird, ist dieses nicht als voraussichtlich dauerhaft anzusehen. Eine
Drohverlustr�ckstellung ist in der Bilanz zum 31.12.01 nicht zu bilden.

144 Die Drohverlustr�ckstellung dient der Erfassung drohender Verluste aus dem
Beschaffungsgesch�ft, nicht aber entgehender Gewinne aufgrund kurzfristig
g�nstiger Beschaffungspreise.100 Eine Drohverlustr�ckstellung f�r VG des AV
auf Basis einer nicht dauerhaftenWertminderung ist unzul�ssig.101

145 Bei Beschaffungsgesch�ften �ber VG des UV sind aufgrund des strengen
Niederstwertprinzips Drohverlustr�ckstellungen geboten.102

Beispiel
Ein Unternehmen hat am Bilanzstichtag Modeartikel als Handelsware
gekauft, die aber noch nicht geliefert worden sind. Bei Bilanzaufstellung ist
erkennbar, dass aufgrund der Schnelllebigkeit bei Modeartikeln der Be-
schaffungspreis f�r diese Artikel signifikant gesunken ist. Gleiches gilt f�r
die zu erwartenden Absatzpreise der Handelswaren, die aufgrund eines
neuen „trendigeren“ Konkurrenzprodukts ebenfalls stark r�ckl�ufig sind.
Es ist im JA 01 eineR�ckstellung f�r drohendeVerluste zu bilden.DieHçhe
bestimmt sichmit dem voraussichtlichen Abschreibungsbedarf, der im Zeit-
punkt des Bezugs der Waren zu ber�cksichtigen ist.

100 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 101.
101 GlA.: HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 72.
102 Vgl. MAYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 67.
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146Die Ermittlung des erwarteten Verlusts richtet sich bei VG des UV nach der
Ermittlung des zu erwartenden Abschreibungsbedarfs bei Lieferung der VG
gem. § 253 Abs. 4 HGB. Danach ist die Hçhe der Drohverlustr�ckstellung
anhand eines Bçrsen- oder Marktpreises oder – falls diese nicht vorhanden sind
– des beizulegenden Wertes zu bestimmen. Der beizulegende Wert kann sich
nach dem Absatz- oder Beschaffungsmarkt bestimmen (§ 253 Rz 267).

147Da Drohverlustr�ckstellungen lediglich drohende Verluste, nicht aber ent-
gehende Gewinne erfassen, ist bei der Bemessung des Verpflichtungs�ber-
schusses ein Gewinnaufschlag des bilanzierenden Unternehmens nicht zu
ber�cksichtigen.103 Gleiches gilt f�r kalkulatorische Kosten, da diese nicht zu
bilanziellen Verlusten f�hren d�rfen.104

3.3.5.2 Beschaffungsgesch�fte �ber nicht aktivierungsf�hige Leistungen

148Beschaffungsgesch�fte �ber nicht aktivierungsf�hige Leistungen stellen z.B.
Werkvertr�ge f�r Dienstleistungen (z.B. Reparaturen, Beratungsleistungen) dar.
ZurErmittlung eines drohendenVerlusts aus einemderartigenGesch�ft ist auf den
wirtschaftlichen Wert der Leistung abzustellen.105 Eine Drohverlustr�ckstellung
ist nur dann zu bilden, wenn der wirtschaftliche Wert der Leistung hinter dem
Wert der vom Bilanzierenden zu erbringenden Gegenleistung (Verg�tungs-
anspruch) zur�ckbleibt. Dies ist in der Praxis zumeist schwer zu ermitteln, da der
Beitrag der Leistung zum Unternehmenserfolg des Bilanzierenden objektiv wohl
regelm�ßig nicht zu bestimmen ist.106 Nicht zul�ssig w�re es, die Bestimmung
eines drohenden Verlusts ausschließlich an den Wiederbeschaffungskosten vor-
zunehmen.107

Beispiel
Ein Busunternehmen beauftragt im Dezember 01 ein Reinigungsunterneh-
menmit derAußen- und Innenreinigung seiner Busse. Die Reinigung soll im
Januar und Februar 02 vorgenommen werden. Die vereinbarte Verg�tung
bel�uft sich auf 100. Bei Bilanzaufstellung wird bekannt, dass ein Konkur-
renz-Reinigungsunternehmen dieselbe Leistung f�r 90 durchgef�hrt h�tte.
Es ist keine R�ckstellung f�r drohende Verluste zu bilden. Das billigere
Konkurrenzangebot stellt keinen drohenden Verlust, sondern einen entgan-
genen Gewinn dar.

149In F�llen, in denen die Leistung f�r das bilanzierende Unternehmen objektiv
wertlos ist (Fehlmaßnahme), ist eine R�ckstellung f�r drohende Verluste zu
bilden.

103 A.A. MAYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 68.
104 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 101.
105 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 73.
106 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 32.
107 A. A. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 253 HGB, Rz 60.
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Beispiel
Ein Unternehmen bençtigt im Rahmen der Erstellung des JA f�r die
Bewertung der Pensionsr�ckstellungen ein Sachverst�ndigengutachten.
Versehentlich werden im Dezember 01 zwei Aktuare mit derselben Leis-
tung beauftragt; die Durchf�hrung ist f�r Januar 02 vorgesehen. Das verein-
barte Honorar betr�gt jeweils 100.
Zwei Sachverst�ndigengutachten auf denselben Bewertungsstichtag sind f�r
das Unternehmen objektiv wertlos. F�r eines der beiden schwebenden
Gesch�fte ist eine R�ckstellung f�r drohende Verluste zu bilden.

Abwandlung des Beispiels
Sachverhalt wie vor. Allerdings wird die doppelte Beauftragung noch im
Dezember 01 bemerkt und einer der beiden Auftr�ge gek�ndigt. Der
betroffene Sachverst�ndige macht im Zuge der K�ndigung des Vertrags
einen Schaden f�r entgangenen Gewinn i.H. v. 10 geltend.
In der Bilanz zum 31.12.01 hat das Unternehmen keine R�ckstellung f�r
drohende Verluste auszuweisen, da am Bilanzstichtag nur ein Gesch�ft
schwebend ist. Bei diesem Gesch�ft ist die wirtschaftliche Leistung f�r das
Unternehmen wohl nicht zu bestimmen; es gilt der Grundsatz der Ange-
messenheit von Leistung und Gegenleistung.
F�r den gek�ndigten Gutachtervertrag ist aber eine Verbindlichkeitsr�ck-
stellung i.H. v. 10 oder – soweit keine Zweifel �ber Hçhe und/oder Zeit-
punkt der Schadensersatzleistung bestehen – eine sonstige Verbindlichkeit
in der Bilanz zum 31.12.01 zu erfassen.

3.3.5.3 Absatzgesch�fte

150 Bei der Beurteilung, ob ein Verlust aus einem schwebenden Absatzgesch�ft
droht, ist auf Basis der am Bilanzstichtag aktivierten Anschaffungs- oder
Herstellungskosten zuz�glich der nach dem Bilanzstichtag noch anfallenden
Aufwendungen zu ermitteln, ob diese den Wert der Gegenleistung (i. d. R. der
Kaufpreis) �bersteigen.

151 Bei der Bemessung der nach dem Bilanzstichtag anfallenden Aufwendungen
sind s�mtliche durch das Absatzgesch�ft verursachten Aufwendungen einzube-
ziehen, unabh�ngig davon, ob diese beim Bilanzierenden ggf. aktivierungsf�hig
w�ren. Daher sind auch Aufwendungen f�r Auftragsfinanzierungen (z. B.
Akkreditive) und erwarteter Gew�hrleistungsaufwand mit einzubeziehen.108

Nicht einzubeziehen sind kalkulatorische Kosten (Rz 147).
152 Auch f�r vom Bilanzierenden bewusst eingegangene Verlustgesch�fte sind

Drohverlustr�ckstellungen anzusetzen, da es sich hierbei um eine passivie-
rungspflichtige Außenverpflichtung des Kaufmanns handelt.109

108 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 35.
109 Vgl. HOMMEL in BAETGE/KIRSCH/THIELE, Bilanzrecht, § 249 HGB, Rz 121.
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Beispiel
Ein Mçbelhersteller schließt im November 01 mit einem Mçbelh�ndler
einen Kaufvertrag �ber die Lieferung eines Schlafzimmers ab, das an einem
bestimmten Platz der Ausstellungsfl�chen des Mçbelh�ndlers f�r Verkaufs-
zwecke platziert werden soll. Der Mçbelhersteller gew�hrt dem Mçbel-
h�ndler einen Rabatt i.H. v. 80 % (sog. Kojenrabatt), da er sich mit der
Platzierung des Schlafzimmers an attraktiver Stelle im Mçbelhaus Folge-
auftr�ge erhofft. Die Lieferung des Schlafzimmers ist f�r Januar 02 verein-
bart. Die Herstellungskosten desMçbelherstellers belaufen sich auf 100, der
vereinbarte Kaufpreis (unter Einbeziehung des Kojenrabatts) auf 70.
Es ist vomMçbelhersteller zum31.12.01 eineDrohverlustr�ckstellung i.H. v.
30 zu bilden. Die bloßeHoffnung auf Folgeauftr�ge ist nicht so konkretisiert,
damit sie in den Kompensationsbereich einbezogen werden kann.

Fortf�hrung des Beispiels
Gleicher Sachverhalt wie voriges Beispiel. Im Januar 02 wird das Schlaf-
zimmer im Mçbelhaus aufgebaut. Die positive Kundenresonanz f�hrt im
Februar 02 dazu, dass drei weitere Schlafzimmer vom Mçbelhaus geordert
werden, diesmal aber zur Lieferung an Endabnehmer (private Kunden),
weshalb kein Kojenrabatt anf�llt. F�r die Lieferung der drei Schlafzimmer
rechnet derMçbelherstellermitGesamtaufwendungen von 300 bei Ertr�gen
von 350. ImM�rz 02 stellt der Mçbelhersteller den JA zum 31.12.01 auf.
Die nunmehr konkretisierten Folgeauftr�ge kçnnen nicht in den Kompen-
sationsbereich f�r die Drohverlustr�ckstellung zum 31.12.01 einbezogen
werden. DieAusstellung des Schlafzimmers imMçbelhaus im Januar 01 und
die darauf zur�ckzuf�hrende positive Kundenresonanz, die zu den drei
Folgeauftr�gen gef�hrt hat, sind wertbegr�ndende Ereignisse, die bei der
Bewertung der Drohverlustr�ckstellung zum 31.12.01 nicht ber�cksichtigt
werden d�rfen. Es ist wie im Ausgangsfall eine Drohverlustr�ckstellung
i.H. v. 30 zum 31.12.01 zu passivieren.

153Schwierigkeiten in der Abgrenzung des Kompensationsbereichs kçnnen dann
auftreten, wennmehrere Absatzgesch�ftemit einem Kunden in engem zeitli-
chen Zusammenhang geschlossen werden.

Beispiel
EinHersteller von Sondermaschinen verhandelt mit einemKunden �ber die
Lieferung von drei verschiedenen Maschinen. Beide werden sich schließlich
einig. Es werden im Dezember 01 zeitgleich drei Kaufvertr�ge abgeschlos-
sen. F�r alle drei Auftr�ge sind am Bilanzstichtag 31.12.01 keine aktivie-
rungspflichtigen Aufwendungen angefallen. Bei Aufstellung der Bilanz zum
31.12.01 ermittelt der Sondermaschinenhersteller f�r den erstenAuftrag eine
Unterdeckung von 20, f�r die anderen beiden Auftr�ge eine �berdeckung
von insgesamt 30.
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Es ist keine R�ckstellung f�r drohende Verluste aus schwebenden Gesch�f-
ten auszuweisen, da die beiden gewinnbringenden Auftr�ge zeitgleich und
bei Gelegenheit des Abschlusses des verlusttr�chtigen Auftrags abgeschlos-
sen werden.

Abwandlung des vorigen Beispiels
Der Hersteller von Sondermaschinen schließt im November 01 zwei ge-
winnbringende Auftr�ge mit dem Kunden ab. Im Dezember 01 wird ein
weiterer Auftrag mit dem Kunden abgeschlossen, der diesmal aber verlust-
tr�chtig ist.
Bei der Beurteilung, ob eine R�ckstellung f�r drohende Verluste f�r den
dritten Auftrag zu bilden ist, kommt es darauf an, ob die beiden ersten
Auftr�ge in den Kompensationsbereich einbezogen werden kçnnen. Allein
die Tatsache, dass bereits zwei gewinnbringende Auftr�ge abgeschlossen
worden sind, ist hierf�r nicht ausreichend. Es muss vielmehr untersucht
werden, ob ein kausaler Zusammenhang zwischen den drei Auftr�gen
besteht. Wenn bspw. alle drei Vertr�ge gleichzeitig verhandelt wurden und
lediglich aus formalen Gr�nden (z. B. verzçgert sich die R�cksendung des
drittenKaufvertrags deshalb, weil der zust�ndige Einkaufsleiter desKunden
wegen einer zweiwçchigen Auslandsreise die Unterschrift nur versp�tet
leisten konnte) die zeitliche Verzçgerung eingetreten ist, ist eine kompensa-
torische Wirkung der drei Vertr�ge wohl sachgerecht. Es kommt aber in
solchen F�llen sehr stark auf die Umst�nde des jeweiligen Sachverhalts an.
Der Nachweis der Kausalit�t (Dokumentation) ist vom Bilanzierenden zu
f�hren. Im Zweifel greift hier das Vorsichtsprinzip (§ 252 Abs. 1 Nr. 4
HGB), sodass eine R�ckstellung f�r drohende Verluste zu passivieren ist.

3.3.6 Dauerschuldverh�ltnisse

154 Zur Abgrenzung der Verbindlichkeitsr�ckstellung aus Erf�llungsr�ckstand
von den Drohverlustr�ckstellungen bei Dauerschuldverh�ltnissen vgl. Rz 128.
Als Dauerschuldverh�ltnisse werden solche Vertragsverh�ltnisse bezeichnet,
bei denen die Leistung �ber einen l�ngeren Zeitraum erbracht und auch
realisiert wird (zeitraumbezogene Leistungserbringung). Praxisrelevante Bei-
spiele hierf�r sind:
• Miet-, Pacht- und Leasingvertr�ge,
• Verleihvertr�ge,
• Kredit- und Darlehensvertr�ge,
• Arbeitsvertr�ge.

155 Zu den Dauerschuldverh�ltnissen rechnen auch Sukzessivliefervertr�ge. Hie-
runter sind solche Vertr�ge zu verstehen, bei denen der Abnehmer nach Bedarf
Leistungen zu fest vereinbarten Konditionen abnehmen kann (z. B. Wasser,
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Gas, Strom, Abrufvertr�ge f�r Rohstoffe und Waren).110 Kennzeichen derarti-
ger Sukzessivliefervertr�ge ist, dass es sich umRahmenkaufvertr�ge handelt, bei
denen die abzunehmendeMenge bei Vertragsschluss unbekannt ist, im Extrem-
fall sogar 0 betragen kann. Die eigentliche Leistungserbringung erfolgt durch
Teillieferungen, die auf Abruf bzw. durch konkludentes Handeln (z. B. Ver-
brauch von Strom) des Abnehmers erfolgen.

156Bei teilweiser Erbringung einer einzelnen Sachleistung ist danach zu differen-
zieren, ob eine abschnittsweise Abrechnung (z. B. monatlich) vorgesehen ist
oder nicht. Ist eine solche abschnittsweise Abrechnung vorgesehen, endet der
Schwebezustand f�r den erbrachten Leistungsaustausch mit der Teilleistung.
Sieht der Vertrag hingegen eine abschnittsweise Abrechnung nicht vor und
kann eine derartige auch im Auslegungswege nicht ermittelt werden, ist der
gesamte Vertrag im Schwebezustand.

3.3.6.1 Beschaffungsgesch�fte

157Eine R�ckstellung f�r drohende Verluste kommt nur f�r den Teil eines Dauer-
schuldverh�ltnisses in Betracht, der am Bilanzstichtag noch nicht erf�llt ist.111

158Eine Drohverlustr�ckstellung ist f�r den schwebenden Teil des Dauerbeschaf-
fungsgesch�fts nur dann zu bilden, wenn ein Verlust droht. Eine R�ckstellung
wegen entgangener Gewinne kommt demgegen�ber nicht in Betracht (Rz 148).

Beispiel
Ein Unternehmen schließt im M�rz 01 einen Darlehensvertrag mit einer
Bank zu einem zu diesem Zeitpunkt markt�blichen Festzinssatz von 7,5 %.
Bei Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31.12.01 ist derMarktzinssatz
infolge einer im vierten Quartal 01 einsetzenden Finanz- und Wirtschafts-
krise auf 6,0 % gesunken.
Die Absenkung des Zinsniveaus bedeutet nicht automatisch, dass dem
Unternehmen in Zukunft Verluste drohen, da nicht ausgeschlossen werden
kann, dass nicht zuk�nftig entgehende Gewinne vorliegen. Vielmehr ist der
zuk�nftige Beitrag des Kreditvertrags zum Unternehmenserfolg mit den
zuk�nftig noch zu zahlenden Aufwendungen zu vergleichen. Die Tatsache,
dass der Kreditgeber das Darlehen voraussichtlich bis Laufzeitende im
Unternehmen bel�sst, kann dabei auch einen nicht zu untersch�tzenden
Erfolgsbeitrag f�r das Unternehmen bedeuten. Eine R�ckstellung f�r dro-
hende Verluste ist nicht zu bilden.

159In den F�llen, in denen die Gegenleistung f�r das Unternehmen objektiv wert-
los ist (Fehlmaßnahmen), ist eine Drohverlustr�ckstellung zu bilden. Ein
Ansatz vonDrohverlustr�ckstellungen bei Dauerschuldverh�ltnissen erfordert
somit die Widerlegung der f�r schwebende Gesch�fte geltenden Ausgeglichen-
heitsvermutung.112

110 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 54.
111 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 14.
112 Vgl. KESSLER, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 183.
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Beispiel
Ein norddeutsches Unternehmen beabsichtigt, eine neue Zweigniederlas-
sung in M�nchen zu errichten. Zu diesem Zweck wird im Oktober 01 ein
Mietvertrag �ber B�ror�umlichkeiten in M�nchen mit einer 5-j�hrigen
Laufzeit, beginnend ab dem 1.1.02, abgeschlossen. Im Dezember 01 ent-
scheidet die Gesch�ftsf�hrung des Unternehmens wegen eingetr�bter Kon-
junkturaussichten, die Zweigniederlassung nun doch nicht zu errichten, da
man sich auf den norddeutschen Kernmarkt konzentrieren mçchte.
Im JA zum 31.12.01 ist eine R�ckstellung f�r drohende Verluste zu bilden.
Die Bewertung bemisst sich an der �ber die 5 Jahre zu zahlenden Miete und
den zu erwartenden Mietnebenkosten, die entsprechend § 253 Abs. 2 HGB
abzuzinsen sind.

160 Aber nicht nur f�r Fehlmaßnahmen kommt eine Drohverlustr�ckstellung in
Betracht. F�r den schwebenden Teil eines Dauerschuldverh�ltnisses ist dann
eineDrohverlustr�ckstellung erforderlich, wenn die eigene Leistungsverpflich-
tung die zu empfangenden Leistungen �bersteigt (Verpflichtungs�berschuss),
auch wenn �ber die gesamte Laufzeit des Dauerschuldverh�ltnisses Leistung
und Gegenleistung ausgeglichen sein mçgen.113 Es ist alleinig auf den noch
schwebenden Teil des Gesch�fts abzustellen.

Beispiel
Ein Unternehmen hat am 1.7.01 ein Swapgesch�ft mit einer Laufzeit von
5 Jahren abgeschlossen. Das Swapgesch�ft stellt annahmegem�ß kein Siche-
rungsgesch�ft i. S. e. Bewertungseinheit nach § 254 HGB dar. In den Jahren
01 und 02 hat das Swapgesch�ft gute Ertr�ge f�r das Unternehmen abge-
worfen, da der Referenzzins (EURIBOR) st�ndig gestiegen ist. Gegen Ende
des Jahrs 03 sinkt das Markzinsniveau dramatisch. Zwar weist die GuV f�r
das Jahr 03 insgesamt noch einen positiven Ergebnisbeitrag aus dem Swap-
gesch�ft aus; am Bilanzstichtag 31.12.01 (und annahmegem�ß auch im Zeit-
punkt der Bilanzaufstellung) ist derMarktwert (ermittelt nach derMark-to-
market-Methode) des Swapgesch�fts jedoch negativ i.H. v. 100.
Es ist eine R�ckstellung f�r drohende Verluste i.H. v. 100 zu bilden. Die
Tatsache, dass das Swapgesch�ft seit Abschluss positive Ergebnisbeitr�ge abge-
worfen hat, ist unbeachtlich, selbstwenn diese die zu erwartendenVerluste von
100 �berstiegen h�tten. Da bei der Berechnung von Marktwerten nach der
Mark-to-market-Methode der unterschiedliche zeitlicheAnfall vonZahlungen
durch Abzinsung bereits ber�cksichtigt ist, ist eine Umbewertung des R�ck-
stellungsbetrags nur dann erforderlich, wenn der bei der Bewertung angesetzte
Zinssatz wesentlich von dem nach § 253 Abs. 2 HGB (laufzeit�quivalente
verçffentlichte Zinss�tze der Deutsche Bundesbank) abweicht.

113 Vgl. KESSLER, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 185.
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161Schwierig wird die Ermittlung eines drohenden Verlusts bei Dauerschuld-
verh�ltnissen dann, wenn die Gegenleistung (Sachleistung) nicht einfach in
Geldeinheiten zu beziffern ist, wie das in dem Beispiel zu Swapgesch�ften der
Fall ist. W�hrend f�r Dauerschaffungsgesch�fte �ber aktivierungsf�hige VG
die f�r Einmalgesch�fte entwickelten Grunds�tze �bertragen werden kçnnen
(Rz 143), ist dies bei Dauerbeschaffungsgesch�ften �ber nicht aktivierungs-
f�hige Leistungen besonders virulent. Eine an den Wiederbeschaffungskos-
ten orientierte Bewertung w�rde die Anzahl der Anwendungsf�lle sehr
stark erhçhen, wie folgendes Beispiel illustriert:

Beispiel
Ein Unternehmen mietet B�ror�umlichkeiten zu einem Preis von 20 EUR/
qm. Am Bilanzstichtag bel�uft sich die Vergleichsmiete auf 18 EUR/qm.
Eine rein an gesunkenen Wiederbeschaffungskosten orientierte Vorgehens-
weise w�rde auf Basis der Mietdifferenz von 2 EUR/qm f�r die Restlaufzeit
des Mietvertrags eine Drohverlustr�ckstellung indizieren. Hierbei blieben
qualitative Vorz�ge desMietobjekts (z. B. Erreichbarkeit, L�rmbel�stigung,
Geb�udeabnutzung) außer Betracht. Eine Drohverlustr�ckstellung kommt
nicht in Betracht, da hier nicht auszuschließen ist, dass nicht nur drohende
Verluste, sondern auch zuk�nftig entgehende Gewinne zur�ckgestellt w�r-
den.114

162Eine Bemessung der Drohverlustr�ckstellung anhand einer absatzorientierten
Vorgehensweise erfordert, den Beitrag derGegenleistung zumUnternehmens-
erfolg des Bilanzierenden zu ermitteln. Dies ist bei einer nicht aktivierungs-
f�higen Leistung (z. B. einem Arbeitsvertrag, einem Mietvertrag) zumeist aus-
gesprochen schwierig, da die Ertragszurechenbarkeit von Leistung zumeist
nicht hinreichend objektiv vorgenommen werden kann. Neben in Geldeinhei-
ten auszudr�ckenden Erfolgsbeitr�gen bereitet insbesondere die Bewertung
qualitativer Leistungskomponenten, wie z. B. Verl�sslichkeit, P�nktlichkeit,
Genauigkeit, Gr�ndlichkeit, Erfahrung besondere Schwierigkeiten.

Beispiel
Ein Unternehmen besch�ftigt seit dem 1.7.01 einen Mitarbeiter, der Waren
mit dem Pkw an Kunden ausliefert. Der Mitarbeiter erh�lt ein monatliches
Gehalt von 100. Bei Aufstellung des JA zum 31.12.05 wird bekannt, dass
gleichwertige Mitarbeiter (gleiches Qualifikations- und Erfahrungsniveau)
bereits f�r ein monatliches Gehalt von 70 eingestellt werden kçnnten.
Eine Drohverlustr�ckstellung f�r das Arbeitsverh�ltnis w�re dann zu bil-
den, wenn ein offensichtliches Missverh�ltnis zwischen Leistung und Ge-
genleistung besteht. Hierzu sind die Erfolgsbeitr�ge des Mitarbeiters zum
Unternehmenserfolg der daf�r gew�hrten Gegenleistung (Gehalt, bezahlter
Urlaub etc.) gegen�berzustellen, womit auch qualitative Aspekte wie Er-

114 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 32.



65

§ 249 Rückstellungen

Bertram

fahrung, Zuverl�ssigkeit, Kundenakzeptanz mit zu bewerten w�ren. Selbst
wenn man zum Ergebnis k�me, dass der Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters
(tendenziell) niedrigerer als die eines amArbeitsmarkt verf�gbaren Alterna-
tiv-Mitarbeiters w�re, m�sste immer noch untersucht werden, ob der
Erfolgsbeitrag dieses Mitarbeiters niedriger ist als das, was das Unterneh-
men daf�r aufwenden muss.
Es ist keine Drohverlustr�ckstellung zu bilden, da nicht hinreichend objek-
tiv ersichtlich ist, dass die Gegenleistung des Mitarbeiters hinter der vom
Unternehmen gew�hrten Leistung zur�ckbleibt.

163 Da f�r schwebende Gesch�fte aber der Grundsatz der Ausgeglichenheit von
Leistung und Gegenleistung gilt, kann erst bei Vorliegen eines offensichtlichen
Missverh�ltnisses zwischen Leistung und Gegenleistung davon ausgegangen
werden, dass ein r�ckstellungsrelevanter Sachverhalt vorliegt. Dies ist gerade
bei Arbeitsverh�ltnissen problematisch weil es eine Bewertung menschlicher
Arbeit erfordert, was zum Teil auch aus ethischen Gr�nden abgelehnt wird.
Daher sind auch in folgenden F�llen im Regelfall keine Drohverlustr�ckstel-
lungen anzusetzen:
• Berufsausbildungsverh�ltnisse (Rz 213),
• Besch�ftigungsverh�ltnisse mit Schwerbehinderten (Rz 293).

164 Erst bei Vorliegen von Fehlmaßnahmen, bei denen kein oder so gut wie kein
Beitrag mehr zum Unternehmenserfolg ermittelt werden kann, liegt ausrei-
chend Objektivierung vor, sodass eine Drohverlustr�ckstellung zu bilden ist.
Ein Indiz f�r eine Fehlmaßnahme ist dann gegeben, wenn bei einem Dauer-
schuldverh�ltnis der wirtschaftliche Wert der Dauerleistung nachpr�fbar ge-
gen�ber dem Zustand bei Vertragsabschluss erheblich und dauerhaft gesunken
ist, ohne dass die zu entrichtende Gegenleistung entsprechend angepasst wor-
den ist.115

165 Bei Sukzessivliefervertr�gen �ber nicht aktivierungsf�hige Leistungen (z. B.
Stromlieferungsvertr�ge) gelten die vorstehenden Grunds�tze analog. Die Tat-
sache, dass zum Bilanzstichtag dieselbe Leistung von einem Konkurrenten ggf.
g�nstiger beschafft werden kann, reicht f�r die Bildung einer Drohverlustr�ck-
stellung regelm�ßig nicht aus. Bei Sukzessivlieferungsvertr�gen �ber aktivie-
rungsf�hige Vermçgensgegenst�nde gelten die f�r auf einzelne Leistung gerich-
tete Schuldverh�ltnisse dargestellten Grunds�tze analog (Rz 143).

3.3.6.2 Absatzgesch�fte

166 Die f�r Dauerbeschaffungsgesch�fte dargestellten Grunds�tze gelten analog.
EineDrohverlustr�ckstellung ist dann zu bilden, wenn und soweit derWert der
(noch) zu erbringenden Sach- oder Dienstleistung denWert des Anspruchs auf
die Gegenleistung �bersteigt.116 Die Bewertung der voraussichtlich noch an-

115 Vgl. KESSLER, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 214.
116 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 33.
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fallendenAufwendungen hat grunds�tzlich auf Vollkostenbasis zu erfolgen. Zu
Vollkosten gehçren:117

• Einzel- und Gemeinkosten des Produktionsbereichs,
• direkt zurechenbare Sondereinzelkosten des Vertriebs,
• sonstige, direkt zurechenbare Kosten (z. B. Lagerkosten).

Beispiel
Ein Automobilzulieferer schließt einen Rahmenvertrag mit einem Auto-
mobilhersteller f�r einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem 1.7.01 ab. Danach
hat der Zulieferer bei Bedarf des Automobilherstellers diesem Teile zu
einem festen Preis von 10 EUR/Stck. zu liefern. Beide Vertragspartner
gehen bei Vertragsabschluss davon aus, dass j�hrlich ca. 50.000 Stck. abge-
nommen werden. Bei Vertragsabschluss kalkuliert der Zulieferer mit St�ck-
kosten von 9 EUR/Stck. BeiAufstellung des JA zum31.12.01 zeigt sich, dass
sich die geplanten St�ckkosten aufgrund unvorhersehbar gestiegener Mate-
rialkostensteigerungen auf 11 EUR/Stck. entwickelt haben und auf diesem
Niveau auf absehbare Zeit bleiben werden. Verhandlungen mit dem Auto-
mobilhersteller �ber eine Anpassung der Abnahmepreise f�hren zu keinen
Ergebnissen. F�r die Jahre 02 und 03 wird unver�ndert die Abnahme von
jeweils 50.000 Stck. erwartet.
Es ist eine Drohverlustr�ckstellung i.H. v. 100.000 EUR zu bilden (50.000 x
2 x 1 EUR Unterdeckung je St�ck), die gem. § 253 Abs. 2 HGB mit einem
laufzeit�quivalenten Zinssatz abzuzinsen ist.

167Bei der Ermittlung der zurechenbaren Gemeinkosten ist die normale Kapazi-
t�tsauslastung oder ein hçherer zu erwartender Besch�ftigungsgrad zugrunde
zu legen. Nicht einzubeziehen sind sog. Leerkosten (Kosten der Unterbe-
sch�ftigung). Die hierzu erforderliche Bestimmung derNormalbesch�ftigung
ist in der Praxis h�ufig schwierig, zumal sie sich im Zeitablauf �ndern kann.
Soweit jedoch Produktionsbereiche zeitweilig oder dauerhaft stillgelegt oder
deutlich weniger als normal ausgelastet werden, sind die betreffenden Gemein-
kosten als nicht produktionsnotwendige Leerkosten zu eliminieren.118

3.3.7 Ausweis in der GuV

168Die Bildung von R�ckstellungen f�r drohende Verluste ist in der GuV als
sonstiger betrieblicher Aufwand im Gesamtkostenverfahren zu erfassen.119

Im Umsatzkostenverfahren ist ebenfalls ein Ausweis als sonstiger betrieblicher
Aufwand oder aber im jeweilig betroffenen Funktionsbereich zul�ssig.

169Ein Ausweis als außerordentlicher Aufwand kommt regelm�ßig nicht in Be-
tracht, da die betreffenden schwebenden Gesch�fte nicht außerhalb der ge-
wçhnlichen Gesch�ftst�tigkeit abgeschlossen werden.

117 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 35.
118 Vgl. St/HFA 5/1991 Abschn. 4.
119 Vgl. F�RSCHLE, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 275 HGB, Rz 168.
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170 Soweit bei der Bildung von Drohverlustr�ckstellungen eine Abzinsung vor-
zunehmen ist, wird lediglich der Barwert der R�ckstellungszuf�hrung in der
GuV ausgewiesen (sog. Nettomethode, vgl. § 253 Rz 123). Die in sp�teren JA
vorzunehmende Aufzinsung stellt demgegen�ber Zinsaufwand dar.

4 Weitere Ansatzgebote (Abs. 1 Satz 2)

4.1 R�ckstellungen f�r unterlassene Instandhaltung
(Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 1. Alt.)

171 Eshandelt sich umAufwandsr�ckstellungen, da ihnenkeineAußenverpflichtung
des Kaufmanns zugrunde liegt (Rz 10). Die R�ckstellung stellt eine Pflichtr�ck-
stellung dar, die auch steuerlich zu ber�cksichtigen ist (vgl. § 5 Abs. 1 EStG).

172 Instandhaltung umfasst alle Maßnahmen zur Erhaltung der Funktionsf�hig-
keit der betrieblichen VG. Darunter fallen120

• Wartungsarbeiten,
• Inspektionen,
• Reparaturen,
• General�berholung.

173 Negativ abzugrenzen sind die Instandhaltungen von imEinzelfall aktivierungs-
pflichtigem nachtr�glichem Herstellungsaufwand, f�r den keine R�ckstellun-
gen gebildet werden d�rfen.

174 Unterlassene Instandhaltung kann auch ein Indiz f�r eine ggf. erforderliche
außerplanm�ßige Abschreibung auf das Anlagevermçgen sein (§ 253 Rz 224).

175 Instandhaltungsmaßnahmen fallen regelm�ßig bei abnutzbaren Gegenst�nden
des Anlagevermçgens an, sodass der Hauptanwendungsfall bei Sachanlagen
liegt. Es sind aber auch Instandhaltungsmaßnahmen bei immateriellen Ver-
mçgensgegenst�nden mçglich.

Beispiel
Ein Unternehmen hat die laufende Pflege (Kontenbereinigungen, Stamm-
datenpflege) einer aktivierten Anwendersoftware unterlassen. Im Februar
02werden durch einen externenDienstleister dieseMaßnahmen nachgeholt.
Im JA zum31.12.01 ist eine R�ckstellung f�r unterlassene Instandhaltung zu
bilden.

176 Die R�ckstellung ist f�r solche Instandhaltungen zu bilden, die
• imGesch�ftsjahr unterlassenwurden und
• innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Gesch�ftsjahrs nachgeholt

werden.
177 Eine Instandhaltung ist dann unterlassen, wenn die Vornahme der Maßnahme

aus betriebswirtschaftlicher Sicht notwendig gewesen w�re, d. h., der Bilanzie-

120 Vgl. MAYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 75.
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rende h�tte die Arbeiten unter normalen Umst�nden durchf�hren lassen.
Anhaltspunkte hierf�r kçnnen Instandhaltungspl�ne, die von Anlagenherstel-
lern oder vomBilanzierenden selbst erstellt werden, sowie Erfahrungswerte aus
fr�heren Instandhaltungsmaßnahmen liefern.121 Außerdem kann bei Bilanz-
aufstellung gepr�ft werden, ob die in dem 3-Monatszeitraum nach dem Bilanz-
stichtag tats�chlich durchgef�hrten Instandhaltungsmaßnahmen dem vergan-
genen Gesch�ftsjahr zuzurechnen sind.122

178Die Instandhaltung muss außerdem im laufenden Gesch�ftsjahr unterlassen
worden sein, d. h., es d�rfen nach dem Gesetzeswortlaut nicht in fr�heren
Gesch�ftsjahren unterlassene Instandhaltungen nachgeholt werden. ImVorjahr
gebildete R�ckstellungen, die nicht verbraucht worden sind, sind damit erfolgs-
wirksam aufzulçsen (Fortf�hrungsverbot). Da f�r diese R�ckstellungen, wie
f�r Verbindlichkeitsr�ckstellungen auch, das Realisationsprinzip (§ 252 Abs. 1
Nr. 4 HGB) gilt, d�rfen sie nicht zuk�nftigen Ertr�gen aus der Nutzung der
VG zugerechnet werden. Deshalb sollten R�ckstellungen f�r unterlassene
Instandhaltung abweichend vom Gesetzeswortlaut immer dann gebildet wer-
den, wenn sie innerhalb der ersten drei Monate nach dem Abschlussstichtag
nachgeholt werden.123 Betriebswirtschaftlich ist eine wirtschaftlich gebotene
Instandhaltung, die imGesch�ftsjahr 01 unterlassen wurde, auch imGesch�fts-
jahr 02 wirtschaftlich geboten.

179Die Nachholung muss innerhalb der ersten drei Monate des folgenden
Gesch�ftsjahrs erfolgen. Dabei ist es unerheblich, ob die Arbeiten durch das
Unternehmen selbst oder durch Dritte erbracht werden. Zur Einhaltung der
Dreimonatsfrist ist es erforderlich, dass die Arbeiten bis zum 31. M�rz des
Folgejahrs abgeschlossen wurden.

Beispiel
Ein Unternehmen l�sst im Februar und M�rz 02 Wartungsarbeiten an einer
Maschine des AV von einem Dienstleister durchf�hren. Die Arbeiten wer-
den Ende M�rz abgeschlossen. Die Abrechnung des Dienstleisters f�r seine
Arbeiten geht im April 02 in der Kreditorenbuchhaltung ein.
Es ist im JA 01 eine R�ckstellung f�r unterlassene Instandhaltung zu bilden.
Der nach dem 3-Monatszeitraum erfolgte Rechnungseingang ist unbeacht-
lich, da es auf den Abschluss der Instandhaltung ankommt.

180Ist bei Aufstellung des Jahresabschlusses der Dreimonatszeitraum noch nicht
abgelaufen, kommt es f�r die R�ckstellungsbildung darauf an, dass der Ab-
schluss der Maßnahme innerhalb der drei Monate noch mçglich sein muss.

121 Vgl. KUPSCH, in BoHR, § 249 HGB, Anm 42.
122 Vgl. EIFLER, 1976, S. 200.
123 GlA: HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 106; ADS, 6. Aufl.,

§ 249 HGB, Rz 177; a.A.: CLAUSSEN/KORTH, in Kçlner Kommentar zum AktG,
2. Aufl., § 249 HGB, Rn 19.
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181 Bei Rumpfgesch�ftsjahren gilt der Dreimonatszeitraum unabh�ngig von der
L�nge des Rumpfgesch�ftsjahrs.124

Beispiel
Ein Unternehmen hat ein abweichendes Gesch�ftsjahr, das auf den 30.11.
endet. Das Gesch�ftsjahr wird im Jahr 01 auf das Kalenderjahr umgestellt,
sodass im Gesch�ftsjahr 01 zwei JA aufzustellen sind, n�mlich auf den
30.11.01 sowie den 31.12.01. Es ergibt sich ein Rumpfgesch�ftsjahr vom
1.12. – 31.12.01.
Im JA zum 30.11.01 sind solche Instandhaltungsmaßnahmen als R�ckstel-
lung zu erfassen, die innerhalb der ersten drei Monate nach Abschluss des
Gesch�ftsjahrs nachgeholt werden, d. h. bis zum 28.2.02. Dass innerhalb des
Dreimonatszeitraums ein (weiterer) Bilanzstichtag liegt, ist f�r die R�ck-
stellungsbildung unbeachtlich.

4.2 R�ckstellungen f�r Abraumbeseitigung
(Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 2. Alt.)

182 Es handelt sich um Innenverpflichtungen des Bilanzierenden (Rz 10). Soweit
aber gesetzliche oder vertragliche Verpflichtungen bestehen, kann es sich auch
um Verbindlichkeitsr�ckstellungen handeln.

183 Abraumr�ckst�nde entstehen, wenn das �ber den Bodensch�tzen befindliche
Deckgebirge nicht in demAusmaß entfernt worden ist, wie es der ungehinderte
Zugang zu den Bodensch�tzen oder die Sicherheit erfordert.125 Die R�ckstel-
lung dient dem Zweck, der Fçrderung von Bodensch�tzen im abgelaufenen
Gesch�ftsjahr (Betriebsleistung) die zugehçrigen Abraumaufwendungen zuzu-
rechnen.

184 Die R�ckstellungspflicht entsteht, wenn Aufwendungen f�r Abraumbeseiti-
gung
• im Gesch�ftsjahr unterlassenwurden und
• im folgenden Gesch�ftsjahr nachgeholtwerden.

185 Soweit die Abraumbeseitigung aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Ver-
pflichtung von einemDritten eingefordert werden kann, ist die Nachholung im
folgendenGesch�ftsjahr unbeachtlich, da es sich um eine Verbindlichkeitsr�ck-
stellung i. S. v. Abs. 1 Satz 1 handelt.126

186 DieAusf�hrungen zu in fr�heren Jahren unterlassener Instandhaltung (Rz 178)
gelten analog, sodass f�r alle Abraumbeseitigungsmaßnahmen, die im Ge-
sch�ftsjahr oder in Vorjahren unterlassen wurden und die im folgenden Ge-
sch�ftsjahr nachgeholt werden, R�ckstellungen zu bilden sind.

124 GlA: HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 107.
125 Vgl. KUPSCH, in BoHR, § 249 HGB, Anm 45.
126 Vgl. MAYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 87.
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4.3 R�ckstellungen f�r Gew�hrleistungen, die ohne rechtliche
Verpflichtung erbracht werden (Abs. 1 Satz 2 Nr. 2)

187Unter die Vorschrift fallen nur R�ckstellungen f�r Gew�hrleistungen, die ein-
deutig ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden.127 Die Regelung von
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ist eigentlich �berfl�ssig, da faktische Verpflichtungen ohne-
hin als Verbindlichkeitsr�ckstellung nach Abs. 1 Satz 1 in der Handelsbilanz
ausgewiesen werden. Die in der Praxis oftmals zu beobachtenden F�lle, in denen
bei Unklarheit �ber das Bestehen einer Gew�hrleistungsverpflichtung Kulanz-
leistungenerbracht werden, um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, fallen somit
nicht unterAbs. 1 Satz 2Nr. 2, sondern unter Verbindlichkeitsr�ckstellungen f�r
faktische Verpflichtungen (Rz 30). Die Regelung ist zur Sicherstellung der steu-
erlichen Anerkennung in das HGB aufgenommen worden.128

188Die R�ckstellung stellt keinen Auffangposten f�r alle denkbaren Kulanzleis-
tungen des Unternehmens dar. Vielmehr muss ein Zusammenhang mit einer
vorangegangenen Lieferung oder Leistung des Bilanzierenden bestehen. Vo-
raussetzung f�r den Ansatz ist demnach
• die Behebung vonM�ngeln an eigenen Lieferungen und Leistungen und
• dass die M�ngel dem Bilanzierenden zuzurechnen (z. B. Material- und

Funktionsfehler) und nicht auf nat�rlichen Verschleiß oder unsachgem�ße
Behandlung zur�ckzuf�hren sind.129

Hierunter fallen also nur solche Kulanzleistungen, die nach Ablauf der verein-
barten oder gesetzlichen Gew�hrleistungsfrist erbracht werden m�ssen.

5 ABC der R�ckstellungen

189Abbruchkosten:F�r vertragliche Verpflichtungen zum Abbruch von Geb�u-
den auf fremdemGrund und Boden besteht R�ckstellungspflicht.130 Die R�ck-
stellungsbildung erfolgt als sog. unechte Ansammlungsr�ckstellung bzw. Ver-
teilungsr�ckstellung.131 F�r çffentlich-rechtliche Verpflichtungen ist analog zu
verfahren, soweit mit einer hinreichenden Wahrscheinlichkeit der Inanspruch-
nahme zu rechnen ist.132 Vgl. „Entfernungsverpflichtungen“.

Beispiel
Ein Unternehmen hat eine vertragliche Abbruchverpflichtung ab dem
1.1.01. Das Unternehmen sch�tzt die nach 10 Jahren anfallenden Abbruch-
kosten unter Einbeziehung erwarteter Kostensteigerungenmit 50.000 EUR.
Der nach § 253 Abs. 2 HGB anzuwendende Zinssatz bel�uft sich auf 6,0 %.

127 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 193.
128 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 112.
129 Vgl. HOYOS/RING, in Beck-Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 113.
130 Vgl. BFH, Urteil v. 19.2.1975, I R 28/73, BStBl 1975 II S. 480.
131 Vgl. K�TING/KESSLER, DStR 1998, S. 1941.
132 Vgl. BFH, Urteil v. 12.12.1991, IV R 28/91, BStBl 1992 II S. 600.
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Der R�ckstellungsbetrag ist linear auf die Laufzeit zu verteilen und abzu-
zinsen. Hieraus ergibt sich folgender R�ckstellungsverlauf:

Jahr Sonstiger
betrieblicher
Aufwand

Zinsen und
�hnliche Auf-
wendungen

Gesamtauf-
wand

R�ckstellung

01 2.959 0 2.959 2.959

02 3.137 178 3.315 6.274

03 3.325 376 3.701 9.975

04 3.525 599 4.124 14.099

05 3.736 846 4.582 18.681

06 3.961 1.121 5.082 23.763

07 4.198 1.426 5.624 29.387

08 4.450 1.763 6.213 35.600

09 4.717 2.136 6.853 42.453

10 5.000 2.547 7.547 50.000

39.008 10.992 50.000

190 Abfallbeseitigung und -recycling: Hierunter z�hlen alle laufenden Verpflich-
tungen zur Beseitigung vonAbf�llen, Verwertung von Reststoffen, Entsorgung
radioaktiver Abf�lle, R�cknahme von Verpackungen u. �. auf gesetzlicher oder
behçrdlicher Grundlage. Sobald eine Außenverpflichtung besteht, einen be-
stimmten Erfolg herbeizuf�hren, ist R�ckstellungspflicht gegeben. Die kon-
krete çffentlich-rechtliche Verpflichtung ergibt sich aus Verordnungen,133 die
Einzelheiten zu den Verpflichtungen, den Erzeugnissen und der Ausf�hrung
der erforderlichen Maßnahmen bestimmen.134 Vgl. „Entfernungsverpflichtun-
gen“, „Produktverantwortung“.

191 Abfindung: F�r zuk�nftige Abfindungszahlungen an langj�hrige Mitarbeiter
ist mangels hinreichender Konkretisierung keine R�ckstellung zul�ssig.135 F�r
am Bilanzstichtag noch nicht ausgesprochene, aber konkret absehbare Abfin-
dungszahlungen f�r Mitarbeiter bzw. vertraglich bereits konkretisierte Ver-
pflichtungen sind demgegen�ber R�ckstellungen zu passivieren.136

192 Abrechnungsverpflichtungen: Soweit am Bilanzstichtag Bauleistungen be-
reits abgenommen (§ 640 BGB), aber noch nicht abgerechnet sind (§ 14
VOB/B), so ist f�r die Abrechnungskosten eine R�ckstellung zu bilden. Hier-
bei handelt es sich um eine Nebenleistungsverpflichtung zum Bauvertrag, die
�ber die �bliche Rechnungsstellung hinaus besondere Berechnungs- und Ab-

133 Z. B. BattV, VerpackV, AltçlV, Lçsemittel (HKWAbfV), AltautoV.
134 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 106.
135 Vgl. BFH, Urteil v. 9.5.1995, IV B 97/94, BFH/NV 1995, S. 970.
136 Zur R�ckstellungsbildung bei Personalmaßnahmen vgl. WENK/JAGOSCH, DStR 2009,

S. 1715.
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rechnungsmodalit�ten umfasst.137 Gleiches gilt auch f�r Abrechnungen nach
den allgemeinen Bedingungen f�r Gas- und Elektrizit�tsversorgungsunterneh-
men.138

193Abschlussgeb�hren f�r Bausparvertr�ge: Bausparkassen haben eine Ver-
bindlichkeitsr�ckstellung zu passivieren f�r die ungewisse Verpflichtung, an
Bausparer, die nach Zuteilung auf das Bauspardarlehen verzichten, bei Ver-
tragsabschluss erhobene unverzinsliche Einlagen zur�ckzuzahlen.139 Der
R�ckstellungsbetrag ist anhand von Erfahrungswerten der Vergangenheit zu
sch�tzen. Zum Ausweis einer zweckgebundenen R�cklage im „Fonds zur
bauspartechnischen Absicherung“ vgl. weitergehende Literatur.140

194Altauto/ Altbatterie: Vgl. „Abfallbeseitigung“.
195Altersfreizeit bzw. -mehrurlaub: F�r �ltere Arbeitnehmer, die neben ihrem

arbeitsvertraglichen Jahresurlaub zus�tzlichenAltersmehrurlaub erhalten (z. B.
aufgrund Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag), ist keine Drohverlustr�ckstel-
lung zu bilden.141

196Altersteilzeitverpflichtungen:142 Altersteilzeitvereinbarungen kçnnen nach
demATG in zwei Varianten vorkommen:Modell 1: DerArbeitnehmer arbeitet
w�hrend der gesamten Laufzeit mit einer reduzierten Arbeitszeit gegen redu-
ziertes Entgelt. Modell 2 (sog. Blockmodell): Der Arbeitnehmer arbeitet in der
ersten Phase (Besch�ftigungsphase) der Laufzeit des Altersteilzeitvertrags mit
unverminderter Arbeitszeit bei reduziertem Entgelt. In der zweiten Phase
(Freistellungsphase) arbeitet der Arbeitnehmer gar nicht mehr, erh�lt aber
unver�ndert das reduzierte Entgelt. In der Praxis ist das Blockmodell vorherr-
schend. R�ckstellungspflichtige Verpflichtungen bestehen i.H. d. Aufsto-
ckungsbetr�ge(die wirtschaftlich Abfindungscharakter haben) sowie im Falle
des Blockmodells f�r den Erf�llungsr�ckstand (Arbeitnehmer geht in der
Arbeitsphase in Vorleistung). R�ckstellungen sind nicht nur f�r solche Mit-
arbeiter zu bilden, die bereits einen Altersteilzeitvertrag abgeschlossen haben,
sondern auch f�r die am Bilanzstichtag erwartete Inanspruchnahme von Be-
rechtigten (unter Beachtung von Belastungsgrenzen und rechtlicher Verpflich-
tung des Arbeitgebers143). Die R�ckstellung darf nicht um etwaige Erstattungs-
anspr�che der Bundesagentur f�r Arbeit gek�rzt werden; diese sind – soweit
die Ansatzkriterien erf�llt sind – als sonstige Vermçgensgegenst�nde zu akti-

137 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Abrechnungs-
kosten.

138 Vgl. BFH, Urteil v. 18.1.1995, I R 44/94, BStBl 1995 II S. 742.
139 Vgl. BFH, Urteil v. 12.12.1990, I R 153/86, BStBl 1991 II S. 479; BFH, Urteil v.

12.12.1990, I R 18/89, BStBl 1990 II S. 485; BFH, Urteil v. 12.12.1990, I R 27/88,
BFH/NV 1992, S. 8.

140 Vgl. St/BFA 1/1995, WPg 1995, S. 374.
141 Vgl. FGNiedersachsen, Urteil v. 15.10.1987, VI 59/85, DB 1988, S. 1976.
142 Vgl. IDWRSHFA 3.
143 Vgl. zum TV Flex�: HFA, IDW-FN 2009, S. 62.
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vieren. Steuerlich wird die R�ckstellung abweichend zur Handelsbilanz passi-
viert.144

197 Altlasten: Eine Verpflichtung zur Beseitigung von Altlasten ergibt sich i. d. R.
nicht aus gesetzlichen Regelungen, sondern aus behçrdlichen Verf�gungen.
Derartige Verf�gungen fordern den Bilanzierenden zu einem bestimmten
Handeln auf. Der Zeitpunkt der erstmaligen Bilanzierung dieser Verpflichtung
richtet sich nach demGrad der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme, d. h.
der Wahrscheinlichkeit, dass eine Verf�gung erlassen wird. Bei den heutigen
Verh�ltnissen ist davon auszugehen, dass bekannte oder neu entdeckteAltlasten
zwangsl�ufig fr�her oder sp�ter den Behçrden bekannt werden und eine Ver-
f�gung ergeht. Andererseits reicht das schlichte Vorliegen einer Verdachts-
fl�che f�r die R�ckstellungsbildung noch nicht aus. Es m�ssen ausreichend
objektive Hinweise f�r das Vorhandensein von Altlasten (z. B. Schadstoffe im
Boden) vorliegen; ein Gutachten kann nicht zwingend f�r eine R�ckstellungs-
bildung gefordert werden. Ausreichend kçnnen auch betriebsinterne Unter-
suchungen (Bodenproben, chemische Untersuchungen) sein.

198 Anpassungsverpflichtungen: Hierbei handelt es sich um Verpflichtungen,
nach denen der Bilanzierende Vorsorge zu treffen hat, dass eine genehmigungs-
pflichtige Anlage im Hinblick auf die Emissions- oder Sicherheitsstandards
dem jeweiligen Stand der Technik entspricht. Derartige Anpassungsverpflich-
tungen sind dann hinreichend konkretisiert, sobald f�r eine Anlage feststeht,
dass die Grenzwerte �berschritten werden und eine Nachr�stung erforderlich
ist oder dass die Voraussetzungen f�r die Erstellung einer Sicherheitsanalyse
bzw. daraus hervorgehend weitere Sicherheitsvorkehrungen gegeben sind.145

Etwaige �bergangsfristen m�ssen allerdings abgelaufen sein, d. h., die Ver-
pflichtung zur Einhaltung der Grenzwerte muss rechtlich bestehen.146 Eines
gesonderten Verwaltungsakts einer Behçrde bedarf es f�r die R�ckstellungs-
pflicht nicht.147 Eine R�ckstellung ist nicht zu bilden, wenn der Aufwand zu
HK f�hrt. Vgl. „Anschaffungs- und Herstellungskosten“.

199 Anschaffungs- und Herstellungskosten: Eine R�ckstellung f�r k�nftige
AHK kann nur im Einzelfall in Betracht kommen, wenn die AHK eines VG
dessen Zeitwert �berschreiten. Gewichtigster Anwendungsfall sind von den
Energieversorgungsunternehmen gebildete R�ckstellungen f�r die Kosten
bestrahlter Brennelemente.148 Die Herstellung von Brennelementen aus wie-
deraufbereiteten Brennelementen ist teurer als die Beschaffung neuer Brenn-
elemente. Gleichwohl sind die Energieversorgungsunternehmen im Rahmen
der Betriebsgenehmigungen regelm�ßig verpflichtet, wiederaufbereitete

144 Vgl. zur Behandlung in der Steuerbilanz: LfSt Bayern, Schreiben v. 20.3.2008, 10 St
32/St 33;Haufe-Index: 198260; BMF, Schreiben v. 11.11.1999, IVC2 – S 2176–102/99,
BStBl 1999 I S. 959; BODE/HAINZ: DB 2004, S. 2436.

145 Vgl. MEYER-WEGELIN, in K�TING/WEBER, HdR, HGB § 249, Rn 105.
146 Vgl. BFH, Urteil v. 13.12.2007, IV R 85/05, BFH/NV 2008, S. 1029.
147 GlA: HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Anpassungs-

verpflichtungen.
148 Vgl. K�TING/KESSLER, DStR 1998, S. 1942.
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Brennelemente einzusetzen. Aus diesem Grund ist i. H. d. Differenz zwischen
den f�r die schadlose Verwertung der radioaktiven Abf�lle insgesamt auf-
zuwendenden Entsorgungskosten und dem Marktpreis eines neuen Brennele-
ments eine Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden. Gleiches gilt f�r bei Ver-
sandhandelsunternehmen �blichen R�ckstellungen f�r Absatzgesch�fte, die
am Abschlussstichtag vor einer R�ckabwicklung stehen. Der aus diesen reali-
sierte Ver�ußerungsgewinn ist durch eine Verbindlichkeitsr�ckstellung zu
neutralisieren, die i.H. d. zur�ckzuerstattenden Kaufpreises, abz�glich des
bei Ver�ußerung abgegangenen Buchwerts des VG, zu berechnen ist.149 Vgl.
„R�cknahmeverpflichtung“.

200Arbeitnehmer: Aus Arbeitsverh�ltnissen kçnnen sich vielf�ltige Risiken erge-
ben, die r�ckstellungsrelevant sind. Diese kçnnen sowohl Verbindlichkeits-
r�ckstellungen als auch Drohverlustr�ckstellungen begr�nden, wenn der Ar-
beitnehmer nicht mehr einsatzf�hig ist oder eine f�r sein Gehalt zu geringe
Anforderungen stellende T�tigkeit aus�bt und eine K�ndigung oder �nde-
rungsk�ndigung nicht mçglich ist.150 Vgl. auch „Abfindung“, „Altersfreizeit
und -mehrurlaub“, „Altersteilzeit“, „Arbeitslosengeld nach § 147a SGB III“,
„Beihilfe“, „Berufsausbildung“, „Gratifikationen“, „Jubil�umsaufwendun-
gen“, „Lohnfortzahlung“, „Mutterschutz“, „Schwerbehinderte“, „Soziallas-
ten“, „Sozialplan“, „Tantieme“, „Verdienstsicherung“.

201Arbeitslosengeld nach § 147a SGB III: Unter bestimmten Voraussetzungen
muss der Arbeitgeber an �ltere ehemalige Arbeitnehmer gezahltes Arbeits-
losengeld der Bundesagentur f�r Arbeit erstatten. Diese çffentlich-rechtliche
Verpflichtung ist r�ckstellungspflichtig.

202Arzneimittelhersteller: Keine R�ckstellungspflicht f�r die Verpflichtung zur
Analyse und Registrierung bislang zulassungsfreier Arzneimittel.151 Gleiches
gilt f�r in Werbeprospekten zugesagte unentgeltliche Abgabe von �rztemus-
tern.152 F�r sog. Nachpr�mienverpflichtungen aus Haftpflichtversicherungs-
vertr�gen besteht R�ckstellungspflicht.153

203Aufbewahrungspflichten: K�nftige Aufwendungen aus der Erf�llung gesetz-
licher Aufbewahrungspflichten f�r Gesch�ftsunterlagen (§ 257 HGB, § 147
AO) f�hren zur R�ckstellungspflicht. Einzelheiten und Berechnungsbeispiel
vgl. weiterf�hrende Literatur.154

204Aufsichtsratsverg�tung: Soweit Aufsichtsratsmitglieder ihre T�tigkeit ent-
geltlich erbringen, ist die Verg�tung am Bilanzstichtag rechtlich entstanden,
sodass eine Verpflichtung des Unternehmens besteht. Soweit die Hçhe der
Verg�tung noch nicht feststeht (§ 113 Abs. 1 Satz 2 2. Alt. AktG), ist eine

149 Vgl. BFH, Urteil v. 25.1.1996, IV R 114/94, BStBl 1997 II S. 382; Nieders�chsisches
FG, Urteil v. 4.9.1996, II 97/95, DStRE 1997, S. 534.

150 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Arbeitnehmer.
151 Vgl. BFH, Urteil v. 25.8.1989, II R 95/87, BStBl 1989 II S. 893.
152 Vgl. BFH, Urteil v. 20.10.1976, I R 112/76, BStBl 1977 II S. 278.
153 Zu Einzelheiten vgl. RENZ, StBP 1984, S. 16 und 110; KILLINGER, StBP 1984, S. 108.
154 Vgl. IDW RH HFA 1.009; Berechnungsbeispiel vgl. HENCKEL, BB 2009, S. 1798;

MAUS, BBK 2005, Fach 12, S. 6771.
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Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden. Steht dagegen die Hçhe der Verg�tung
aufgrund Satzungsregelung fest (Regelfall), ist eine Verbindlichkeit auszuwei-
sen.

205 Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters: F�r gem. § 89b HGB k�nftige
Ausgleichsanspr�che ist eine R�ckstellung zu bilden, wenn die Zahlung der
Abgeltung der ehemals erbrachten T�tigkeit dient, d. h. keine wirtschaftlichen
Vorteile der Zeit nach Vertragsende abgegolten werden.155 Wird w�hrend der
Vertragslaufzeit des Handelsvertretervertrags dem Handelsvertreter eine auf
den Ausgleichsanspruch anrechenbare Pensionszusage gegeben, ist diese in
voller Hçhe r�ckstellungspflichtig.156

206 Aussetzungszinsen:R�ckstellungspflicht f�r ungewisse Verbindlichkeiten.Da
der Ausgang eines Rechtsbehelfs regelm�ßig unsicher ist, ist die f�r die Passi-
vierung gebotene Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme hinreichend kon-
kretisiert.157

207 Ausstehende Rechnungen: F�r bis zum Bilanzstichtag empfangene Lieferun-
gen und Leistungen, f�r die bis zur Bilanzaufstellung noch keine Rechnungen
vorliegen, ist eine R�ckstellung zu bilden; ansonsten besteht die Pflicht zur
Passivierung einer Verbindlichkeit.

Beispiel
Bei einem Unternehmen ist 14 Tage nach dem Bilanzstichtag Buchungs-
schluss f�r die Kreditorenbuchhaltung, um den engen Zeitplan f�r die
Aufstellung von JA einhalten zu kçnnen. Die zwischen Buchungsschluss
Kreditorenbuchhaltung und der endg�ltigen Bilanzaufstellung eingehen-
den, das abgelaufene Gesch�ftsjahr betreffenden Rechnungen werden als
R�ckstellung f�r ausstehende Rechnungen unter den sonstigen R�ckstel-
lungen erfasst.
Die Rechnungen sind als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
auszuweisen. Aus Wesentlichkeitsgr�nden wird der Ausweis unter sonstige
R�ckstellungen aber im Regelfall nicht zu beanstanden sein.

208 Avalprovisionen: F�r auf zuk�nftige Zeitr�ume der Kreditgew�hrung entfal-
lende Avalprovisionen kann weder eine Verbindlichkeits- noch eine Drohver-
lustr�ckstellung gebildet werden.158

209 Baulast: Die gegen Entgelt �bernommene çffentlich-rechtliche Verpflichtung
eines Parkhausunternehmens, eine bestimmteAnzahl von Pkw-Stellpl�tzen zur
Vermietung zum �blichen Mietzins bereitzuhalten, ist in zeitlicher Hinsicht
nicht hinreichend konkretisiert, sodass keine R�ckstellung auszuweisen ist.159

210 Bausparkassenabschlussgeb�hr: Vgl. „Abschlussgeb�hren f�r Bausparvertr�-
ge“.

155 Vgl. BFH, Urteil v. 24.1.2001, DB 2001, S. 1227.
156 Vgl. FinMinNRW, Schreiben v. 28.2.1967. BStBl 1967 II S. 91.
157 Vgl. BFH, Urteil v. 8.11.2000, I R 10/98, BStBl 2001 II S. 349.
158 Vgl. BFH, Urteil v. 12.12.1991, IB R 28/91, BStBl 1992 II S. 600.
159 Vgl. BFH, Urteil v. 3.5.1983, VIII R 100/81, BStBl 1983 II S. 572.
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211Beihilfe: Bilanzierende, die Pension�ren und Mitarbeitern w�hrend der Zeit
ihres Ruhestands Beihilfen f�r Krankheits-, Geburts- und Todesf�lle gew�hren,
haben eine Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden. Der Grundsatz der Nicht-
bilanzierung schwebender Gesch�fte ist nicht anwendbar, weil die Verpflich-
tung nach Beendigung des Schwebezustands zu erf�llen ist und insoweit ein
Verpflichtungs�berschuss besteht.160

212Bergsch�den: Aufgrund der §§ 114 ff. BBergG besteht eine Haftung f�r Berg-
bauunternehmen f�r an der Erdoberfl�che unmittelbar oder mittelbar entste-
hende Sachsch�den. Zu unterscheiden sind R�ckstellungen f�r Bergsch�den,
die bereits entstanden sind, der Hçhe nach aber noch nicht feststehen, und
R�ckstellungen f�r k�nftige Bergsch�den, die bereits durch Abbaumaßnahmen
verursacht, aber noch nicht entstanden oder erkannt sind.161 Zu den r�ck-
stellungspflichtigen Aufwendungen z�hlen auch die Aufwendungen f�r die
Ermittlung der Schadensursache, Schadenshçhe und der Person des Sch�di-
gers.162

213Berufsausbildung: Eine Drohverlustr�ckstellung ist zu bilden, wenn Unter-
nehmen �ber ihren eigenen Bedarf hinaus aus politischer und sozialer Verant-
wortung Auszubildende besch�ftigen und der Wert des Anspruchs auf die
Arbeitsleistung der Auszubildenden deutlich hinter den Aufwendungen f�r
die Ausbildungsverpflichtung zur�ckbleibt.163 Die Bewertung der Arbeitsleis-
tung, die im Rahmen des Ausbildungsverh�ltnisses von dem Auszubildenden
erbracht wird, erfolgt anhand der insoweit ersparten Aufwendungen f�r aus-
gebildete Arbeitnehmer. F�r die Ausbildungsverh�ltnisse des eigenen Bedarfs
(inkl. eines Reservebestands) ist grunds�tzlich die Ausgeglichenheitsvermutung
des schwebenden Arbeitsverh�ltnisses anzunehmen.164

214Berufsgenossenschaftsbeitr�ge: F�r die zu leistenden Beitr�ge des abgelaufe-
nen Gesch�ftsjahrs ist eine R�ckstellung zu bilden. Zu den Berufsgenossen-
schaftsbeitr�gen z�hlt auch die Umlage f�r das Insolvenzgeld.

Beispiel
Ein Unternehmen stellt im Februar 03 den JA zum 31.12.02 auf. Die
Meldung der beitragsrelevanten Arbeitslçhne f�r das Jahr 02 an die Berufs-
genossenschaft liegt vor; ein Bescheid der Berufsgenossenschaft f�r das Jahr
02 existiert zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Die R�ckstellung wird zweckm�ßigerweise auf Basis des Beitragsbescheids
der Berufsgenossenschaft f�r das Jahr 01 mit den dortigen Parametern
(Beitragsf�ße) berechnet, es sei denn, es liegen begr�ndete Erkenntnisse
vor, dass sich die Parameter wesentlich �ndern werden. Soweit im Bescheid
f�r 01 ein Rabatt f�r Schadensfreiheit gew�hrt worden ist, kann dieser nur

160 Vgl. BFH, Urteil v. 30.1.2002, I R 71/00, BStBl. II 2003, S. 279.
161 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 116.
162 Vgl. SCH�LEN,WPg 1983, S. 663.
163 Vgl. KESSLER; DStR 1994, S. 1291.
164 Vgl. BFH,Urteil v. 3.2.1993, I R 37/91, BStBl 1993 II S. 441; BFH,Urteil v. 25.1.1984,

I R 7/80 , BStBl 1984 II S. 344.
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bei der R�ckstellungsberechnung 02 angewendet werden, wenn in 02 keine
Schadensf�lle aufgetreten sind.

215 Besserungsschein: SoweitGl�ubiger auf ihre Forderungen verzichten unter der
Voraussetzung, dass das Unternehmen bei besserem Gesch�ftsgang in sp�teren
Jahren einen Teil seines Gewinns den Gl�ubigern zur Verf�gung stellt, ist bei
Eintritt des besseren Gesch�ftsgangs (der im Regelfall im Besserungsschein
spezifiziert ist, z. B. Ausweis eines Bilanzgewinns ohne Ber�cksichtigung des
Besserungsscheins) eine Verbindlichkeit im JA zu passivieren.165 Eine R�ck-
stellung kommt nur in Betracht, wenn wegen Unsicherheiten �ber Hçhe oder
Grund keine Verbindlichkeit gebildet werden kann.

216 Betriebspr�fung:R�ckstellungen sind nicht allein deshalb zul�ssig, weil erfah-
rungsgem�ß bei einer steuerlichen Außenpr�fung mit Steuernachforderungen
zu rechnen ist.166 Soweit aber voraussichtlich strittige Einzelsachverhalte be-
stehen, ist eine R�ckstellung zu bilden, auch wenn den Finanzbehçrden der
Sachverhalt noch nicht bekannt ist. Es ist f�r die R�ckstellungsbildung nicht
erforderlich, dass mit der Betriebspr�fung bereits begonnen wurde und der
Pr�fer Sachverhalte beanstandet hat bzw. mit der konkreten �berpr�fung
befasst ist.167

Beispiel
Das Unternehmen hat im Gesch�ftsjahr 01 einen Sachverhalt nach einer
vertretbaren steuerlichen Beurteilung durch den Steuerberater des Unter-
nehmens bilanziert. Das Finanzamt hat im Rahmen der Veranlagung f�r 01
den Sachverhalt nicht aufgegriffen und wie in der Steuererkl�rung beantragt
veranlagt. Bei Aufstellung des JA zum 31.12.02 wird bekannt, dass f�r
derartige F�lle einMusterverfahren beim BFH anh�ngig ist, dessen Ausgang
ggf. zu einer f�r das Unternehmen nachteiligen steuerlichen Beurteilung des
Sachverhalts kommen kann.
Das Unternehmen hat eine Verbindlichkeitsr�ckstellung f�r das Steuer-
risiko zu bilden, da durch das anh�ngige Musterverfahren hinreichende
Konkretisierung gegeben ist.

217 Buchf�hrung: F�r das abgelaufene Gesch�ftsjahr betreffende laufende Buchf�h-
rungsarbeiten, die nach dem Bilanzstichtag vorgenommen werden (z.B. Buchf�h-
rung f�r Monat Dezember), ist eine Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden, da es
sich um eine çffentlich-rechtliche Verpflichtung nach § 238HGB handelt.168

165 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. F, Rz 263, 347.
166 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Betriebspr�-

fungsrisiko; a. A.: ADS, 6. Aufl., § 253 HGB, Rz 216.
167 A. A.: BFH, Urteil v. 16.2.1996, I R 73/95, BStBl 1996 II S. 592.
168 Vgl. BFH, Urteil v. 25.3.1992, I R 69/91, BStBl 1992 II S. 1010.
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218B�rgschaft: Eine Verbindlichkeitsr�ckstellung169 f�r drohende Inanspruch-
nahme ist dann zu bilden, wenn eine Inanspruchnahme des B�rgen droht. Es
ist nicht erforderlich, dass bis zur Bilanzaufstellung die Inanspruchnahme
bereits erfolgt ist.170 Verwertbare Sicherheiten sind bei der R�ckstellungs-
bewertung zu ber�cksichtigen. Demgegen�ber ist bei Passivierung der B�rg-
schaftsverpflichtung eine R�ckgriffsforderung gegen den Hauptschuldner zu
aktivieren, die zumeist wertzuberichtigen ist.171

219Bußgeld: F�r Rechtsverstçße, die bis zum Bilanzstichtag begangen wurden, ist
eine Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden, soweit mit der Verh�ngung von
Bußgeldern (z. B. Sanktionen des Kartell- oder Umweltrechts, EU-Geldbu-
ßen172) zu rechnen ist.173

220Chartervertrag: Eine Drohverlustr�ckstellung ist f�r Zeitchartervertr�ge zu
bilden, wenn aus dem Vertrag – unter Ber�cksichtigung der f�r die Fremd-
finanzierung des Schiffs zu zahlenden Darlehenszinsen – ein Verlust droht.174

221Datenbereinigung: Soweit aufgrund von Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes oder privatrechtlichen Vereinbarungen Verpflichtungen zum
Lçschen von gespeicherten Daten entstehen (z. B. Lçschung personenbezoge-
ner Daten nach einer bestimmten Zeitperiode), sind die dadurch entstehenden
Aufwendungen im Gesch�ftsjahr der Speicherung der Daten r�ckstellungs-
pflichtig.175

222Datenschutz: Soweit vor dem Bilanzstichtag begangene Verstçße gegen das
Bundesdatenschutzgesetz oder andere Rechtsgrundlagen, die Anspr�che Drit-
ter begr�nden, bei Bilanzaufstellung bekannt sind, sind f�r die daraus entste-
henden Aufwendungen (z. B. zur Berichtigung oder Lçschung von Daten)
R�ckstellungen zu bilden. Ggf. ist dar�ber hinaus auf Basis von Erfahrungs-
werten eine Pauschalr�ckstellung f�r noch nicht bekannte Verstçße zu bil-
den.176

223Datenzugriff der Finanzverwaltung: Aufgrund der Verpflichtungen aus
§§ 146, 147 AO, erg�nzt durch die Grunds�tze zum Datenzugriff f�r die
Finanzverwaltung,177 ist f�r die gem. § 147 Abs. 6 Satz 3 AO erforderlichen
Aufwendungen eine Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden.178

169 A.A.: NAUMANN, BB 1998, S. 529, der bei B�rgschafts�bernahme gegen Entgelt f�r
den Ansatz einer Drohverlustr�ckstellung pl�diert.

170 Vgl. BFH, Urteil v. 15.10.1998, IV R 8/98, BStBl 1999 II S. 333 mwN.
171 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 B�rgschaft.
172 Vgl. L�DEKE, BB 2004, S. 1436.
173 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 120.
174 Vgl. BFH, Urteil v. 11.2.1988, IV R 191/85, BStBl 1988 II S. 661.
175 Vgl. BLENKERS/CZISZ/GERL, 1994, S. 261 ff.; WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl.,

Abschn. E, Rz 121.
176 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Datenschutz.
177 Vgl. BMF, Schreiben v. 16.7.2001, Grunds�tze zumDatenzugriff und zur Pr�fbarkeit

digitaler Unterlagen (GDPdU), IV D 2 – S 0316–136/01, BStBl 2001 I S. 401.
178 Vgl. GROSS/MATHEIS/LINDGENS, DStR 2003, S. 921; ZWIRNER/K�NKELE, BRZ 2009,

S. 113; a. A.: OFD-Rheinland, Schreiben v. 5.11.2008, S 2137 – St 141–02/2008, DB
2008, S. 2730.
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224 Dekontaminationsverpflichtungen: Vgl. „Altlasten“.
225 Deputatverpflichtung:en Eine Verbindlichkeitsr�ckstellung f�r der Hçhe

nach ungewisse Verpflichtungen ist zu bilden, wenn �hnliche wiederkehrende
Leistungspflichten bestehen.179 Oftmals wird die Hçhe der Deputatver-
pflichtung feststehen, sodass eine Verbindlichkeit auszuweisen ist. Soweit es
sich um Verpflichtungen im Rahmen von Pensionsverpflichtungen handelt,
besteht f�r Altzusagen (Rz 74) das Passivierungswahlrecht gem. Art. 28
EGHGB.

226 Devisentermingesch�fte: Zum Begriff vgl. § 246 Rz 72. Zu Bewertungsein-
heiten vgl. § 254 Rz 12. Soweit keine Bewertungseinheit vorliegt, sind ggf.
Drohverlustr�ckstellungen zu bilden.180 Neben dem W�hrungsrisiko besteht
bei Devisentermingesch�ften auch ein von der Bonit�t des Gesch�ftspartners
abh�ngiges Erf�llungsrisiko, das ebenfalls eine R�ckstellungsbildung erforder-
lich machen kann.181

227 Druckbeihilfen:F�r die bedingte Verpflichtung eines Verlags zur R�ckzahlung
der von Autoren erhaltenen Druckbeihilfen bei Erreichen bestimmter Absatz-
zahlen ist eine R�ckstellung zu bilden,182 soweit das Erreichen der Absatz-
zahlen am Bilanzstichtag erwartet wird.

228 Einkaufskontrakte: Soweit f�r am Bilanzstichtag bestellte, aber noch nicht
gelieferte VG, wenn sie bereits im Bestand w�ren, nach § 253 Abs. 4 Satz 2
HGB eine außerplanm�ßige Abschreibung erforderlich w�re, ist eine Droh-
verlustr�ckstellung zu bilden.183

229 Entfernungsverpflichtungen: Soweit çffentlich-rechtliche oder privatrecht-
liche Verpflichtungen (z. B. nach Ablauf eines Konzessions- oder Gestattungs-
vertrags) bestehen, Einrichtungen oder Anlagen von einem Grundst�ck zu
entfernen, ist hierf�r eine Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden.184 Sieht
allerdings einBewilligungsbescheid zwar vor, dass der Bilanzierende dieAnlage
zu entfernen hat, besteht aber gleichzeitig ein Recht der Behçrde, die Anlage auf
staatliche Kosten beizubehalten, fehlt es an der hinreichendenKonkretisierung,
sodass keine R�ckstellung gebildet werden darf.185 Die R�ckstellung ist als sog.
Verteilungsr�ckstellung �ber die Laufzeit des Vertrags anzusammeln. Vgl.
„Abbruchkosten“.

230 Entsorgungsverpflichtungen: Hierzu z�hlen R�cknahmeverpflichtungen f�r
Altbatterien, Altautos, Elektroaltger�te. Gleichermaßen sind hier Entsorgungs-
verpflichtungen f�r Abf�lle des Unternehmens als Verbindlichkeitsr�ckstel-

179 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 123.
180 Vgl. zur Bewertung GEBHARDT/BREKER, DB 1991, S. 1534.
181 Vgl. IDW, IDW-FN 2009, S. 16.
182 Vgl. BFH, Urteil v. 3.7.1997, IV R 49/96, BStBl 1996 II S. 244; MOXTER, BB 1998,

S. 2466; a. A.: HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Druck-
beihilfe

183 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 30.
184 Vgl. BFH, Urteil v. 28.3.2000, VIII R 13/99, BStBl 2000 II S. 612.
185 Vgl. BFH, Urteil v. 12.12.1991, IV R 28/91, BStBl 1992 II S. 600.
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lung zu passivieren, da durch die Vorschriften des Abfallrechts eine sanktions-
bewehrte Außenverpflichtung des Unternehmens besteht.186

231ERA-Anpassungsfonds: F�r Anpassungsverpflichtungen aufgrund eines Ent-
geltrahmentarifvertrags (ERA-TV) der Metall- und Elektroindustrie sind nicht
ausgezahlte Tariferhçhungen, die in einem Anpassungsfonds gesammelt wer-
den, als Verbindlichkeitsr�ckstellung zu behandeln. Bei der Bewertung der
R�ckstellung sind die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung mit einzube-
ziehen.187

232Erbbaurecht: F�r ein bestehendes Erbbaurecht kann ggf. eine R�ckstellung f�r
drohende Verluste zu bilden sein, z. B. aufgrund mangelnder Nutzungsmçg-
lichkeit.188

233Erfolgspr�mien:Werden Arbeitnehmern Erfolgspr�mien, Tantiemen, Gratifi-
kationen oder andere gewinnabh�ngige Verg�tungen vor dem Bilanzstichtag
zugesagt, so sind hierf�r Verbindlichkeitsr�ckstellungen in dem Gesch�ftsjahr
zu bilden, an deren Erfolg (z. B. Jahres�berschuss, EBIT) die Erfolgspr�mie
gekn�pft ist. Dies gilt auch, wenn die Erfolgspr�mie an die Arbeitnehmer erst
nach Ablauf mehrerer Jahre und unter der Bedingung weiterer Betriebszuge-
hçrigkeit ausgezahlt wird, allerdings der Hçhe nach in bis zum Bilanzstichtag
verwirklichten Merkmalen bemessen wird.189

234Erneuerungsverpflichtung: Soweit ein Mieter oder P�chter verpflichtet ist,
durch bestimmungsgem�ße Nutzung im Zeitablauf unbrauchbar werdende
Anlagen, die wirtschaftlich verbraucht sind, durch neue zu ersetzen, ist eine
Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden. Der Miet- bzw. Pachtvertrag stellt ein
schwebendes Gesch�ft dar. Durch die in der Vergangenheit erfolgte Nutzung
der Anlagen ist jedoch ein Erf�llungsr�ckstand entstanden, der ratierlich als
sog. echte Ansammlungsr�ckstellung zu passivieren ist.190 Berechnungsbeispiel
vgl. „Abbruchkosten“.

235Garantie: Soweit bei vom Bilanzierenden abgegebenen Garantien eine Inan-
spruchnahme droht, ist eine R�ckstellung zu passivieren. Regelm�ßig erfolgt
dies bei sog. „Garantien auf erstes Anfordern“, bei denen alle Einwendungs-
mçglichkeiten des Garanten ausgeschlossen sind. Wirtschaftlich betrachtet ist
der �bergang zwischen einer B�rgschaft und einer Garantie fließend. Zu
Garantien im weiteren Sinne rechnen auch sog. harte Patronatserkl�rungen191

(§ 251 Rz 33). Die Hçhe der Inanspruchnahme kann ggf. mittels Sch�tzver-
fahren ermittelt werden.192 Vgl. „B�rgschaft“, „Gew�hrleistung“.

186 Vgl. MAYR, DB 2003, S. 742; a. A.: BFH, Urteil v. 8.11.2000, I R 6/96, BStBl 2001 II
S. 570.

187 Vgl. HFA, IDW-FN 2004, S. 38, 305.
188 Vgl. H�TZ, StBP 1983, S. 6.
189 Vgl. BFH, Urteil v. 7.7.1983, IV R 47/80, BStBl 1983 II S. 753.
190 Vgl. BFH, Urteil v. 3.12.1991, VIII R 88/87, BStBl 1993 II S. 89.
191 Vgl. IDW, RHHFA 1.013.
192 Vgl. HOMMEL/SCHULTE, BB 2004, S. 1674.
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236 Gesch�ftsbericht:Die Verpflichtung zur Erstellung eines Gesch�ftsberichts ist
r�ckstellungspflichtig.193

237 Gesch�ftsrisiko: Ein Ansatz einer R�ckstellung f�r allgemeine Gesch�ftsrisi-
ken, die sich etwa aus einer zuk�nftig notwendigen Gesch�ftsverlegung oder
der Gefahr der Verschlechterung der k�nftigen Ertragslage ergeben, ist nicht
zul�ssig.194

238 Gesch�ftsunterlagen: Vgl. „Aufbewahrungspflichten“.
239 Gew�hrleistung: R�ckstellungen f�r Gew�hrleistungsverpflichtungen beste-

hen regelm�ßig gegen�ber Vertragspartnern. Gew�hrleistungsverpflichtungen
kçnnen auf vertraglicher (Zusicherung von Eigenschaften) oder gesetzlicher
(z. B. § 477 BGB) Grundlage entstehen. Die Verpflichtungen betreffen z. B.
kostenlose Nacharbeiten, Ersatzlieferungen, Minderungen, R�ckgew�hrungen
nach R�cktritt vom Vertrag, Schadensersatzleistungen. Die R�ckstellung kann
entweder als Einzelr�ckstellung f�r konkrete Einzelf�lle oder als Pauschalr�ck-
stellung (z. B. ein anhand von Erfahrungswerten ermittelter Prozentsatz vom
garantiebehafteten Umsatz) berechnet werden. Die Hçhe der Inanspruch-
nahme kann ggf. mittels Sch�tzverfahren ermittelt werden.195 Die Bewertung
erfolgt i.H. d. zu erwartenden Aufwendungen f�r die Erf�llung der Verpflich-
tung, d. h., es sind s�mtliche Aufwendungen einzubeziehen (Vollkosten). Eine
vomK�ufer nach demBilanzstichtag bis zumTag der Bilanzaufstellung erfolgte
Erkl�rung des R�cktritts vomKaufvertrag ist wertbegr�ndend und nicht in der
R�ckstellung zu ber�cksichtigen, soweit am Bilanzstichtag der R�cktritt nicht
wahrscheinlich war.196 Wurden allerdings am Bilanzstichtag bereits Verhand-
lungen �ber einen mçglichen R�cktritt gef�hrt und war die Aus�bung des
R�cktritts am Bilanzstichtag wahrscheinlich, ist dies der R�ckstellungsbewer-
tung zugrunde zu legen. Eine Verpflichtung zur R�cknahme einer mangelhaf-
ten Lieferung ist mit dem zur�ckzuzahlenden Kaufpreis abz�glich des Zeit-
werts der mangelhaften Ware zu bewerten.197 Soweit Automobilhersteller
Gew�hrleistungsverpflichtungen gegen�ber ihren Vertragsh�ndlern durch die
Erteilung vonGutschriften f�r die vomHersteller gelieferten und vomH�ndler
verwendeten Ersatzteile erf�llen, sind der R�ckstellung die Nettopreise der
Vertragsh�ndler und nicht die eigenen Aufwendungen (Selbstkosten) zugrunde
zu legen.198 Bestehen am Bilanzstichtag R�ckgriffsanspr�che gegen Dritte, ist
deren Aktivierung zu pr�fen. Zur Ber�cksichtigung nicht aktivierbarer R�ck-
griffsanspr�che bei der R�ckstellungsbewertung vgl. § 253 Rz 40. Wegen Ge-
w�hrleistungsverpflichtungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht wer-
den (§ 249 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 HGB), vgl. Rz 187.

193 Vgl. BFH, Urteil v. 23.7.1980, I R 28/77, BStBl 1981 II S. 62.
194 Vgl. BFH, Urteil v. 24.8.1972, VIII R 31/70, BStBl 1972 II S. 943.
195 Vgl. HOMMEL/SCHULTE, BB 2004, S. 1674.
196 Vgl. BFH, Urteil v. 28.3.2000, VIII R 77/96, DStR 2000, S. 1176.
197 A. A.: BMF, Schreiben v. 21.1.2002, IV A 6 – S 2137–1402, WPg 2002, S. 390.
198 Vgl. BFH, Urteil v. 13.11.1991, I R 129/90, BStBl 1992 II S. 519.
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240Gewerbesteuer: Die f�r das laufende Gesch�ftsjahr anfallende voraussichtliche
Gewerbesteuerabschlusszahlung ist als Verbindlichkeitsr�ckstellung (Steuer-
r�ckstellung) zu passivieren.Gleiches gilt f�r auf vorangegangeneGesch�ftsjahre
zu erwartende Nachzahlungen aufgrund ge�nderter Veranlagung (z.B. infolge
einer Betriebspr�fung). Bis zumBilanzstichtag aufgelaufene bzw. zu erwartende
Zinsen (§§ 233a-237 AO), S�umniszuschl�ge (§ 240 AO) oder Versp�tungs-
zuschl�ge (§ 152 AO) sind ebenfalls zu passivieren (Ausweis unter Verbindlich-
keiten oder – soweit die Hçhe unsicher ist – unter sonstige R�ckstellungen).

241Gewinnabh�ngige Verg�tung: Vgl. „Erfolgspr�mien“.
242Gleitzeitguthaben: Haben Arbeitnehmer (z. B. aufgrund Betriebsverein-

barung) bis zum Bilanzstichtag Gleitzeitguthaben erworben, ist hierf�r eine
Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden. Es handelt sich um einen Erf�llungs-
r�ckstand, der vom Arbeitgeber im neuen Gesch�ftsjahr auszugleichen ist. Die
Bewertung hat unter Einbeziehung der Sozialversicherungsanteile des Arbeit-
gebers zu erfolgen. Berechnungsbeispiel vgl. „Urlaub“. Bestehen sowohl Ver-
pflichtungen des Arbeitgebers aus Gleitzeitguthaben als auch Anspr�che gegen
Arbeitnehmer, die amBilanzstichtag gegen�ber derNormalarbeitszeitMinder-
zeiten erbracht haben, sind diese separat zu bilanzieren. Die Verpflichtungen
sind als Verbindlichkeitsr�ckstellung zu passivieren. Die Anspr�che des Ar-
beitgebers sind im Regelfall als sonstige Vermçgensgegenst�nde zu aktivieren;
Voraussetzung hierf�r ist allerdings, dass der Arbeitnehmer allein dar�ber
entscheiden kann, ob �berhaupt ein Minussaldo auf dem Gleitzeitkonto ent-
steht und wie dieser ausgeglichen werden soll. Hat allerdings der Arbeitgeber
einseitig das Entstehen eines Minussaldos angeordnet (z. B. im Falle wesentli-
cher Auftragsr�ckg�nge), scheidet ein Ansatz eines VG aus.199

243Gratifikationen: Vgl. „Erfolgspr�mien“.
244Gruben- und Schachtversatz: Vgl. „Bergsch�den“.
245Haftpflicht: Derartige Anspr�che kçnnen aus positiver Vertragsverletzung

gegen�ber Vertragspartnern oder unerlaubter Handlung (§§ 823 ff. BGB), an-
deren gesetzlichen Vorschriften aus Gef�hrdungshaftung (z. B. ProdHaftG,
UmweltHG) entstehen. Haftpflichtverbindlichkeiten gegen�ber Vertragspart-
nern werden regelm�ßig durch Gew�hrleistungsr�ckstellungen abgedeckt (vgl.
„Gew�hrleistung“). Haftungsinanspruchnahmen durch Dritte sind dann r�ck-
stellungspflichtig, wenn bis zur Bilanzaufstellung Schadensersatzanspr�che
geltend gemacht werden bzw. konkrete Tatsachen �ber das Vorliegen eines
anspruchsbegr�ndenden Sachverhalts bekannt sind; pauschale R�ckstellungen
sind unzul�ssig.200 Bestrittene R�ckgriffsanspr�che (z. B. gegen Versicherun-
gen) d�rfen nicht aktiviert und auch nicht r�ckstellungsmindernd ber�cksich-
tigt werden. Unbestrittene R�ckgriffsanspr�che kçnnen dagegen r�ckstel-
lungsmindernd ber�cksichtigt werden, ohne dass hierin ein Verstoß gegen den
Einzelbewertungsgrundsatz gesehen wird.201 Soweit aber die Voraussetzungen
f�r die Aktivierung des R�ckgriffsanspruchs vorliegen (z. B. Schadensmeldung

199 Vgl. zu Einzelheiten: HFA, IDW-FN 2009, S. 322.
200 Vgl. BFH, Urteil v. 30.6.1983, IV R 41/81, BStBl 1984 II S. 263.
201 Vgl. BFH, Urteil v. 17.2.1993, X R 60/89, BStBl 1993 II S. 437.
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an den Versicherer), ist dieser als VG zu aktivieren und die R�ckstellung in
voller Verpflichtungshçhe auszuweisen.

246 Handelsvertreter: Vgl. „Ausgleichsanspruch des Handelsvertreters“.
247 Hauptversammlung: Die gesetzliche Verpflichtung (§ 120 Abs. 1 Satz 1

AktG), in den ersten achtMonaten nach Ablauf des Gesch�ftsjahrs eineHaupt-
versammlung abzuhalten, begr�ndet eine Außenverpflichtung des Unterneh-
mens, sodass f�r die erwarteten Aufwendungen eine Verbindlichkeitsr�ck-
stellung zu bilden ist.202 Zwar werden auf einer Hauptversammlung auch
regelm�ßig nicht das abgelaufene Gesch�ftsjahr betreffende Tagesordnungs-
punkte behandelt (z. B. Durchf�hrung von Kapitalmaßnahmen, Wahl von
Mitgliedern des Aufsichtsrats, Wahl des Abschlusspr�fers). Es werden aber
regelm�ßig die gesetzlichen Verpflichtungen, das abgelaufene Gesch�ftsjahr
betreffend (Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat, Vorlage von JA/KA),
erf�llt, sodass R�ckstellungspflicht besteht. Es sind die gesamten, mit der
Einladung und Durchf�hrung der HV erwarteten Aufwendungen in die R�ck-
stellung mit einzubeziehen.

248 Heimfall: Soweit eine Verpflichtung eines Mieters, P�chters oder Erbbaube-
rechtigten besteht, eigene Anlagen unter bestimmten Voraussetzungen ent-
sch�digungslos zu �bereignen, ist dies bei der Bemessung der planm�ßigen
Abschreibungen auf die Anlage und nicht durch R�ckstellungsbildung zu
ber�cksichtigen. Eine R�ckstellungspflicht besteht nur insoweit, als bei der
�bergabe der Anlagen noch bestimmte Ausgaben erforderlich sind.203

249 Herstellungskosten: Vgl. „Anschaffungs- und Herstellungskosten“.
250 Herstellungskostenbeitr�ge: Soweit ein Unternehmen HK-Zusch�sse von Kun-

den erh�lt, die verkaufspreismindernd zu ber�cksichtigen sind, sind diese
gewinnerhçhend zu ber�cksichtigen. In derselben Hçhe ist gleichzeitig eine Ver-
bindlichkeitsr�ckstellung zu bilden, die �ber die voraussichtlicheDauer der Liefer-
verpflichtung aufzulçsen ist. Dies gilt auch, wenn am Bilanzstichtag keine schwe-
benden Gesch�fte bestehen, soweit ein faktischer Leistungszwang besteht.204

251 IFRS-Umstellung: Aufwendungen f�r eine IFRS-Umstellung sind r�ckstel-
lungspflichtig, soweit eine Außenverpflichtung besteht. Dies trifft aber nur f�r
die gem. § 315a HGB verpflichteten Mutternternehmen zu, die geregelte
Kapitalm�rkte i. S. d. EU-Rechts in Anspruch nehmen bzw. einen Antrag auf
Zulassung zu einem organisierten Markt i. S. v. § 2 Abs. 1 Satz 1 WpHG
gestellt haben. Hieraus ergibt sich eine çffentlich-rechtliche Verpflichtung,
die im Jahr des Erf�llens der Voraussetzungen (Antragstellung auf Zulassung
zu einem organisierten Markt) r�ckstellungspflichtig ist. Liegt demgegen�ber
am Abschlussstichtag lediglich die begr�ndete Absicht vor, einen derartigen
Antrag zu stellen, liegt noch keine rechtliche Verbindlichkeit vor. In die
R�ckstellungsbewertung sind die erwarteten internen und externen Aufwen-
dungen (nicht: AHK f�r aktivierungspflichtige VG) f�r die Umstellung ein-
zubeziehen.

202 A. A.: BFH, Urteil v. 23.7.1980, I R 28/77, BStBl 1981 II S. 62.
203 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 130.
204 Vgl. BFH, Urteil v. 29.11.2000, I R 87/99, BStBl 2002 II S. 655.
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Beispiel
Die AG hat im Freiverkehr gehandelte Aktien begeben und verçffentlicht
ausschließlich JA und KA nach HGB. Im Juni 01 stimmt die Hauptver-
sammlung dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu, zur St�rkung
der Kapitalbasis eine Kapitalerhçhung verbunden mit einem Segmentwech-
sel in den geregelten Markt durchzuf�hren. Der Antrag auf Zulassung zum
geregelten Markt wird im Dezember 01 gestellt. Aufgrund der anstehenden
Umstellung der Rechnungslegung auf IFRS werden (neben nicht r�ckstel-
lungsf�higen Investitionen inHard- und Software) folgendeAufwendungen
erwartet:

Externe Beratungskosten zur Um-
stellung der IT 300 TEUR

Interne Personalkosten zur Durch-
f�hrung der IFRS-Umstellung 200 TEUR

Dar�ber hinaus werden zwei weitere Mitarbeiter im Rechnungswesen
bençtigt, f�r die Personalkosten von j�hrlich 80 TEUR erwartet werden.
Es ist eine R�ckstellung i.H. v. 500 TEUR zu bilden, da eine Außenver-
pflichtung des Unternehmens am Bilanzstichtag begr�ndet ist. Die Per-
sonalkosten der beiden einzustellendenMitarbeiter sind nicht zur�ckzustel-
len, da hier die Ausgeglichenheitsvermutung bei Dauerschuldverh�ltnissen
gilt (vgl. Rz 163).

252Instandhaltung: Zur unterlassenen Instandhaltung vgl. Rz 171. Aufwendun-
gen f�r Großreparaturen sind mangels Außenverpflichtung nicht r�ckstel-
lungsf�hig (zur �bergangsregelung f�r in Vorjahren gebildete sog. Aufwands-
r�ckstellungen nach § 249 Abs. 2 HGB aF vgl. Rz 344).

253Insolvenzsicherung: Vgl. Rz 95.
254Inspektionsverpflichtung: Vgl. „Sicherheitsinspektionen“.
255Jahresabschluss: Kosten f�r die Erstellung, Pr�fung und Offenlegung des JA

und LB sind r�ckstellungspflichtig. F�r die Erstellung und Offenlegung
bestehen çffentlich-rechtliche Verpflichtungen in Form der handelsrecht-
lichen Vorschriften. Auch Aufwendungen f�r die freiwillige Pr�fung des JA
sind r�ckstellungspflichtig, soweit eine auf privatrechtlicher Grundlage beste-
hende Verpflichtung des Unternehmens (z. B. in Satzung/Gesellschaftsver-
trag, Kreditvertr�gen) vorliegt.205 Weiterhin sind die voraussichtlichen Auf-
wendungen f�r die Erstellung der betrieblichen Steuererkl�rungen f�r das
abgelaufene Gesch�ftsjahr r�ckstellungspflichtig.206 Unter dem Aspekt der
wirtschaftlichen Verursachung ist es unerheblich, ob die JA-Kosten Verpflich-
tungen gegen�ber Dritten begr�nden oder als interne Aufwendungen anfal-
len.207

205 Vgl. St/HFA 2/1973, WPg 1973 S. 503.
206 Vgl. BFH, Urteil v. 19.3.1998, IV R 1/93, BStBl 1993 II S. 352.
207 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 132.
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256 Jubil�um: Erhalten Mitarbeiter aus Anlass von Dienstjubil�en (z. B. 10, 25, 40
Dienstjahre) zugesagte oder aufgrund betrieblicher�bungZuwendungen (Bar-
und/oder Sachzuwendungen), sind diese grunds�tzlich als nachtr�gliche Ver-
g�tung f�r die Arbeitsleistungen anzusehen und dementsprechend in den
einzelnen Perioden anteilig in der Handelsbilanz zur�ckzustellen.208 Steuerlich
bestehen spezielle Anforderungen an die Konkretisierung (u. a. Schriftformer-
fordernis, Mindestzugehçrigkeit).209

257 Kçrperschaftsteuer: Vgl. „Gewerbesteuer“.
258 Konzernhaftung:Vgl. „Verlustausgleichsverpflichtung“, „Verlust�bernahme-

verpflichtung“.
259 Kulanz: Vgl. Rz 187.
260 Latente Steuern: Vgl. § 274 Rz 35. Kleine Kapitalgesellschaften i. S. v. § 267

HGB, die nicht freiwillig § 274 HGB anwenden, haben gleichwohl nach § 249
Abs. 1 HGB R�ckstellungen f�r latente Steuern auszuweisen210 (§ 274a Rz 5).

261 Leasingvertrag:R�ckstellungen f�r drohende Verluste aus schwebenden Lea-
singverh�ltnissen kommen sowohl beim Leasinggeber als auch beim Leasing-
nehmer in Betracht. Im Falle der Bilanzierung des Leasinggegenstands beim
Leasinggeber ist beim Leasingnehmer eine Drohverlustr�ckstellung dann zu
bilden, wenn die noch zu erbringenden Leasingraten den quantifizierbaren
Beitrag der Nutzung des Leasinggegenstands f�r den Unternehmenserfolg
�bersteigen. Dies ist oftmals dann geboten, wenn die Leasingraten progressiv
verlaufen, wobei es sich dann nicht um eine Drohverlustr�ckstellung, sondern
um eine Verbindlichkeitsr�ckstellung wegen Erf�llungsr�ckstands handelt.211

Beim Leasinggeber kommt eine Drohverlustr�ckstellung dann zum Ansatz,
wenn die zuk�nftigen Aufwendungen aus dem Leasingvertrag (Abschreibun-
gen, Zinsen Verwaltungskosten) die zuk�nftigen Leasingraten �bersteigen.
Weiterhin hat der Leasinggeber Bonit�ts- und Restwertrisiken zur�ckzustel-
len, wobei allerdings der Vorrang der außerplanm�ßigen Abschreibung akti-
vierter VG zu beachten ist (Rz 131). Vgl. „Chartervertrag“, „Mietvertrag“.

262 Leergut: Vgl. „Leihemballagen“.
263 Leihemballagen:Werden vom Bilanzierenden sowohl die Leihemballagen des

Lieferanten (Pfandgut, S�cke etc.) als auch die Pfandgeldforderungen f�r unter-
wegs befindliches Leergut aktiviert bzw. Pfandgelder vereinnahmt, so sind
i.H. d. Pfandgeldforderungen bzw. der vereinnahmten Betr�ge R�ckstellungen
f�r die R�ckzahlungsverpflichtungen an den Lieferanten zu bilden.212

264 Lohnfortzahlung: Der Lohnfortzahlungsanspruch des Arbeitnehmers im
Krankheitsfall ist in die Ausgeglichenheitsvermutung des Arbeitsverh�ltnisses

208 Vgl. HFA,WPg 1994, S. 27.
209 Vgl. § 5 Abs. 4 EStG; BFH, Urteil v. 18.1.2007, IV R 42/04, BB 2007, S. 539.
210 Vgl. IDWERSHFA 27, Tz 20.
211 Zu Einzelheiten: Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 137 mwN.
212 Vgl. BMF, Schreiben v. 13.6.2005, IV B 2 – S 2137–30/05, BStBl 2005 I S. 715; BFH,

Urteil v. 25.4.2006, VIII R 40/04, BStBl 2006 II S. 749.
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einzubeziehen.213 Der Ausweis einer Drohverlustr�ckstellung ist somit regel-
m�ßig nicht zul�ssig. Zur Lohnfortzahlung im Todesfall vgl. weiterf�hrende
Literatur.214

265Lohnsteuer: Eine R�ckstellung wegen Lohnsteuerhaftung ist dann geboten,
wenn mit dem Erlass eines Haftungsbescheids ernsthaft zu rechnen ist.215

266Mietvertrag: F�r den Vermieter kommt die Bildung einer Drohverlustr�ck-
stellung erst dann in Betracht, wenn er den erwarteten Verlust aus dem Miet-
verh�ltnis nicht vollst�ndig durch Abschreibungen auf das Mietobjekt ber�ck-
sichtigen kann. Bei Untermietverh�ltnissen tritt – da keine aktivierten VG
vorliegen – die Notwendigkeit der Bildung einer Drohverlustr�ckstellung
entsprechend eher auf. F�r den Mieter sind Drohverlustr�ckstellungen nicht
allein deshalb schon zu bilden, weil gleichwertige Mietr�ume zu g�nstigeren
Konditionen beschafft werden kçnnen, da nicht ausgeschlossen werden kann,
dass statt zuk�nftig drohender Verluste zuk�nftig entgehende Gewinne zu-
r�ckgestellt w�rden.216 Der Mieter hat eine Drohverlustr�ckstellung zu bilden,
wenn zurechenbare Ertr�ge (z. B. aus einer Weitervermietung an einen Unter-
mieter) den Mietaufwand nicht decken oder wenn eine Zurechnung von Er-
tr�gen nicht mçglich ist, sofern der Mietgegenstand nicht oder nicht mehr in
nennenswertem Umfang zu nutzen und auch nicht anderweitig verwertet
werden kann. Vgl. Rz 159. Vgl. auch „Chartervertrag“, „Leasingvertrag“.

267Minderung: Vgl. „Gew�hrleistung“.
268Mutterschutz: Soweit am Bilanzstichtag eine Meldung nach § 5 des Mutter-

schutzgesetzes vorliegt, ist eine R�ckstellung f�r drohende Verluste zu bil-
den.217 Zusch�sse f�r die Tage der Schutzfristen sind bei der R�ckstellungs-
bewertung zu ber�cksichtigen.

269Nachbetreuungsleistungen: K�nftige Nachbetreuungsleistungen an Hçr-
und Sehhilfen von Hçrger�te-Akustikern und Optikern sind zur�ckzustellen,
da es sich entweder um Garantieleistungen oder zumindest aber um faktische
Verpflichtungen handelt.218

270Nachlaufkosten: Soweit f�r realisierte Ums�tze noch Nacharbeiten er-
forderlich sind, die nicht gesondert berechnet werden, sondern im verein-
nahmten Entgelt enthalten sind, sind hierf�r Verbindlichkeitsr�ckstellungen
zu bilden.

Beispiel
Ein Maschinenbauunternehmen schließt am 1.2.01 einen Vertrag mit einem
Kunden �ber den Bau, die Installation und Inbetriebnahme einer Spezial-

213 Vgl. HOMMEL, in BAETGE/KIRSCH/THIELE, Bilanzrecht, § 249 HGBRz 298.
214 Vgl. OLLBRICH, WPg 1989, S. 390.
215 Vgl. BFH, Urteil v. 16.2.1996, I R 73/95, BStBl 1996 II S. 592.
216 Vgl. IDWRSHFA 4, Tz 32.
217 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Mutterschutz;

a.A.: BFH, Urteil v. v. 2.10.1997, IV R 82/96, BStBl 1998 II S. 205.
218 A.A.: BFH, Urteil v. 10.12.1992, XI R 34/91, BStBl 1994 II S. 158.
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maschine. In dem Vertrag ist dar�ber hinaus vereinbart, dass das Maschi-
nenbauunternehmen die Mitarbeiter des Kunden in der Bedienung der
Anlage zu schulen haben, ohne dass es sich hierbei um eine separat zu
berechnende Teilleistung handelt. Am 31.12.01 ist die Maschine beim Kun-
den aufgestellt und von ihm abgenommen. Das Maschinenbauunternehmen
hat den gesamten Umsatz im Gesch�ftsjahr 01 fakturiert. Die Schulung der
Mitarbeiter des Kunden ist im Januar 02 erfolgt.
Im JA zum 31.12.01 ist eine Verbindlichkeitsr�ckstellung f�r die Nachlauf-
kosten (hier: Schulungskosten) zu bilden, da die entsprechenden Ertr�ge
bereits vereinnahmt wurden.

271 Offenlegung: Vgl. „Jahresabschluss“.
272 Optionsgesch�fte:219 Der Verk�ufer einer Kaufoption (Stillhalter) hat eine

R�ckstellung f�r drohende Verluste zu bilden, soweit der Basispreis der Opti-
onsgegenst�nde zzgl. der erhaltenen Optionspr�mie den Bçrsenkurs am Ab-
schlussstichtag bzw. bei Aufstellung des JA unterschreitet. Gleiches gilt f�r den
Stillhalter einer Verkaufsoption, bei der ein Verlust droht, soweit der verein-
barte Basispreis abz�glich derOptionspr�mie �ber demBçrsenkurs liegt.220 Bei
erwarteter Erf�llung des Gesch�fts erfolgt die Bewertung nach der sog. Aus-
�bungsmethode, ansonsten – wie in der Praxis vorherrschend – nach der Glatt-
stellungsmethode.221 Einer Drohverlustr�ckstellung bedarf es jedoch nur, so-
weit es sich um offene Positionen handelt (vgl. zu Bewertungseinheiten § 254
Rz 2).

273 Pachterneuerungsverpflichtung: Vgl. „Erneuerungsverpflichtung“.
274 Patentverletzung: Konkrete, dem Unternehmen bekannte Verletzungen von

Patent-, Urheber- oder �hnlichen Schutzrechten sind r�ckstellungspflichtig,
wenn die Inanspruchnahme erfolgt ist. Dar�ber hinaus sind R�ckstellungen f�r
mçgliche, aber noch nicht bekannt gewordene Verletzungen zu bilden,222 ggf.
als Pauschalr�ckstellung. Die Bewertung der R�ckstellung erfolgt auf Basis der
zu § 139 Abs. 2 Satz 1 PatG anerkannten Schadensberechnungsarten.223 Vgl.
auch Rz 45.

275 Pensionssicherungsverein: Vgl. Rz 95.
276 Pensionsverpflichtungen: Vgl. Rz 46 ff.
277 Pfand: Vgl. „Leihemballagen“.
278 Pr�miensparvertrag: Pr�miensparvertr�ge (Bonus- oder Zuwachssparvertr�-

ge) sehen am Ende der Vertragslaufzeit als zus�tzliche Verzinsung des ange-
sparten Kapitals die Leistung einer Sparpr�mie vor. Hierf�r ist wegen Erf�l-
lungsr�ckstands eine Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden.224

219 ZurBilanzierung vonOptionsgesch�ften vgl. IDW, St/BFA2/1995,WPg 1995, S. 421.
220 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 140.
221 Vgl. WINDM�LLER/BREKER, WPg 1995, S. 398.
222 Vgl. BFH, Urteil v. 9.2.2006, IV R 33/05, BStBl 2006 II S. 517.
223 Vgl. VENROOY, StuW 1991, S. 31.
224 Vgl. BFH, Urteil v. 15.7.1998, I R 24/96, BStBl 1998 II S. 728.
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279Preisnachlass: Ver�ußert ein Unternehmen kundenbezogene Formen oder
Werkzeuge, die dem Unternehmen dann vom Kunden �berlassen werden und
in der Folge zur Herstellung von Produkten f�r den Kunden verwendet
werden, bei denen dem Kunden Preisnachl�sse gew�hrt werden, darf es im
Jahr der Ver�ußerung der Formen und Werkzeuge keine R�ckstellung bil-
den.225

280Produkthaftung: Vgl. „Produzentenhaftung“.
281Produktverantwortung: F�r çffentlich-rechtliche Verpflichtungen zur R�ck-

nahme und Entsorgung von Verpackungen, gebrauchten Ger�ten undMateria-
lien und anderem sind R�ckstellungen zu passivieren, soweit die k�nftigen
Ausgaben durch Lieferungen im abgelaufenen Gesch�ftsjahr verursacht wor-
den sind. F�r Altfahrzeuge besteht mit Art. 53 Abs. 1 EGHGB eine explizite
Regelung, wonach ab dem ersten Gesch�ftsjahr, das nach dem 26.4.2002 endet,
Verbindlichkeitsr�ckstellungen f�r die R�cknahmeverpflichtung von in Ver-
kehr gebrachten Kfz zu bilden sind. Die Notwendigkeit zur Bildung von
R�ckstellungen kann nicht nur aufgrund çffentlich-rechtlicher Verpflichtung,
sondern auch durch faktische Verpflichtungen entstehen (Rz 30). Vgl. „Abfall-
beseitigung und -recycling“.

282Produzentenhaftung: Ein Hersteller haftet nach dem ProdHafG f�r Folge-
sch�den aus der Benutzung seiner Produkte. Folgesch�den kçnnen entstehen
aus der Benutzung eines fehlerbehafteten Produkts durch den bestimmungs-
gem�ßen Verbraucher oder sonstige Personen. R�ckstellungen sind zu bilden
f�r konkrete Einzelf�lle, bei denen Schadensersatz geltend gemacht worden ist
oder mindestens bis zur Bilanzaufstellung ernsthaft mit der Geltendmachung
gerechnet werden muss. Dar�ber hinaus sind ggf. Pauschalr�ckstellungen zu
bilden, wenn auf Basis von Erfahrungswerten davon ausgegangenwerdenmuss,
dass nachtr�glich Schadensf�lle noch geltend gemacht werden. Schadensersatz
kann nicht nur von Vertragspartnern, sondern auch von Dritten geltend
gemacht werden. Die Bewertung der R�ckstellung ist anhand von Erfahrungs-
werten des Unternehmens, der Branche oder von Versicherungsunternehmen
abzusch�tzen.226 Vgl. „Haftpflicht“.

283Provisionen: Provisionsverpflichtungen sind i. d. R. mit Ausf�hrung des ver-
mittelten Gesch�fts rechtlich entstanden (§ 87a Abs. 1 Satz 2 HGB) und passi-
vierungspflichtig. Wirtschaftlich sind Provisionsverpflichtungen sp�testens
passivierungspflichtig, wenn der Ertrag aus dem vermittelten Gesch�ft reali-
siert wird. In F�llen, in denen der Zeitpunkt der rechtlichen Entstehung
zeitlich nach der wirtschaftlichen Entstehung liegt, ist er bereits bei Ausf�h-
rung des vermittelten Gesch�fts aufgrund wirtschaftlicher Verursachung zu
passivieren.227

225 Vgl. BFH, Urteil v. 31.1.1973, I R 205/69, BStBl 1973 II S. 305.
226 Vgl. VOLLMER/NICK, DB 1985, S. 58.
227 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Provisionen.
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Beispiel
Ein Unternehmen hat f�r ein bestimmtes regionales Absatzgebiet einen
Vertrag mit einemHandelsvertreter. Der Vertrag sieht vor, dass Provisions-
anspr�che des Handelsvertreters erst dann entstehen, wenn die aus den
vermittelten Gesch�ften resultierenden Forderungen des Unternehmens
durch dessen Kunden bezahlt werden. Am Bilanzstichtag 31.12.01 weist
das Unternehmen Forderungen aus im Gesch�ftsjahr realisierten Ums�tzen
aus, die auf Vermittlung des Handelsvertreters entstanden sind.
Auch wenn mangels Bezahlung der Forderungen durch die Kunden die
Provision desHandelsvertreters rechtlich noch nicht entstanden ist, ist sie in
der Bilanz auf den 31.12.01 als R�ckstellung zu passivieren.

284 Prozessrisiko: F�r in Aussicht stehende oder bereits schwebende228 Prozesse
sind R�ckstellungen zu bilden. Bei Passivprozessen (Unternehmen wird be-
klagt) sind neben den Prozesskosten die wahrscheinlichen Schadensersatzleis-
tungen und Bußgelder zu ber�cksichtigen. Bei Aktivprozessen sind lediglich
die Prozesskosten anzusetzen. Kosten hçherer Instanzen sind mangels hinrei-
chender Konkretisierung nicht zur�ckzustellen.229 In die R�ckstellung sind
s�mtliche Aufwendungen einzubeziehen, die durch die Prozessvorbereitung
und -f�hrung voraussichtlich entstehen, d. h. Aufwendungen f�r Anw�lte,
Gericht, Gutachter, Zeugen, Fahrten, Personal und Beschaffung von Beweis-
material.230

285 Pr�fungskosten: Vgl. „Jahresabschluss“
286 Rechtsstreit: Erwartete Kosten eines Rechtsstreits mit einem Vertragspartner

oder einem sonstigen Dritten sind zu passivieren. In die Bewertung sind alle die
mit der Vorbereitung und Durchf�hrung des Rechtsstreits verbundenen Auf-
wendungen (Rechtsanwalt, Gutachten, Zeugenbeschaffung, Beweissicherung)
einzubeziehen. Kosten eines etwaig sp�teren Prozesses sind nicht hinreichend
konkretisiert und damit nicht einzubeziehen.231 Vgl. „Prozessrisiko“.

287 Rekultivierungsverpflichtungen: Abbau-, Wiederanlage-, Wiederauffors-
tungs- und Entfernungsverpflichtungen z. B. f�r Kiesgruben, Deponien oder
im Tagebau oder Gruben- und Schachtversatz im Bergbau. Die Verpflichtung
ist in dem Maße verursacht, in dem der Abbau erfolgt oder die sonstige
Nutzung fortgeschritten ist. Entsprechend wird die Verpflichtung ratierlich
als sog. echte Ansammlungsr�ckstellung232 zur�ckgestellt, d. h., es wird nicht
die gesamte R�ckbauverpflichtung, sondern nur der auf das jeweilige Jahr
entfallende Anteil (gemessen an dem im Gj erfolgten Abbau). Berechnungs-
beispiel vgl. „Abbruchkosten“.

288 R�ckbauverpflichtung: Vgl. „Entfernungsverpflichtungen“.

228 Vgl. ST�NGEL, BB 1993, S. 1403.
229 Vgl. zur Konkretisierung: OSTERLOH-KONRAD, DStR 2003, S. 1631 und 1675.
230 Vgl. HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Prozesskosten.
231 Zu Einzelheiten vgl. ST�NGEL, BB 1993, S. 1403.
232 Vgl. K�TING/KESSLER, DStR 1998, S. 1941.
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289R�cknahmeverpflichtung: Soweit der Abnehmer ein R�ckgaberecht hat (z. B.
im Versandhandel), kann trotz Lieferung der Produkte noch keine Umsatz-
realisierung vorgenommen werden. Die Realisierung erfolgt erst durch Zeit-
ablauf bzw. durch Erkl�rung des Abnehmers. Besteht eine derartige R�ck-
nahmeverpflichtung und ist der Marktpreis f�r die Produkte zwischenzeitlich
gesunken, ist eine Drohverlustr�ckstellung zu passivieren.233 Soweit bei Mas-
sengesch�ften bereits bei Lieferung eine Forderung realisiert und der Gewinn-
ausweis durch eine R�ckstellung f�r R�cknahmeverpflichtung kompensiert
wird, ist dem allenfalls aus praktischen Erw�gungen zuzustimmen.234

290Schadensersatz: Vgl. „Gew�hrleistung“, „Haftpflicht“, „Patentverletzung“,
„Produzentenhaftung“.

291Schadensr�ckstellungen: § 341g Abs. 1 Satz 1 HGB verpflichtet Versiche-
rungsunternehmen zur Bildung einer Schadensr�ckstellung. Die Bewertung
erfolgt i.H. d. Nettobetrags, wobei in der Bilanz der Bruttobetrag sowie der
R�ckversicherungsanteil in der Vorspalte anzugeben sind. Zu Einzelheiten vgl.
weiterf�hrende Literatur.235

292Schutzrechtsverletzung: Vgl. „Patentverletzung“.
293Schwerbehinderte: Eine Drohverlustr�ckstellung kommt dann in Betracht,

wenn der Wert der zuk�nftigen Leistung des schwerbehinderten Arbeitneh-
mers hinter den vom Unternehmen zuk�nftig aufzuwendenden Gegenleistun-
gen (Arbeitsentgelt und Nebenleistungen) liegt. I. d. R. wird der Wert der
zuk�nftigen Arbeitsleistung nicht zuverl�ssig zu bestimmen sein, sodass die
Ausgeglichenheitsvermutung f�r schwebende Arbeitsverh�ltnisse gilt (Rz 163)
und keine Drohverlustr�ckstellung anzusetzen ist.

294Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe: I. d. R. wird es sich um eine Verbind-
lichkeit handeln, da Hçhe und zeitlicher Anfall der Ausgleichsabgabe zuver-
l�ssig ermittelt werden kçnnen. Eine R�ckstellung kommt in Betracht, wenn
Unsicherheit bez�glich der Anzahl der besetzten Pflichtpl�tze besteht.

295Sicherheitsinspektionen: F�r çffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu regel-
m�ßigen Sicherheitsinspektionen an technischen Anlagen, von denen Gef�hr-
dungen ausgehen kçnnen, ist keine Verbindlichkeitsr�ckstellung zu bilden, da
die Aufwendungen dazu dienen, k�nftige Ertr�ge zu ermçglichen.236 Werden
aber turnusgem�ße Inspektionstermine �berschritten, ist eine Verbindlichkeits-
r�ckstellung zu passivieren, da der çffentlich-rechtlichen Verpflichtung nicht
nachgekommen wurde.

296Soziallasten: Nach Ansicht der Rechtsprechung ist f�r Soziallasten keine
R�ckstellung f�r drohende Verluste zul�ssig, da hier die Ausgeglichenheits-
vermutung des Arbeitsverh�ltnisses greift.237 Allerdings sind auch bei Arbeits-

233 Vgl. BFH, Urteil v. 15.10.1997, I R 16/97, BFH/NV 1998, S. 773.
234 Vgl. PILTZ, BB 1985, S. 1368; glA: HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249

HGB, Rz 100 Kauf auf Probe.
235 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. K, Rz 400 ff.
236 Vgl. GELHAUSEN/FEY, DB 1993, S. 595; F�RSCHLE/SCHEFFELS, DB 1993, S. 1199;

a. A. KLEIN, DStR 1992, S. 1776.
237 Vgl. BFH, Urteil v. 2.10.1997, IV R 82/96, BStBl 1998 II S. 205.
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verh�ltnissen in bestimmten Konstellationen Drohverlustr�ckstellungen erfor-
derlich. Einzelheiten vgl. Rz 163 ff. Vgl. „Altersteilzeit“, „Arbeitnehmer“,
„Beihilfe“, „Mutterschutz“, „Schwerbehinderte“, „Sozialplan“.

297 Sozialplan:Gem. §§ 111, 112, 112a BetrVerfG sind bei Stilllegungen, Betriebs-
einschr�nkungen und anderen Betriebs�nderungen Sozialpl�ne aufzustellen.
Sozialpl�ne sehen regelm�ßig Abfindungszahlungen an ausscheidende Arbeit-
nehmer vor, f�r die R�ckstellungen zu bilden sind. R�ckstellungen kommen
bereits dann in Betracht, wenn ernsthaft mit Stilllegungen oder Betriebsein-
schr�nkungen zu rechnen ist.238 R�ckstellungen sind sp�testens zu bilden, wenn
die entsprechenden Beschl�sse seitens der zust�ndigen Organe des Unterneh-
mens gefasst sind und die Unterrichtung des Betriebsrats bevorsteht.239

Beispiel
Die Gesch�ftsf�hrung einer mittelst�ndischen GmbH fasst im Oktober 01
den Entschluss, einen Betriebsteil zu schließen und in diesem Zusammen-
hang 70 Arbeitnehmern betriebsbedingt zu k�ndigen. Die gem. Gesell-
schaftsvertrag erforderliche Zustimmung der Gesellschafterversammlung
der GmbHwird Ende Dezember 01 erteilt. Im Januar 02 wird der Betriebs-
rat unterrichtet und Verhandlungen �ber den Abschluss eines Sozialplans
werden begonnen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des JA zum 31.12.01
(Februar 02) sind diese Verhandlungen noch nicht beendet. Die Gesch�fts-
f�hrung rechnet mit Abfindungen i.H. v. 20.000 EUR je Mitarbeiter.
Es ist eine Verbindlichkeitsr�ckstellung i.H. v. 1,4 Mio. EUR im JA zum
31.12.01 zu ber�cksichtigen. Soweit im Zuge der teilweisen Betriebsschlie-
ßung die Arbeitnehmer innerhalb der K�ndigungsfristen von der Arbeits-
pflicht freigestellt werden sollen, ist dies ebenfalls in die R�ckstellung mit
einzubeziehen.

298 Steuererkl�rungen: Vgl. „Jahresabschluss“.
299 Strafe: R�ckstellung f�r strafrechtliche Anordnung des Verfalls von Gewinnen

nach §§ 73, 73a StGB ist zul�ssig.240

300 Strafverteidiger: Eine R�ckstellung ist nur zul�ssig, soweit betriebliche Ver-
anlassung gegeben ist. Diese liegt nur vor, wenn die Straftat ausschließlich und
unmittelbar in Aus�bung der beruflichen T�tigkeit begangen wird.241 Soweit
aber z. B. arbeitsvertragliche Regelungen existieren, wonach das Unternehmen
dem Mitarbeiter Kosten der Strafverteidigung erstattet, ist zwingend eine
Verbindlichkeitsr�ckstellung anzusetzen.

301 Substanzerhaltung: Vgl. „Erneuerungsverpflichtung“.
302 Swapgesch�fte: Soweit geschlossene Positionen vorliegen, kommt eine Droh-

verlustr�ckstellung nicht in Betracht (Rz 141). Zu Bewertungseinheiten vgl.

238 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 249 HGB, Rz. 133.
239 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 149; a.A.: INHOFFEN/M�LLER-

DAHL, DB 1981, S. 1473 und S. 1525.
240 Vgl. BFH, Urteil v. 6.4.2000, IV R 31/99, BStBl 2001 II S. 536.
241 Vgl. BFH, Urteil v. 12.6.2002, XI R 35/01, BFH/NV 2002, S. 1441.
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§ 254 Rz 2. Bei offenen Positionen kommen demgegen�ber Drohverlustr�ck-
stellungen nach allgemeinen Grunds�tzen in Betracht (vgl. Rz 160).

303Tantieme: Vgl. „Erfolgspr�mien“.
304Termingesch�ft: Vgl. „Devisentermingesch�fte“.
305Treuegelder: Vgl. „Jubil�um“.
306�berstunden: Vgl. „Gleitzeitguthaben“, „Urlaub“.
307Umweltschutzverpflichtungen: Vgl. „Abfallbeseitigung und -recycling“,

„Altlasten“, „Anpassungsverpflichtungen“, „Bergsch�den“, „Entsorgung“,
„Leihemballagen“, „Rekultivierungsverpflichtungen“.

308Urlaub: F�r am Bilanzstichtag noch nicht genommenen Urlaub von Arbeit-
nehmern ist eine R�ckstellungwegenErf�llungsr�ckstand zu bilden, soweit der
Urlaub im nachfolgenden Gesch�ftsjahr nachgeholt oder abgegolten werden
muss.242 Bei abweichendem Gesch�ftsjahr ist die R�ckstellung entsprechend
zeitanteilig zu bilden. Nach denselben Grunds�tzen sind auch R�ckstellungen
f�r Arbeitszeitguthaben von Arbeitnehmern (Arbeitszeitkonten) zu bilden.243

Die Bewertung der R�ckstellung erfolgt i.H. d. bei Nachholung bzw. Abgel-
tung erwarteten Aufwendungen. Neben dem Grundlohn bzw. Grundgehalt
sind einzubeziehen fest zugesagte Sonder- bzw. Einmalverg�tungen (z. B. 13.
Gehalt, umsatzabh�ngige Tantieme), periodisierte Anteile von Aufwendungen,
die erst sp�ter ausgezahlt werden (z. B. Zuf�hrungen zu Pensions- und Jubil�-
umsr�ckstellungen), Urlaubsgeld, Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung
und anteilige Gemeinkosten.244 Die Berechnung der Personalkosten je nach-
zugew�hrenden Urlaubstag kann auf individueller oder durchschnittlicher
Basis (ggf. getrennt f�r bestimmte Mitarbeitergruppen) vorgenommen werden.
Bei dieser Berechnung ist der Jahresaufwand zu den tats�chlichen Arbeitstagen,
d. h. den regul�ren Arbeitstagen, abz�glich neuen Urlaubsanspruchs und zu
erwartender Ausfallzeiten (z. B. Krankheit), in Beziehung zu setzen.245

Beispiel
Ein Unternehmen hat f�r einen Mitarbeiter eine Urlaubsr�ckstellung zum
31.12.01 zu bilden. S�mtliche �brigen Mitarbeiter haben aufgrund entspre-
chender Betriebsvereinbarung bis zum Bilanzstichtag ihren Jahresurlaub 01
vollst�ndig genommen. Der eine Mitarbeiter konnte aufgrund betrieblicher
Erfordernisse 5 Urlaubstage nicht nehmen und kann diese gem. Verein-
barung mit der Personalabteilung bis zum 31.3.02 nachholen. Der Mitarbei-
ter hat in 01 ein monatliches Gehalt i.H. v. 3.000 EUR erhalten. Er hat
arbeitsvertraglich Anspruch auf 13 Monatsgeh�lter. F�r Jubil�en werden
j�hrlich 20 EUR je Mitarbeiter der Jubil�umsr�ckstellung zugef�hrt. Ab

242 Vgl. BFH, Urteil v. 6.12.1995, I R 14/95, BStBl 1996 II S. 406.
243 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 159.
244 Vgl. IDW,WPg 1992, S. 330.
245 Vgl. IDW,WPg 1992, S. 330; M�LLER, DB 1993, S. 1582; TONNER, DB 1992, S. 1594,

a.A.: BFH, Urteil v. 8.7.1992, XI R 50/89, BStBl II S. 910.
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dem 1.1.02 ist tarifvertraglich eine Gehaltserhçhung von 3 % sowie ab dem
1.7.02 in Hçhe weiterer 2 % vorgesehen. Die Arbeitgeberanteile zur Sozial-
versicherung belaufen sich (inkl. Berufsgenossenschaftsbeitr�ge) auf 22 %.
Das Gesch�ftsjahr 02 hat 365 Kalendertage abz�glich 104 Wochenendtage
und 10 Feiertage, sodass 251 Arbeitstage zur Verf�gung stehen. Der Mit-
arbeiter hat f�r 02 einen Urlaubsanspruch von 30 Tagen. Im Durchschnitt
der letzten 3 Jahre war er j�hrlich 6 Arbeitstage krank.

Die Berechnung der Urlaubsr�ckstellung erfolgt wie folgt:
Personalaufwand

– Gehalt (13 x 3.000 x 1,03246) = 40.170

– Sozialversicherungsaufwand 22 % = 8.837

– Zuf�hrung Jubil�umsr�ckstellung = 20

= 49.027

Anzahl effektiver Arbeitstage in 02

– Tage Gesamtjahr = 365

– abzgl. Wochenenden = 104

– abzgl. Feiertage = 10

– abzgl. Urlaub 02 = 30

– abzgl. erwartete Krankheitstage 02 = 6

= 215

Die Personalkosten je Tag belaufen sich auf 49.027 / 215 = 228 EUR. Bei
5 ausstehenden Urlaubstagen bel�uft sich die Urlaubsr�ckstellung auf 5 x
228 = 1.140 EUR.

Soweit einzelne Arbeitnehmer bereits im Vorgriff auf den Urlaub des neuen
Gesch�ftsjahrs ein negatives Urlaubskonto ausweisen, darf dieses nicht r�ck-
stellungsmindernd ber�cksichtigt werden, sondern es ist im Regelfall ein sons-
tiger VG auszuweisen.247 Zu den Besonderheiten in der Bauwirtschaft vgl.
weiterf�hrende Literatur.248 Vgl. „Gleitzeitguthaben“.

309 Urheberrechtverletzung: Vgl. „Patentverletzung“.
310 Verdienstsicherung: Soweit Vereinbarungen mit Arbeitnehmern bestehen,

nach denen diese nach Umsetzung auf Arbeitspl�tze mit geringerem Ver-
gleichsentgelt ihre bisherige (hçhere) Verg�tung behalten, kann eine R�ck-
stellung f�r den Betrag der Mehrentlohnung in Betracht kommen, da die
Mehrentlohnung wie eine zus�tzliche Verg�tung f�r fr�her geleistete T�tig-

246 Da der Urlaub bis zum 31.3.02 nachzuholen ist, kommt lediglich die zum 1.1.02
anfallende Tariferhçhung, nicht jedoch die zum 1.7.02 erfolgende zumAnsatz.

247 Vgl. HFA, IDW-FN 2009, S. 322.
248 Vgl. ARBEITSKREIS „STEUERN UND REVISION“ IM BDVB, DStR 1993, S. 661; FELD-

MANN, FR 1993, S. 190.
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keiten beurteilt werden kann.249 Dies gilt insbesondere dann, wenn die hçhere
Entlohnung an die Dauer der bisherigen Zugehçrigkeit zum Unternehmen
gekn�pft ist. Eine hçhere Entlohnung kann auch in bezahlter Altersfreizeit zu
sehen sein.250 Vgl. „Altersfreizeit und -mehrurlaub“.

311Verlustausgleichsverpflichtung: Eine R�ckstellung wegen Verlustausgleichs-
verpflichtung kommt bei einem Mutterunternehmen, das nicht �ber einen
Beherrschungs- und Ergebnisabf�hrungsvertrag zum Verlustausgleich ver-
pflichtet ist, nur in Betracht aufgrund einer Konzernhaftung nach analoger
Anwendung von § 302 AktG im sog. qualifiziert faktischen Konzern. Die
Bildung einer R�ckstellung ist aber nur dann zul�ssig, wenn die vom BGH
aufgestellten Grunds�tze zur Konzernhaftungmit �berwiegenderWahrschein-
lichkeit erf�llt sind; dies wird regelm�ßig nur schwer feststellbar sein.251

312Verlust�bernahmeverpflichtung: Bei Beherrschungs- und/oder Ergebnis-
abf�hrungsvertr�gen hat das MU gem. § 302 AktG f�r den beim TU entstande-
nen Verlust eine R�ckstellung f�r ungewisse Verbindlichkeiten oder (Regelfall)
eine Verbindlichkeit zu bilden. Liegt bei unterschiedlichenAbschlussstichtagen
kein Zwischenabschluss des TU vor, ist der auf die Zeit bis zum Bilanzstichtag
des MU anfallende Verlust zu sch�tzen. Die R�ckstellung braucht sich grund-
s�tzlich nur auf ein Jahr zu erstrecken; bei nachhaltiger Ertragslosigkeit des TU
ist jedochder Barwert der voraussichtlichenZahlungen f�r denZeitraumbis zur
fr�hestmçglichen K�ndigung des Unternehmensvertrags zur�ckzustellen,252

soweit nicht zuvor die Beteiligung an dem TU abzuschreiben ist.253 Ein Nicht-
ansatz der R�ckstellung erscheint dann zul�ssig, wenn das MU fest damit
rechnen kann, dass die aufgrund der Verlust�bernahme entstehenden Fehl-
betr�ge jeweils von ihren Anteilseignern ausgeglichen werden.254 Weiterhin
kommen Drohverlustr�ckstellungen f�r Verpflichtungen aus Ausgleichszah-
lungen (Garantiedividenden nach § 304 Abs. 2 AktG) insoweit in Betracht, als
die Belastung durch die Ausgleichszahlung die Vorteile des Unternehmens-
vertrags �bersteigt.255

313Wandlung: Seit SchuModG: R�cktritt nach § 437 Nr. 2 BGB, Vgl. „Gew�hr-
leistung“.

314Wechselobligo: Am Abschlussstichtag noch bestehende, weitergegebene
Wechselverbindlichkeiten bergen das Risiko, hieraus in Anspruch genommen

249 A.A.: BFH, Urteil v. 25.2.1986, VIII R 377/83, BStBl 1986 II S. 465; BFH, Urteil v.
16.12.1987, I R 68/87, BStBl 1988 II S. 328;

250 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 160.
251 Vgl. OSER, WPg 1994, S. 317.
252 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 133, § 253 HGB, Rz 267; teilw. a. A.: HOYOS/

RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 100 Verlust�bernahme; KROPFF,
in FS Dçllerer, 1988, S. 349; OSER, WPg 1994, S. 312 und S. 319.

253 Art. 20 Abs. 3 der 4. EU-Richtlinie stellt den Vorrang der aktivischen Abschreibung
gegen�ber der R�ckstellung klar, da R�ckstellungen „keine Wertberichtigungen von
Passivposten darstellen“.

254 Vgl. ADS, 6. Aufl., § 253 HGB, Rz 267.
255 Vgl. WP-Handbuch, Bd I, 13. Aufl., Abschn. E, Rz 162; ADS, 6. Aufl., § 277 HGB,

Rz 67; SCHARPF, DB 1990, S. 296.
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zu werden. Dieses Risiko kann eine R�ckstellung erfordern. Soweit bei Bilanz-
aufstellung Ereignisse eingetreten oder bekannt geworden sind, die darauf
schließen lassen, dass am Bilanzstichtag kein Risiko einer Inanspruchnahme
bestand, ist eine R�ckstellung unzul�ssig.256

Weihnachtsgeld: Die Verpflichtung zur Zahlung von Weihnachtsgeld ist zu
passivieren. Soweit Grund, Hçhe und zeitlicher Anfall feststehen, ist eine
sonstige Verbindlichkeit auszuweisen. Bei vom Kalenderjahr abweichendem
Gesch�ftsjahr ist der bei zeitproportionaler Aufteilung auf die Zeit bis zum
Bilanzstichtag entfallende Betrag abzugrenzen.257

315 Werkzeugkostenzusch�sse: Vgl. „Herstellungskostenbeitr�ge“.
316 Zinsen auf Steuern: Vgl. „Gewerbesteuer“.
317 Zinsswap: Vgl. „Swapgesch�fte“.
318 Zuweisungen an Unterst�tzungskassen: Vgl. Rz 70.
319 Zuwendungen, bedingt r�ckzahlbare: Soweit Zuwendungen aus k�nftigen

Gewinnen zur�ckzuzahlen sind (z. B. Sanierungsgewinne, Besserungsscheine),
ist im Jahr der Gewinnerzielung eine Verbindlichkeit anzusetzen.258 Ist die
R�ckzahlung an einen Erlçs bzw. Erfolg aus dem gefçrderten Vorhaben
gekn�pft, ist die R�ckzahlungsverpflichtung erst dann zu passivieren, wenn
der maßgebliche Erfolg eingetreten ist.

6 R�ckstellungsverbot f�r andere Zwecke
(Abs. 2 Satz 1)

320 Die Vorschrift hat lediglich klarstellenden Charakter, da Abs. 1 abschließend
die Ansatzvoraussetzungen f�r R�ckstellungen regelt.

7 Auflçsung bei Wegfall des Grundes (Abs. 2 Satz 2)

321 Die Vorschrift hatte urspr�nglich besondere Relevanz f�r die sog. Aufwands-
r�ckstellungen (§ 249 Abs. 2 aF), deren Bildung im Zuge des BilMoG abge-
schafft wurde. In der jetzigen Gesetzesfassung hat die Vorschrift lediglich
klarstellenden Charakter, da die Auflçsung einer passivierungspflichtigen
R�ckstellung schon demAnsatzgebot gem. Abs. 1 Satz 1 widerspricht.

322 Der Wegfall eines Grunds ist im Regelfall wertbegr�ndend, nicht werterhel-
lend (zur Abgrenzung vgl. § 252 Rz 124). Eine R�ckstellung f�r einen Rechts-
streit darf erst dann aufgelçst werden, wenn die Klage rechtskr�ftig abgewiesen
ist. Dies gilt auch dann, wenn der Bilanzierende erstinstanzlich gesiegt hat, der
Prozessgegner aber gegen die Entscheidung noch Rechtsmittel einlegen kann.
Ein nach dem Bilanzstichtag erfolgter Verzicht des Prozessgegners auf ein

256 Vgl. BFH, Urteil v. 19.12.1972, VIII R 18/70, BStBl 1973 II S. 218.
257 Vgl. BFH, Urteil v. 26.6.1980, IV R 35/74, BStBl 1980 II S. 506.
258 Vgl. IDW, St/HFA 1/1984, WPg 1984, S. 614.
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Rechtsmittel ist wertbegr�ndend.259 Soweit Unternehmen sog. Altzusagen nach
Art. 28 EGHGB vor Inkrafttreten des BilMoG passiviert haben, kommen
aufgrund der durch die ge�nderten Bewertungsregeln nach Inkrafttreten des
BilMoGzu erwartenden deutlichenR�ckstellungserhçhungen keineAuflçsung
der R�ckstellung und Nichtansatz gem. Art. 28 EGHGB in Betracht, da der
Grund f�r die einmal vorgenommene Passivierung nicht weggefallen ist.260

323DieVorschrift regelt nicht nur dasVerbot, R�ckstellungen bei Fortbestehen des
Grunds aufzulçsen, sondern dar�ber hinaus, dass R�ckstellungen aufzulçsen
sind, soweit der Grund entfallen ist. Das „d�rfen“ in der Vorschrift ist als
„m�ssen“ zu interpretieren, wenn der Grund weggefallen ist.261

324Soweit lediglich die Unsicherheit bez�glich des zeitlichen Anfalls weggefallen
ist, ist die R�ckstellung erfolgsneutral in die Verbindlichkeiten umzubuchen.

8 �bergangsregelungen

Art. 67 EGHGB
1 1Soweit auf Grund der ge�nderten Bewertung der laufenden Pensionen
oder Anwartschaften auf Pensionen eine Zuf�hrung zu den R�ckstellun-
gen erforderlich ist, ist dieser Betrag bis sp�testens zum 31. Dezember 2024
in jedem Gesch�ftsjahr zu mindestens einem F�nfzehntel anzusammeln.
2Ist auf Grund der ge�nderten Bewertung von Verpflichtungen, die die
Bildung einer R�ckstellung erfordern, eine Auflçsung der R�ckstellungen
erforderlich, d�rfen diese beibehalten werden, soweit der aufzulçsende
Betrag bis sp�testens zum 31. Dezember 2024 wieder zugef�hrt werden
m�sste. 3Wird von dem Wahlrecht nach Satz 2 kein Gebrauch gemacht,
sind die aus der Auflçsung resultierenden Betr�ge unmittelbar in die Ge-
winnr�cklagen einzustellen. 4Wird von dem Wahlrecht nach Satz 2 Ge-
brauch gemacht, ist der Betrag der �berdeckung jeweils im Anhang und
im Konzernanhang anzugeben.
2 1Bei Anwendung des Absatzes 1 m�ssen Kapitalgesellschaften, Kredit-
institute und Finanzdienstleistungsinstitute im Sinn des § 340 des Handels-
gesetzbuchs, Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds im Sinn des
§ 341 des Handelsgesetzbuchs, eingetragene Genossenschaften und Per-
sonenhandelsgesellschaften im Sinn des § 264a des Handelsgesetzbuchs die
in der Bilanz nicht ausgewiesenen R�ckstellungen f�r laufende Pensionen,
Anwartschaften auf Pensionen und �hnliche Verpflichtungen jeweils im
Anhang und im Konzernanhang angeben.
3 1Waren im Jahresabschluss f�r das letzte vor dem 1. Januar 2010 begin-
nende Gesch�ftsjahr R�ckstellungen nach § 249 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 des
Handelsgesetzbuchs, Sonderposten mit R�cklageanteil nach § 247 Abs. 3,
§ 273 des Handelsgesetzbuchs oder Rechnungsabgrenzungsposten nach

259 Vgl. BFH, Urteil v. 30.1.2002, I R 68/00, DB 2002, S. 871.
260 Vgl. L�CHER/SARTORIS, BetrAV 2008, S. 642.
261 GlA: HOYOS/RING, in Beck Bil-Komm. 6. Aufl., § 249 HGB, Rz 327.
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§ 250 Abs. 1 Satz 2 des Handelsgesetzbuchs in der bis zum 28. Mai 2009
geltenden Fassung enthalten, kçnnen diese Posten unter Anwendung der
f�r sie geltenden Vorschriften in der bis zum 28. Mai 2009 geltenden
Fassung, R�ckstellungen nach § 249 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 des Handels-
gesetzbuchs auch teilweise, beibehalten werden. 2Wird von dem Wahlrecht
nach Satz 1 kein Gebrauch gemacht, ist der Betrag unmittelbar in die
Gewinnr�cklagen einzustellen; dies gilt nicht f�r Betr�ge, die der R�ck-
stellung nach § 249 Abs. 1 Satz 3, Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs in der bis
zum 28. Mai 2009 geltenden Fassung im letzten vor dem 1. Januar 2010
beginnenden Gesch�ftsjahr zugef�hrt werden.
7 Aufwendungen aus der Anwendung der Artikels 66 sowie der Abs�tze 1
bis 5 sind in derGewinn- undVerlustrechnung gesondert unter demPosten
„außerordentliche Aufwendungen“ und Ertr�ge hieraus gesondert unter
dem Posten „außerordentliche Ertr�ge“ anzugeben.

8.1 Anwendungszeitpunkt

325 Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB sieht die verpflichtende Anwendung des § 249
HGB f�r Gesch�ftsjahre vor, die nach dem 31.12.2009 begonnen haben. F�r
Bilanzierende, deren Gesch�ftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, somit erst-
mals im Gesch�ftsjahr 2010. Bei abweichendem Gesch�ftsjahr erfolgt die erst-
malige verpflichtende Anwendung somit ab dem Gesch�ftsjahr 2010/2011. Bei
Rumpfgesch�ftsjahren ist die Anwendung verpflichtend f�r solche Rumpf-
gesch�ftsjahre, die nach dem 31.12.2009 begonnen haben.

326 Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB erçffnet die Mçglichkeit der fr�hzeitigen
Anwendung f�r Gesch�ftsjahre, die nach dem 31.12.2008 beginnen. Der Bilan-
zierende muss in diesem Fall aber die neuen Vorschriften insgesamt vorzeitig
anwenden, um hier ggf. missbr�uchlichen Gestaltungen vorzubeugen.

327 Der Gesetzgeber wollte den Bilanzierenden hiermit eine mçglichst unmittel-
bare Anwendung der neuen Vorschriften ermçglichen. Allerdings bleibt auf-
grund des Zeitpunkts der Verabschiedung des BilMoG (Zustimmung durch den
Bundesrat erfolgte am 3.4.2009) fraglich, wie viele Unternehmen tats�chlich
hiervon Gebrauch machen werden. Denn die Analyse der Wirkungen der
komplexen �bergangsregelungen auf die eigene Rechnungslegung wird sicher-
lich einige Zeit bençtigen, sodass dann nur noch sehr wenig Zeit bleibt, die
erforderlichen Umstellungen f�r die Jahresabschlussarbeiten einzuleiten.

328 Nimmt ein Unternehmen die vorzeitige Anwendung der neuen Vorschriften
gem. Art. 66 Abs. 3 Satz 3 EGHGB in Anspruch, ist dies im Anhang und
Konzernanhang anzugeben.

329 Die Darstellung der nachfolgenden �bergangsregelungen geht von dem erst-
mals verpflichtenden Zeitpunkt der Anwendung der durch das BilMoG ge�n-
derten Vorschriften aus.
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8.2 Pensionsr�ckstellungen

8.2.1 Ermittlung des Unterschiedsbetrags

330Der Gesetzgeber war sich bewusst, dass sich durch die neuen Bewertungs-
regeln zu Pensionsr�ckstellungen (§ 253 Rz 72, 127) oftmals betr�chtliche
Erhçhungen der Pensionsr�ckstellungen ergeben werden.262 Deshalb ist vom
Gesetzgeber in Art. 67 Abs. 1 EGHGB eine großz�gige, bis zu 15 Jahre
dauernde Anpassung der Umstellung auf die neuen Vorschriften vorgesehen.
Zum Zeitpunkt der Umstellung auf das BilMoG ist der aus den unterschiedli-
chen Bewertungsvorschriften resultierende Unterschiedsbetrag zu ermitteln.
Da Pensionsr�ckstellungen regelm�ßig auf versicherungsmathematischen
Gutachten beruhen, sind auf diesen Zeitpunkt zwei Pensionsgutachten ein-
zuholen, einmal nach bisheriger Bewertungsmethode (zumeist gem. § 6a EStG)
und einmal nach den neuen Bewertungsvorschriften. Die Differenz der Wert-
ans�tze aus den beiden Gutachten stellt den Unterschiedsbetrag dar. Dieser
Unterschiedsbetrag ist zu mindestens einem F�nfzehntel bis sp�testens zum
31.12.2024 durch R�ckstellungszuf�hrungen abzubauen. Aufgrund dem der
�bergangsregelung zugrunde liegenden Gedanken, dem Bilanzierenden eine
Bilanzierungserleichterung zu verschaffen, darf der Unterschiedsbetrag nur
insgesamt f�r den Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen des Bilanzie-
renden ermittelt werden. Eine individuelle Ermittlung, bei der ggf. bei einzel-
nen Pensionsverpflichtungen auftretende R�ckstellungsminderungen sofort
ergebniswirksam aufgelçst und nur die R�ckstellungserhçhungen bei den
�brigen Pensionsverpflichtungen in dem Unterschiedsbetrag ber�cksichtigt
werden („cherry picking“), ist mit Sinn und Zweck der Regelung nicht ver-
einbar, sondern missbr�uchlich.

331Bez�glich des Zeitpunkts der Ermittlung des Unterschiedsbetrags erçffnet die
BilMoG-BegrRA die Mçglichkeit, diesen zu Beginn oder zum Ende des Erst-
anwendungsjahrs (bei Gesch�ftsjahr = Kalenderjahr also 2010) zu ermitteln.263

Folgendes Beispiel soll dies illustrieren:

Beispiel 1
Es besteht bei einem Unternehmen eine Pensionsr�ckstellung f�r Anwart-
schaften. Im Gesch�ftsjahr 2010 erfolgen keine Ver�nderungen der Pen-
sionszusagen oder Eintritt von Versorgungsf�llen. Der nach altem Recht
analog § 6a EStG in der Handelsbilanz ber�cksichtigte Wert bel�uft sich
zum 31.12.2009 auf 100, zum 31.12.2010 auf 120. Nach den neuen Bewer-
tungsvorschriften ergibt sich zum 31.12.2009 ein Wert von 140, zum
31.12.2010 von 150.
Wird der Unterschiedsbetrag auf den 31.12.2009/1.1.2010 ermittelt, bel�uft
er sich auf 40 (140–100). Bei Ermittlung des Unterschiedsbetrags auf den
31.12.2010 berechnet sich der Unterschiedsbetrag mit 30 (150–120).

262 Vgl. PELLENS/SELLHORN/STRZYZ, DB 2008, S. 2373.
263 Vgl. BilMoG-BgrRA, S. 127; H�FER/RHIEL/VEIT, DB 2009, S. 1610.
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332 Der Unterschied zwischen beiden Vorgehensweisen liegt nicht nur in dem der
�bergangsregelung unterliegenden Umstellungsbetrag, sondern auch in der
Ermittlung der laufenden Zuf�hrung f�r das Gesch�ftsjahr 2010. Wird der
Unterschiedsbetrag auf den Beginn des Gesch�ftsjahrs ermittelt, wird die
laufende Zuf�hrung des Gesch�ftsjahrs 2010 nach den neuen Bewertungsregeln
ermittelt.264 Auch diese Wirkungsweise soll durch Fortf�hrung des obigen
Beispiels illustriert werden:

Beispiel 2
Sachverhalt wie Beispiel 1.
Wird der Unterschiedsbetrag auf den 31.12.2009/1.1.2010 ermittelt, bel�uft
sich die laufende Zuf�hrung des Jahres 2010 auf 10 (150–140). Bei Ermitt-
lung des Unterschiedsbetrags auf den 31.12.2010 bemisst sich die laufende
Zuf�hrung des Jahres 2010mit 20 (120–100).

Zu empfehlen ist die Ermittlung des Unterschiedsbetrags auf den 31.12.2009/
1.1.2010, auch wenn hier einWahlrecht besteht.265

333 Es mag (sehr seltene) F�lle geben, in denen sich bei der Berechnung des Unter-
schiedsbetrags aus alter und neuer Bewertung der Pensionsr�ckstellungen ein
Auflçsungsbetrag ergibt. F�r diese F�lle erlaubt Art. 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB
die Beibehaltung der R�ckstellungen, soweit bis zum 31.12.2024 Zuf�hrungen
i.H. d. eigentlich erforderlichenAuflçsung anfallenwerden. Voraussetzung f�r die
Beibehaltung ist also, dass ein eigentlich aufzulçsender Betrag k�nftig wieder
zugef�hrt werden muss. Auch wenn die BilMoG-BegrRA auf den Einzelbewer-
tungsgrundsatz verweist,266 erscheint es vertretbar, eineGesamtbetrachtung f�r das
jeweilige Unternehmen vorzunehmen, d. h., die Auflçsung und die sp�tere Zuf�h-
rung m�ssen sich nicht zwingend auf dieselbe einzelne Verpflichtung beziehen.267

Beispiel 3
Ein Unternehmen ermittelt seine Pensionsr�ckstellungen f�r die einzigen
zwei Berechtigten (Gesellschafter-Gesch�ftsf�hrer) bereits nach altem
Recht unter Ber�cksichtigung von erwarteten Gehalts- und Rentenerhç-
hungen und verwendet einen Abzinsungssatz von 4 %. Die auf diese Weise
ermittelte Pensionsr�ckstellung bel�uft sich nach alter Bewertungsmethode
zum 31.12.2009 auf 130. Nach den neuen Bewertungsvorschriften ergibt
sich demgegen�ber eine Pensionsr�ckstellung zum 31.12.2009 von 110.
Bei individueller Betrachtung ergibt sich aufgrund des großen Altersunter-
schieds bei einem der Berechtigten (dem j�ngeren) eine Erhçhung durch die
neuere Bewertung von 10, bei dem anderen eine Verminderung um 30,
sodass sich insgesamt die Pensionsr�ckstellung, wie oben dargestellt, um 20

264 Vgl. H�FER/RHIEL/VEIT, DB 2009, S. 1610.
265 Vgl. IDWERSHFA 28, Tz 38.
266 Vgl. BilMoG-BgrRA, S. 127.
267 Vgl. IDWERSHFA 28, Tz 42.
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vermindert. Eine Fortrechnung der Pensionsr�ckstellung f�r den j�ngeren
Berechtigten auf den 31.12.2024 ergibt einen bis dahin voraussichtlich
anfallenden Zuf�hrungsbedarf von 50.
Da die eigentlich in 2010 zu ber�cksichtigende Auflçsung von 20 durch
entsprechende Zuf�hrungen in den n�chsten 15 Jahren kompensiert wird, darf
das Unternehmen die Pensionsr�ckstellung mit 130 fortf�hren. Dies gilt nicht
nur f�r den 31.12.2010, sondern auch f�r die Folgejahre. In dem Zeitpunkt, in
dem die nach neuen Bewertungsregeln ermittelte Pensionsr�ckstellung den
Wert von 130 �bersteigt, ist dieser hçhere Betrag in der Bilanz auszuweisen.

334Die in § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB vorgeschriebene Saldierungder Pensionsr�ck-
stellungmit vorhandenemDeckungsvermçgen hat auch Auswirkungen auf die
15-j�hrige �bergangsregelung. Der im Rahmen der �bergangsregelungen zu
ermittelnde Betrag bestimmt sich somit mit dem Unterschiedsbetrag aus der
Umbewertung der Pensionsr�ckstellungen abz�glich des Betrags, umden der zu
Zeitwerten ermittelte Betrag des Deckungsvermçgens dessen letzten Buchwert
nach altem Recht �bersteigt (sog. unrealisierter Ertrag aus der Hçherbewer-
tung).268 Der letzte Buchwert ist der letzten festgestellten Handelsbilanz, d. h.
auf den 31.12.2009, zu entnehmen. Eswird aber nicht zu beanstanden sein, wenn
Unternehmen, dieHalbjahres- oderQuartalsfinanzberichte verçffentlichen, den
dort zuletzt ausgewiesenen Buchwert (d. h. zum 30.9.2010) verwenden.

Beispiel 4
Die Pensionsr�ckstellung bel�uft sich zum 31.12.2009 nach der bislang in der
Handelsbilanz verwendeten Methode (§ 6a EStG) auf 100. Nach neuen
Bewertungsregeln bel�uft sich die Pensionsr�ckstellung auf 140. Es existiert
ein Deckungsvermçgen, das die Kriterien von § 246 Abs. 2 HGB erf�llt. Der
Buchwert des Deckungsvermçgens lt. letzter Handelsbilanz (31.12.2009)
bel�uft sich auf 60.Der Zeitwert des Planvermçgens zum31.12.2009/1.1.2010
bel�uft sich auf 75. Als Umstellungszeitpunkt wird der 1.1.2010 gew�hlt.
Der Zuf�hrungsbetrag aus der Pensionsr�ckstellung bel�uft sich auf 40
(140 – 100). Der unrealisierte Ertrag aus der Hçherbewertung des Planver-
mçgens bel�uft sich auf 15 (75–60). F�r die Anwendung der �bergangs-
regelung (Verteilung auf 15 Jahre) steht nur der saldierte Betrag von 25
(40–15) zur Verf�gung.

8.2.2 F�nfzehnj�hriger �bergangszeitraum

335Der Gesetzgeber war sich bewusst, dass durch die neuen Bewertungsregeln
z. T. gravierende Hçherbewertungen der Pensionsr�ckstellungen resultieren
werden. Daher hat er in Art. 67 Abs. 1 eine langfristige �bergangsregelung
erçffnet, um die Unternehmen nicht zu �berlasten.

268 Vgl. IDWERSHFA 28, Rz 43.
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DerZuf�hrungsbetrag ist gem.Abs. 1 Satz 1 derVorschrift �ber 15 Jahrebis zum
31.12.2024 zu verteilen, wobei in jedem Gesch�ftsjahr mindestens 1/15 des
Betrags zuzuf�hren ist. Da andererseits nur einmal, n�mlich imUmstellungszeit-
punkt, zur Ermittlung des Unterschiedsbetrags zwei Bewertungen vorzunehmen
sind, ist in den Folgejahren, wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt, vorzuge-
hen, um die vomGesetzgeber geforderteMindestzuf�hrung zu erreichen.

Beispiel 5
EinBilanzierender ermittelt zumUmstellungszeitpunkt 31.12.2009/1.1.2010
die zu bilanzierenden Pensionsverpflichtungen nach bisheriger Bewertungs-
methode (§ 6a EStG) mit einem Wert von 100 und nach neuer Bewertungs-
methode gem. § 253 Abs. 2 HGB mit einem Wert von 145. Der Unter-
schiedsbetrag bel�uft sich somit auf 45. Der Bilanzierende mçchte lediglich
die Mindestzuf�hrung gem. Art. 67 Abs. 1 EGHGB vornehmen. Die einge-
holten Pensionsgutachten zum 31.12.2010 bzw. 31.12.2011 weisen einen
Wert von 160 bzw. 180 aus.
Zum 31.12.2010 ist die „normale“ Zuf�hrung aus den in 2010 erworbenen
Anwartschaften und der Aufzinsung der Vorjahresr�ckstellung von 15 (160
./. 145) auszuweisen. Dar�ber hinaus ist die Mindestzuf�hrung aus dem
Unterschiedsbetrag von 3 (45 / 15) zu ber�cksichtigen, sodass insgesamt eine
Zuf�hrung von 18 im Gesch�ftsjahr 2010 vorzunehmen ist. Die R�ckstel-
lung bel�uft sich zum 31.12.2010 auf 118. Der im Anhang anzugebende
Betrag bel�uft sich auf 42 (160 ./. 118).
Im Gesch�ftsjahr 2011 ist die „normale“ Zuf�hrung i.H. v. 20 (180 ./. 160)
sowie die Mindestzuf�hrung aus demUnterschiedsbetrag von 3 (45 / 15) zu
ber�cksichtigen; dieGesamtzuf�hrung bel�uft sich auf 23.Die R�ckstellung
zum 31.12.2011 bel�uft sich auf 141 (118 + 23); der im Anhang anzugebende
Betrag auf 39 (180 ./. 141).

336 Zu beachten ist weiterhin, dass sich das dem Unterschiedsbetrag zugrunde
liegende Mengenger�st (Anzahl und Hçhe der Pensionsverpflichtungen im
Umstellungszeitpunkt) ver�ndern kann, sodass sich im Extremfall auch eine
Reduzierung der R�ckstellung ergeben kann, wie nachfolgendes Beispiel illus-
triert. Sobald sich ohne Ber�cksichtigung des Unterschiedsbetrags eine Redu-
zierung der Pensionsr�ckstellung gegen�ber dem Vorjahr ergibt, ist der Unter-
schiedsbetrag in dem betreffenden Jahr voll „verbraucht“, da der vom
Gesetzgeber mit der �bergangsregelung zu beg�nstigende Fall der Hçher-
dotierung und damit Ergebnisbelastung nicht mehr gegeben ist.

Beispiel 6
Ausgangssituationwie Beispiel 5. Im Jahr 2011 verlassen 20 %der Pensions-
berechtigten, die annahmegem�ß lediglich verfallbare Anspr�che erworben
haben, das Unternehmen. Die sich zum 31.12.2011 ergebende Pensions-
r�ckstellung bel�uft sich gem. dem eingeholten Gutachten auf 110.
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Da sich die R�ckstellung gegen�ber dem Vorjahr vermindert hat, ist zum
31.12.2011 der volle R�ckstellungsbetrag von 110 auszuweisen. Der Unter-
schiedsbetrag ist verbraucht, sodass im Anhang keine Angabe zu den noch
nicht ber�cksichtigten Pensionsr�ckstellungen zu erfolgen hat.

337Die Bestimmung einesMindest-Zuf�hrungsbetrags soll missbr�uchliche Ge-
staltungen verhindern, indem bspw. erst im letzten Jahr des �bergangszeit-
raums der gesamte Unterschiedsbetrag zugef�hrt wird. Die Bezeichnung als
Mindestzuf�hrung macht deutlich, dass von der linearen Verteilung �ber 15
Jahre auch abgewichen werden kann, aber nur nach oben. Eine Ausnahme
hiervon besteht nur im letzten Jahr der Zuf�hrung, wie folgendes Beispiel zeigt.

Beispiel 7
Ein Unternehmen ermittelt zum 31.12.2009 einen der 15-j�hrigen �ber-
gangsregelung unterliegenden Unterschiedsbetrag von 100. Das Unterneh-
men entscheidet sich, in den Gesch�ftsjahren 2010–2013 jeweils 24 davon
zuzuf�hren, sodass sich der noch nicht passivierte Unterschiedsbetrag zum
31.12.2013 mit 4 ergibt.
Im Gesch�ftsjahr 2014 sind die restlichen 4 zuzuf�hren, sodass der volle
Unterschiedsbetrag von 100 in 2014 in der Pensionsr�ckstellung ber�ck-
sichtigt ist. Die Tatsache, dass der Zuf�hrungsbetrag des Jahrs 2014 von
4 unterhalb der gesetzlichen Mindestzuf�hrung von 1/15 (100 / 15 = 6,67)
liegt, ist in diesem Fall unbeachtlich.

338Die �bergangsregelung vonArt. 67 Abs. 1 EGHGB stellt einWahlrecht dar, das
in Anspruch genommen werden kann, aber nicht muss. Unternehmen kçnnen
somit auch im ersten Jahr der Anwendung der neuen Bewertungsregeln die auf
dieseWeise ermittelten Pensionsr�ckstellungen in voller Hçhe passivieren.

8.2.3 Anhangangabe

339Art. 67 Abs. 2 EGHGB schreibt die Angabe des durch die Anwendung der
�bergangsregelung noch nicht passivierten Betrags im Anhang und Konzern-
anhang vor. Die Anhangangabe gilt f�r
• Kapitalgesellschaften,
• Personenhandelsgesellschaften i. S. d. § 264a HGB,
• eingetragene Genossenschaften,
• Kreditinstitute,
• Finanzdienstleistungsinstitute,
• Versicherungsunternehmen,
• Pensionsfonds.
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8.3 Sonstige R�ckstellungen

8.3.1 Instandhaltungsr�ckstellungen

340 Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB erçffnet dem Bilanzierenden ein Beibehaltungs-
wahlrecht f�r die nach altem Recht noch zul�ssigen R�ckstellungen f�r unter-
lassene Instandhaltung, die innerhalb der Monate 4 bis 12 nach dem Bilanz-
stichtag durchgef�hrt werden. Wenn solche R�ckstellungen in dem JA des
letzten vor dem 1.1.2010 beginnenden Gesch�ftsjahr, d. h. bei Gesch�ftsjahr =
Kalenderjahr im JA zum 31.12.2009, enthalten waren, d�rfen diese entweder
• erfolgsneutral in die Gewinnr�cklagen umgegliedert oder
• beibehalten werden.

341 DasWahlrecht kann nur einmal, n�mlich im JA 2010, ausge�bt werden.269 Es ist
also nicht zul�ssig, derartige R�ckstellungen zun�chst im Jahr 2010 beizube-
halten und dann in 2011 die erfolgsneutrale Umgliederung in Gewinnr�cklagen
vorzunehmen.

342 Die Aus�bung dieses Wahlrechts kann sachverhaltsbezogen, d. h. f�r jede
einzelne R�ckstellung ausge�bt werden, da Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB f�r
R�ckstellungen nach § 249 Abs. 1 Satz 3 HGB aF ausdr�cklich die teilweise
Beibehaltung erlaubt.270 Gleiches gilt auch f�r Aufwandsr�ckstellungen nach
§ 249 Abs. 2 HGB aF (Rz 344).

343 Eine erfolgsneutrale Umgliederung in Gewinnr�cklagen ist jedoch nur f�r
solche R�ckstellungen zul�ssig, die im vorletzten Gj vor erstmaliger Anwen-
dung des BilMoG gebildet wurden. Die im letzten Gj vor erstmaliger Anwen-
dung des BilMoG gebildeten R�ckstellungen sind bei Nichtaus�bung des
Beibehaltungswahlrechts erfolgswirksam aufzulçsen (Art. 67 Abs. 3 Satz 2
EGHGB).

Beispiel
Ein Unternehmen bildet im JA zum 31.12.2008 eine R�ckstellung f�r eine
Maschinenwartung, die im Zeitraum Mai/Juni des Folgejahrs durchgef�hrt
werden soll. Die R�ckstellung stellt eineWahlrechtsr�ckstellung nach § 249
Abs. 1 Satz 3 HGB aF dar. Aufgrund einer Terminkollision bei dem zu
beauftragenden Wartungsunternehmen wird die Maßnahme in 2009 nicht
durchgef�hrt. Im JA zum 31.12.2009 wird die R�ckstellung fortgef�hrt, da
die Wartung imMai/Juni 2010 erfolgen soll.
Zum 1.1.2010 wird die R�ckstellung erfolgsneutral in die Gewinnr�cklage
umgebucht. Nach Durchf�hrung der Wartungsarbeiten ist die Rechnung –
da hierf�r keine R�ckstellung mehr besteht – aufwandswirksam einzubu-
chen, sodass sich der Aufwand sowohl im JA 2008 wie auch im JA 2010
ergebnismindernd auswirkt. Die Buchungss�tze sehen wie folgt aus (aktive
latente Steuern werden vernachl�ssigt):

269 Vgl. IDWERSHFA 28, Rz 11.
270 Vgl. IDWERSHFA 28, Rz 13.
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Datum Konto Soll Haben
JA 2009 Sonstige betriebliche Aufwendungen 100

Sonstige R�ckstellungen 100
JA 2010 Sonstige R�ckstellungen 100

Andere Gewinnr�cklagen 100
Sonstige betriebliche Aufwendungen 100
Sonstige Vermçgensgegenst�nde (Vorsteuer) 19
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

119

8.3.2 Aufwandsr�ckstellungen

344Aufwandsr�ckstellungennach § 249 Abs. 2 HGB aF waren vor dem BilMoG ein
oftmals angewandtes Mittel der Ergebnisgl�ttung, z. B. bei Immobilienunterneh-
men. Auch f�r diese Aufwandsr�ckstellungen erçffnet Art. 67 Abs. 3 Satz 1
EGHGB das Wahlrecht zur Beibehaltung oder erfolgsneutralen Umgliederung
in Gewinnr�cklagen. Somit gilt grunds�tzlich das in Rz 340–343 Gesagte analog.
Da aufgrund der Beibehaltungsmçglichkeit dieser R�ckstellungen diese vermut-
lich noch etliche Jahre in Jahresabschl�ssen zu finden sein werden, hat der
Gesetzgeber eine wichtige Modifikation vorgesehen.

345Die erfolgsneutrale Umgliederung inGewinnr�cklagen ist nur f�r solcheWert-
ans�tze der Aufwandsr�ckstellungen zul�ssig, die nicht in 2009 (dem letzten
vor Anwendung des BilMoG abgeschlossenen Gesch�ftsjahr) zugef�hrt wer-
den. Auf diese Weise wollte der Gesetzgeber missbr�uchlichen Gestaltungen
vorbeugen, durch (�berhohe) Dotierungen solcher Aufwandsr�ckstellungen in
2009 und anschließende erfolgsneutrale Umgliederung den somit zweimal zu
erfassenden Aufwand (bei R�ckstellungsbildung in 2009 sowie bei Anfall des
Aufwands in sp�teren Jahren) zu „optimieren“.271 Die �bergangsregelung sei
an folgendem Beispiel illustriert:

Beispiel
EinUnternehmenweist zum 31.12.2008 f�r eine Instandhaltungsmaßnahme
an einem vermieteten B�rogeb�ude eineAufwandsr�ckstellung von 100 aus.
Im JA zum 31.12.2009 wird die R�ckstellung nicht verbraucht, sondern auf
120 erhçht (Zuf�hrung von 20).
Das Unternehmen kann im JA 2010 die R�ckstellung entweder insgesamt
beibehalten oder auflçsen. Die Auflçsung erfolgt dann i.H. v. 100 durch
erfolgsneutrale Umgliederung in Gewinnr�cklagen. Die restlichen 20 (Zu-
f�hrung aus 2009) sind ergebniswirksam aufzulçsen. Das Wahlrecht zur
Beibehaltung oder Auflçsung der R�ckstellung ist einheitlich auszu�ben,
d. h., es ist nicht zul�ssig, den Teil der R�ckstellung aus 2008 erfolgsneutral
in Gewinnr�cklagen umzugliedern und den Restbetrag von 20 beizubehalten.

271 Vgl. BilMoG-BgrRA, S. 127.



105

§ 249 Rückstellungen

Bertram

Beispiel
GleicheAusgangssituationwie imBeispiel zuvor. Allerdings wird die R�ck-
stellung von 100 im Jahr 2009 i.H. v. 15 verbraucht. Zum Jahresende 2009
erfolgt eine Zuf�hrung i.H. v. 35, sodass die R�ckstellung zum 31.12.2009
wiederum 120 betr�gt.
Die erfolgsneutraleUmgliederung ist nur i.H. v. 85 zul�ssig, da nur diese vor
dem Gesch�ftsjahr 2009 gebildet worden sind. Die Saldierung von Ver-
brauch und Zuf�hrung ist f�r Zwecke der erfolgsneutralen Umgliederung
nicht zul�ssig.

346 Das Wahlrecht in Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB lautet explizit auf Beibehal-
tung der R�ckstellung, nicht – wie noch im BilMoG-RegE – auf Fortf�hrung
der R�ckstellung. Gleichwohl bedeutet dies, dass bei Aus�bung desWahlrechts
f�r sog. Ansammlungsr�ckstellungen diese nur mit ihrem Wert laut JA zum
31.12.2009 fortgef�hrt werden d�rfen. Eine ggf. erforderliche Erhçhung der
R�ckstellung ist somit ausgeschlossen.272 Auch die Bewertung dieser Altf�lle
richtet sich nach den Bewertungsgrunds�tzen vor BilMoG (d. h. keine Abzin-
sung, Stichtagsprinzip273).

8.3.3 Auflçsung von R�ckstellungen

347 Ergibt sich aufgrund der Anwendung der durch das BilMoG neuen Bewer-
tungsvorschriften f�r sonstige R�ckstellungen ein gegen�ber der bisherigen
Bewertung niedrigerer Wertansatz, kann der hçhere R�ckstellungswert beibe-
halten werden, soweit der aufzulçsende Betrag bis sp�testens zum 31.12.2024
wieder zugef�hrt werden muss. Diese bereits f�r Pensionsr�ckstellungen an-
gesprochene Regelung (Rz 333) gilt auch f�r sonstige R�ckstellungen. Mçgli-
che Anwendungsf�lle kçnnen Ansammlungs- oder Verteilungsr�ckstellungen
darstellen (vgl. Rz 189).

348 Der Betrag der �berdeckung (nicht erfolgte Auflçsung) ist gem. Art. 67 Abs. 1
Satz 4 EGHGB im Anhang und Konzernanhang anzugeben.274

8.4 Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung

349 Abs. 7 der Vorschrift schreibt f�r Aufwendungen und Ertr�ge aus der Anwen-
dung der �bergangsvorschriften auf das BilMoG (Art. 66 u. 67 EGHGB) den
gesonderten Ausweis unter „außerordentliche Aufwendungen“ und „außer-
ordentliche Ertr�ge“ vor (vgl. § 275 Rz 276).

350 Der Gesetzgeber hat diesen Ausweis gew�hlt, obwohl eine Gesetzes�nderung
eigentlich nicht die (bisherigen) handelsrechtlichen Kriterien f�r eine Qualifi-
kation als außerordentliches Ergebnis erf�llt. Gleichwohl hat er sich f�r diesen

272 Vgl. IDWERSHFA 28, Rz 15.
273 Vgl. BilMoG-BgrRA, S. 127.
274 Vgl. IDWERSHFA 28, Tz 36.
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Ausweis entschieden, damit das Betriebs- und Finanzergebnis nicht durch
derartige Effekte verw�ssert wird.275

351Diese f�r Einmaleffekte im Umstellungsjahr nachvollziehbare �berlegung
stçßt aber dann an ihre Grenzen, wenn die 15-j�hrige �bergangsvorschrift f�r
Zuf�hrungen zu Pensionsr�ckstellungen in Anspruch genommen wird
(Rz 335). Ob der Gesetzgeber tats�chlich gewollt hat, dass die lineare Vertei-
lung des Zuf�hrungsbetrags �ber 15 Jahre zu einem15 Jahre lang gleichbleibend
hohen außerordentlichen Aufwand f�hrt, darf zumindest bezweifelt werden.
Der Gesetzestext sieht dies aber so vor, sodass hiervon auch nicht abgewichen
werden kann.276

352Nach dem Grundsatz der Einzelbewertung (§ 252 Abs. 1 Nr. 3 HGB) d�rfen
außerordentliche Aufwendungen (z. B. aus der Zuf�hrung von Pensionsr�ck-
stellungen) nicht mit außerordentlichen Ertr�gen (z. B. aus der Auflçsung von
im Gesch�ftsjahr 2009 zugef�hrten Aufwandsr�ckstellungen) saldiert werden.

353§ 277 Abs. 4 Satz 2 HGB sieht eine Erl�uterung der außerordentlichen Auf-
wendungen und Ertr�ge vor, soweit die ausgewiesenen Betr�ge f�r die Beur-
teilung der Ertragslage des Unternehmens nicht von untergeordneter Bedeu-
tung sind (§ 277 Rz 26).

9 Wesentliche Abweichungen zu IFRS

354• F�r Instandhaltungsaufwendungen ist mangels Außenverpflichtung keine
R�ckstellung anzusetzen (IAS 37.20).

• IAS 37.70-83 sehen spezielle Regelungen f�r sog. Restrukturierungsauf-
wendungen vor (u. a. Vorlage eines detaillierten Plans).

• Ansatzwahlrechte wie Art. 28 EGHGB f�r Altzusagen bei Pensionsver-
pflichtungen existieren bei IFRS nicht.

• Aufwandsr�ckstellungen nach § 249 Abs. 2 HGB aF sind nach IFRS nicht
zul�ssig.

• Teilweise bestehen unterschiedliche Ausweispflichten zwischen HGB und
IFRS (z. B. werden R�ckstellungen f�r JA-Kosten und Urlaubsr�ckstand
nach IAS 37.11 als kurzfristige Verbindlichkeiten [accruals] ausgewiesen).

• R�ckstellungen d�rfen nach IFRS nur angesetzt werden, wenn ein Abfluss
von Ressourcen wahrscheinlich ist. Es m�ssen mehr Gr�nde f�r als gegen
denMittelabfluss sprechen (IAS 37.23), sodass eine Eintrittswahrscheinlich-
keit von mehr als 50 % erforderlich ist.

275 Vgl. BilMoG-BgrRA, S. 128.
276 Vgl. IDWERSHFA 28, Tz 41.
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